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Auf Grund des Art. 8 Abs. 4 des Fünften Staats-
vertrags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staats-
verträge (Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)
vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887, BayRS
2251–6–S) wird nachstehend der Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrags – RStV in der Fassung des Art. 1 des
Staatsvertrags über den Rundfunk im vereinten
Deutschland vom 18. Dezember 1991 (GVBl S. 451,
BayRS 2251–6–S) in der vom 1. Januar 2001 an gelten-
den Fassung bekannt gemacht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
durch

1. Art. 1 des Ersten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 4. Februar bis 1. März 1994 (GVBl S. 568),

2. Art. 1 des Zweiten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 22. Juni 1995 (GVBl S. 836),

3. Art. 1 des Dritten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 26. August bis 11. September 1996 (GVBl
S. 480),

4. Art. 1 des Vierten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 16. Juli bis 31. August 1999 (GVBl 2000
S. 116) und

5. Art. 1 des Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887).

München, den 27. Juli 2001

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Erwin  H u b e r ,  Staatsminister

2251-6-S

Bekanntmachung 
der Neufassung des

Rundfunkstaatsvertrags

Vom 27. Juli 2001
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Präambel

Dieser Staatsvertrag enthält grundlegende Rege-
lungen für den öffentlich-rechtlichen und den privaten
Rundfunk in einem dualen Rundfunksystem der Län-
der des vereinten Deutschlands. Er trägt der europäi-
schen Entwicklung des Rundfunks Rechnung. 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater
Rundfunk sind der freien individuellen und öffent-
lichen Meinungsbildung sowie der Meinungsvielfalt
verpflichtet. Beide Rundfunksysteme müssen in der
Lage sein, den Anforderungen des nationalen und des
internationalen Wettbewerbs zu entsprechen. 

Im Zuge der Vermehrung der Rundfunkprogramme
in Europa durch die neuen Techniken sollen Informa-
tionsvielfalt und kulturelles Angebot im deutschspra-
chigen Raum verstärkt werden. Durch diesen Staats-
vertrag, vor allem aber durch weitere Regelungen und
Förderungsvorhaben in der Bundesrepublik Deutsch-
land, soll die Herstellung neuer europäischer Fernseh-
produktionen nachhaltig unterstützt werden. 

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Be-
stand und Entwicklung zu gewährleisten. Dazu gehört
seine Teilhabe an allen neuen technischen Möglichkei-
ten in der Herstellung und zur Verbreitung sowie die
Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von
Rundfunk. Seine finanziellen Grundlagen einschließ-
lich des dazugehörigen Finanzausgleichs sind zu er-
halten und zu sichern. 

Den privaten Veranstaltern werden Ausbau und
Fortentwicklung eines privaten Rundfunksystems, vor
allem in technischer und programmlicher Hinsicht, er-
möglicht. Dazu sollen ihnen ausreichende Sendekapa-
zitäten zur Verfügung gestellt und angemessene Ein-
nahmequellen erschlossen werden. Sie sollen dabei ih-
re über Satelliten ausgestrahlten Fernsehprogramme
unter Berücksichtigung lokaler und regionaler Beiträ-
ge nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts zusätz-
lich über verfügbare terrestrische Fernsehfrequenzen
verbreiten können, die bundesweit, auch im Hinblick
auf neue Fernsehveranstalter, möglichst gleichge-
wichtig aufgeteilt werden sollen. 

Die Vereinigung Deutschlands und die fortschrei-
tende Entwicklung des dualen Rundfunksystems ma-
chen es erforderlich, die bisherige Frequenzaufteilung
und -nutzung umfassend zu überprüfen. Alle Länder
erklären ihre Absicht, festgestellte Doppel- oder

Mehrfachversorgungen abzubauen, um zusätzliche
Übertragungsmöglichkeiten für private Veranstalter,
auch für den Westschienenveranstalter, zu gewinnen. 

Den Landesmedienanstalten obliegt es, unter dem
Gesichtspunkt der Gleichbehandlung privater Veran-
stalter und der besseren Durchsetzbarkeit von Ent-
scheidungen verstärkt zusammenzuarbeiten. 

I. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung
und Verbreitung von Rundfunk in Deutschland in
einem dualen Rundfunksystem.

(2) Soweit dieser Staatsvertrag keine anderweitigen
Regelungen für die Veranstaltung und Verbreitung von
Rundfunk enthält oder solche Regelungen zulässt, sind
die für die jeweilige Rundfunkanstalt oder den jeweili-
gen privaten Veranstalter geltenden landesrechtlichen
Vorschriften anzuwenden. 

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimm-
te Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen
aller Art in Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung
elektromagnetischer Schwingungen ohne Verbin-
dungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters. Der
Begriff schließt Darbietungen ein, die verschlüsselt
verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt
empfangbar sind. Dieser Staatsvertrag gilt nicht für
Mediendienste im Sinne von § 2 des Mediendienste-
Staatsvertrags; § 20 Abs. 2 und § 52 Abs. 2 bis 5 dieses
Staatsvertrags bleiben unberührt.

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrags ist 

1. Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit vielfäl-
tigen Inhalten, in welchem Information, Bildung,
Beratung und Unterhaltung einen wesentlichen Teil
des Gesamtprogramms bilden,

2. Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit im
Wesentlichen gleichartigen Inhalten,

3. Satellitenfensterprogramm ein zeitlich begrenztes
Rundfunkprogramm mit bundesweiter Verbreitung
im Rahmen eines weiterreichenden Programms
(Hauptprogramm), 

4. Regionalfensterprogramm ein zeitlich und räum-
lich begrenztes Rundfunkprogramm mit im Wesent-
lichen regionalen Inhalten im Rahmen eines Haupt-
programms,

5. Werbung jede Äußerung bei der Ausübung eines
Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs,
die im Rundfunk von einem öffentlich-rechtlichen
oder privaten Veranstalter entweder gegen Entgelt
oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigen-
werbung gesendet wird mit dem Ziel, den Absatz
von Waren oder die Erbringung von Dienstleistun-
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gen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte
und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern. § 7
Abs. 8 bleibt unberührt,

6. Schleichwerbung die Erwähnung oder Darstellung
von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder
Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines
Erbringers von Dienstleistungen in Programmen,
wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Werbe-
zwecken vorgesehen ist und die Allgemeinheit hin-
sichtlich des eigentlichen Zwecks dieser Erwäh-
nung oder Darstellung irreführen kann. Eine Er-
wähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann
als zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn sie gegen
Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt,

7. Sponsoring jeder Beitrag einer natürlichen oder ju-
ristischen Person oder einer Personenvereinigung,
die an Rundfunktätigkeiten oder an der Produktion
audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, zur direkten
oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um
den Namen, die Marke, das Erscheinungsbild der
Person oder Personenvereinigung, ihre Tätigkeit
oder ihre Leistungen zu fördern,

8. Teleshopping die Sendung direkter Angebote an die
Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder die
Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich
unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtun-
gen, gegen Entgelt,

9. Programmbouquet die Bündelung von Programmen
und Diensten, die in digitaler Technik unter einem
elektronischen Programmführer verbreitet werden.

§ 2a
Allgemeine Programmgrundsätze

Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das Zweite Deutsche Fernsehen
(ZDF) und alle Veranstalter bundesweit verbreiteter
Fernsehprogramme haben in ihren Sendungen die
Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie
sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit
und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiö-
sen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.
Weitergehende landesrechtliche Anforderungen an die
Gestaltung der Sendungen sowie § 41 dieses Staatsver-
trags bleiben unberührt.

§ 3
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches ver-
stoßen,

2. den Krieg verherrlichen, 

3. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendli-
che sittlich schwer zu gefährden, 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen
oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren,
in einer die Menschenwürde verletzenden Weise
darstellen und ein tatsächliches Geschehen wieder-

geben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes In-
teresse gerade an dieser Form der Berichterstattung
vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich,

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verletzen.

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche,
geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugend-
lichen zu beeinträchtigen, dürfen nicht verbreitet wer-
den, es sei denn, der Veranstalter trifft aufgrund der
Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge, dass Kinder
oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen die Sen-
dungen üblicherweise nicht wahrnehmen; der Veran-
stalter darf dies bei Sendungen zwischen 23.00 Uhr
und 6.00 Uhr annehmen. Bei Filmen, die nach dem Ge-
setz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit un-
ter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl
der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu
tragen. Filme, die nach dem Gesetz zum Schutze der
Jugend in der Öffentlichkeit für Jugendliche unter
16 Jahren nicht freigegeben sind, dürfen nur zwischen
22.00 Uhr und 6.00 Uhr und Filme, die für Jugendliche
unter 18 Jahren nicht freigegeben sind, nur zwischen
23.00 Uhr und 6.00 Uhr verbreitet werden. 

(3) Sendungen, die ganz oder im Wesentlichen mit
Schriften inhaltsgleich sind, die in der Liste nach § 1
des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften und Medieninhalte aufgenommen sind, sind
unzulässig. Auf Antrag des Intendanten können die je-
weils zuständigen Organe der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten und des ZDF
sowie auf Antrag des Veranstalters die zuständige
Landesmedienanstalt eine Ausstrahlung abweichend
von Satz 1 zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr gestatten,
wenn die mögliche sittliche Gefährdung von Kindern
oder Jugendlichen unter Berücksichtigung aller Um-
stände nicht als schwer angesehen werden kann. Im
Falle der Ablehnung einer Ausnahme von Satz 1 kann
ein erneuter Ausnahmeantrag gestellt werden, wenn
durch Bearbeitung solche Teile verändert worden sind,
die die Indizierung offenkundig veranlasst haben. 

(4) Sendungen, die nach den vorstehenden Bestim-
mungen nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr verbrei-
tet werden dürfen, müssen durch akustische Zeichen
angekündigt oder durch optische Mittel während der
gesamten Sendung kenntlich gemacht werden.

(5) Die Landesmedienanstalten können für digital
verbreitete Programme des privaten Fernsehens durch
übereinstimmende Satzungen festlegen, unter wel-
chen Voraussetzungen von den Sendezeitbeschrän-
kungen der Absätze 2 und 3 ganz oder teilweise abge-
wichen werden kann, sofern der Veranstalter diese
Sendungen nur mit einer allein für diese verwandten
Technik verschlüsselt und vorsperrt. Der Veranstalter
hat sicher zu stellen, dass die Freischaltung durch den
Nutzer nur für die Dauer der jeweiligen Sendung oder
des jeweiligen Films möglich ist. Die Landesmedien-
anstalten bestimmen in den Satzungen nach Satz 1,
welche Anforderungen an die Verschlüsselung und
Vorsperrung von Sendungen zur Gewährleistung eines
effektiven Jugendschutzes zu stellen sind.

(6) Für Sendungen, die nach den Absätzen 2, 3 und 5
Sendezeitbeschränkungen unterliegen, dürfen Pro-
grammankündigungen mit Bewegtbildern nur zu die-
sen Zeiten ausgestrahlt werden. Werden Program-
mankündigungen mit Bewegtbildern zu Sendungen,
die nach Absatz 5 verschlüsselt und vorgesperrt sind,
selbst unverschlüsselt ausgestrahlt, so gelten für diese



Programmankündigungen die Sendezeitbeschränkun-
gen, die für die angekündigte Sendung gelten würden,
wenn sie nicht verschlüsselt und vorgesperrt wäre.

(7) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF sowie die Landes-
medienanstalten können jeweils in Richtlinien oder
für den Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgrenzen
nach Absatz 2 Satz 3 gestatten und von der Bewertung
nach Absatz 2 Satz 3 abweichen; dies gilt im Falle von
Absatz 2 Satz 3 vor allem für Filme, deren Bewertung
länger als 15 Jahre zurückliegt. Für sonstige Sendefor-
mate können sie im Einzelfall zeitliche Beschränkun-
gen vorsehen, wenn deren Ausgestaltung nach Thema,
Themenbehandlung, Gestaltung oder Präsentation in
einer Gesamtbewertung einem Verstoß nach Absatz 2
Satz 1 1. Halbsatz gleich kommt. Sie können in Richt-
linien oder für den Einzelfall auch für Filme, auf die
das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlich-
keit keine Anwendung findet oder die nach diesem Ge-
setz für Jugendliche unter 16 Jahren freigegeben sind,
zeitliche Beschränkungen vorsehen, um den Besonder-
heiten der Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor
allem bei Fernsehserien, gerecht zu werden. 

(8) Gutachten freiwilliger Selbstkontrolleinrich-
tungen zu Programmfragen, insbesondere zu Fragen
des Jugendschutzes, sind von den Landesmedienan-
stalten bei ihren Entscheidungen einzubeziehen. 

(9) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen
erstmals zum 31. Dezember 2001 und danach alle zwei
Jahre gemeinsam einen Bericht über die Durchführung
der Absätze 1 bis 8, der insbesondere über die Ent-
wicklung der veranstalterseitigen Verschlüsselung
und Vorsperrung von Sendungen nach Absatz 5, der
Praxis und Akzeptanz in den Haushalten und der Er-
forderlichkeit von Sendezeitbeschränkungen Aus-
kunft gibt. Der Bericht soll auch eine vergleichende
Analyse zu internationalen Entwicklungen enthalten.

§ 4
Jugendschutzbeauftragte

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und alle Veranstalter
bundesweit verbreiteter Fernsehprogramme berufen
jeweils einen Beauftragten für den Jugendschutz. Der
Beauftragte für den Jugendschutz muss die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde besit-
zen. Er ist bei Anwendung seiner Fachkunde auf dem
Gebiet des Jugendschutzes weisungsfrei. Er hat die
Aufgabe, den Intendanten oder die sonstigen Pro-
grammverantwortlichen in allen Fragen des Jugend-
schutzes zu beraten. Er ist insbesondere bei Fragen des
Programmeinkaufs, der Programmherstellung, der
Programmplanung und Programmgestaltung ange-
messen zu beteiligen. Die Beauftragten für den Ju-
gendschutz treten in einen regelmäßigen gemeinsamen
Erfahrungsaustausch ein. 

§ 5
Kurzberichterstattung

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstat-
tung über Veranstaltungen und Ereignisse, die öffent-
lich zugänglich und von allgemeinem Informationsin-
teresse sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fern-
sehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses

Recht schließt die Befugnis zum Zugang, zur kurzzei-
tigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren
Auswertung zu einem einzigen Beitrag und zur Weiter-
gabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 111)

ein. 

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbe-
sondere solche des Urheberrechts und des Persönlich-
keitsschutzes bleiben unberührt. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsge-
meinschaften sowie deren Einrichtungen mit entspre-
chender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine An-
wendung. 

(4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf
eine dem Anlass entsprechende nachrichtenmäßige
Kurzberichterstattung beschränkt. Die zulässige Dau-
er bemisst sich nach der Länge der Zeit, die notwendig
ist, um den nachrichtenmäßigen Informationsgehalt
der Veranstaltung oder des Ereignisses zu vermitteln.
Bei kurzfristig und regelmäßig wiederkehrenden Ver-
anstaltungen vergleichbarer Art beträgt die Obergren-
ze der Dauer in der Regel eineinhalb Minuten. Werden
Kurzberichte über Veranstaltungen vergleichbarer Art
zusammengefasst, muss auch in dieser Zusammenfas-
sung der nachrichtenmäßige Charakter gewahrt blei-
ben. 

(5) Das Recht auf Kurzberichterstattung muss so
ausgeübt werden, dass vermeidbare Störungen der
Veranstaltung oder des Ereignisses unterbleiben. Der
Veranstalter kann die Übertragung oder die Aufzeich-
nung einschränken oder ausschließen, wenn anzuneh-
men ist, dass sonst die Durchführung der Veranstal-
tung in Frage gestellt oder das sittliche Empfinden der
Veranstaltungsteilnehmer gröblich verletzt würden.
Das Recht auf Kurzberichterstattung ist ausgeschlos-
sen, wenn Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung entgegenstehen und diese das öffentliche Interes-
se an der Information überwiegen. Unberührt bleibt im
Übrigen das Recht des Veranstalters, die Übertragung
oder die Aufzeichnung der Veranstaltung insgesamt
auszuschließen. 

(6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichter-
stattung kann der Veranstalter das allgemein vorge-
sehene Eintrittsgeld verlangen; im Übrigen ist ihm Er-
satz seiner notwendigen Aufwendungen zu leisten, die
durch die Ausübung des Rechts entstehen. 

(7) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichter-
stattung über berufsmäßig durchgeführte Veranstal-
tungen kann der Veranstalter ein dem Charakter der
Kurzberichterstattung entsprechendes billiges Ent-
gelt verlangen. Wird über die Höhe des Entgelts keine
Einigkeit erzielt, soll ein schiedsrichterliches Verfah-
ren nach §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung verein-
bart werden. Das Fehlen einer Vereinbarung über die
Höhe des Entgelts oder über die Durchführung eines
schiedsrichterlichen Verfahrens steht der Ausübung
des Rechts auf Kurzberichterstattung nicht entgegen;
dasselbe gilt für einen bereits anhängigen Rechtsstreit
über die Höhe des Entgelts. 

1) Mit dem Fünften Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge wurde in § 5 RStV ein neuer Absatz 7 eingefügt, so
dass § 5 RStV nunmehr aus insgesamt 12 Absätzen besteht. Die ur-
sprüngliche Verweisung erstreckt sich auf sämtliche nachfolgende
Absätze, entsprechend der Erweiterung nunmehr auf die Absätze 2
bis 12.
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(8) Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstat-
tung setzt eine Anmeldung des Fernsehveranstalters
bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung
beim Veranstalter voraus. Dieser hat spätestens fünf
Tage vor dem Beginn der Veranstaltung den anmelden-
den Fernsehveranstaltern mitzuteilen, ob genügend
räumliche und technische Möglichkeiten für eine
Übertragung oder Aufzeichnung bestehen. Bei kurz-
fristigen Veranstaltungen und bei Ereignissen haben
die Anmeldungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu
erfolgen. 

(9) Reichen die räumlichen und technischen Gege-
benheiten für eine Berücksichtigung aller Anmeldun-
gen nicht aus, haben zunächst die Fernsehveranstalter
Vorrang, die vertragliche Vereinbarungen mit dem Ver-
anstalter oder dem Träger des Ereignisses geschlossen
haben. Darüber hinaus steht dem Veranstalter oder
dem Träger des Ereignisses ein Auswahlrecht zu. Da-
bei sind zunächst solche Fernsehveranstalter zu be-
rücksichtigen, die eine umfassende Versorgung des
Landes sicherstellen, in dem die Veranstaltung oder
das Ereignis stattfindet. 

(10) Fernsehveranstalter, die die Kurzberichterstat-
tung wahrnehmen, sind verpflichtet, das Signal und
die Aufzeichnung unmittelbar denjenigen Fernsehver-
anstaltern gegen Ersatz der angemessenen Aufwen-
dungen zur Verfügung zu stellen, die nicht zugelassen
werden konnten. 

(11) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines
Ereignisses eine vertragliche Vereinbarung mit einem
Fernsehveranstalter über eine Berichterstattung, hat
er dafür Sorge zu tragen, dass mindestens ein ande-
rer Fernsehveranstalter eine Kurzberichterstattung
wahrnehmen kann. 

(12) Die für die Kurzberichterstattung nicht ver-
werteten Teile sind spätestens drei Monate nach Been-
digung der Veranstaltung oder des Ereignisses zu ver-
nichten; die Vernichtung ist dem betreffenden Veran-
stalter oder Träger des Ereignisses schriftlich mitzu-
teilen. Die Frist wird durch die Ausübung berechtigter
Interessen Dritter unterbrochen. 

§ 5a 
Übertragung von Großereignissen

(1) Die Ausstrahlung im Fernsehen von Ereignissen
von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung (Großer-
eignisse) in der Bundesrepublik Deutschland ver-
schlüsselt und gegen besonderes Entgelt ist nur zuläs-
sig, wenn der Fernsehveranstalter selbst oder ein Drit-
ter zu angemessenen Bedingungen ermöglicht, dass
das Ereignis zumindest in einem frei empfangbaren
und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm in der
Bundesrepublik Deutschland zeitgleich oder, sofern
wegen parallel laufender Einzelereignisse nicht mög-
lich, geringfügig zeitversetzt ausgestrahlt werden
kann. Besteht keine Einigkeit über die Angemessen-
heit der Bedingungen, sollen die Parteien rechtzeitig
vor dem Ereignis ein schiedsrichterliches Verfahren
nach §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung vereinbaren;
kommt die Vereinbarung eines schiedsrichterlichen
Verfahrens aus Gründen, die der Fernsehveranstalter
oder der Dritte zu vertreten haben, nicht zu Stande, gilt
die Übertragung nach Satz 1 als nicht zu angemesse-
nen Bedingungen ermöglicht. Als allgemein zugängli-
ches Fernsehprogramm gilt nur ein Programm, das in
mehr als zwei Drittel der Haushalte tatsächlich emp-
fangbar ist.

(2) Großereignisse im Sinne dieser Bestimmung
sind:

1. Olympische Sommer- und Winterspiele,

2. bei Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften alle
Spiele mit deutscher Beteiligung sowie unabhängig
von einer deutschen Beteiligung das Eröffnungs-
spiel, die Halbfinalspiele und das Endspiel,

3. die Halbfinalspiele und das Endspiel um den Ver-
einspokal des Deutschen Fußball-Bundes,

4. Heim- und Auswärtsspiele der deutschen Fußball-
nationalmannschaft,

5. Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaften
im Fußball (Champions League, UEFA-Cup) bei
deutscher Beteiligung.

Bei Großereignissen, die aus mehreren Einzelereignis-
sen bestehen, gilt jedes Einzelereignis als Großereig-
nis. Die Aufnahme oder Herausnahme von Ereignissen
in diese Bestimmung ist nur durch Staatsvertrag aller
Länder zulässig.

(3) Teilt ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union
seine Bestimmungen über die Ausstrahlung von Groß-
ereignissen nach Artikel 3a der Richtlinie 89/552/EWG
des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über
die Ausübung der Fernsehtätigkeit in der Fassung der
Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates der Europäischen Kommission mit und er-
hebt die Kommission nicht binnen drei Monaten seit
der Mitteilung Einwände und werden die Bestimmun-
gen des betreffenden Mitgliedsstaates im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht, ist
die Ausstrahlung von Großereignissen verschlüsselt
und gegen Entgelt für diesen Mitgliedsstaat nur zuläs-
sig, wenn der Fernsehveranstalter nach den im Amts-
blatt veröffentlichten Bestimmungen des betreffenden
Mitgliedsstaates eine Übertragung in einem frei zu-
gänglichen Programm ermöglicht. Satz 1 gilt nicht für
die Übertragung von Großereignissen für andere Mit-
gliedsstaaten, an denen Fernsehveranstalter vor dem
30. Juli 1997 Rechte zur ausschließlichen verschlüssel-
ten Übertragung gegen Entgelt für diesen Mitglieds-
staat erworben haben.

(4) Sind Bestimmungen eines Staates, der das Eu-
ropäische Übereinkommen über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen in der Fassung des Änderungsproto-
kolls vom 9. September 1998 ratifiziert hat, nach dem
Verfahren nach Artikel 9a Abs. 3 des Übereinkommens
veröffentlicht, so gilt diese Regelung für Veranstalter
in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe des
Satzes 4, es sei denn, die Ministerpräsidenten der Län-
der versagen der Regelung innerhalb einer Frist von
sechs Monaten durch einstimmigen Beschluss die An-
erkennung. Die Anerkennung kann nur versagt wer-
den, wenn die Bestimmungen des betreffenden Staates
gegen das Grundgesetz oder die Europäische Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten verstoßen. Die für Veranstalter in der Bundes-
republik Deutschland nach dem vorbezeichneten Ver-
fahren geltenden Bestimmungen sind in den amtlichen
Veröffentlichungsblättern der Länder bekannt zu ma-
chen. Mit dem Tag der letzten Bekanntmachung in den
Veröffentlichungsblättern der Länder ist die Aus-
strahlung von Großereignissen verschlüsselt und ge-
gen Entgelt für diesen betreffenden Staat nur zulässig,
wenn der Fernsehveranstalter nach den veröffentlich-
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ten Bestimmungen des betreffenden Staates eine Über-
tragung dort in einem frei zugänglichen Programm er-
möglicht.

(5) Verstößt ein Veranstalter gegen die Bestimmun-
gen der Absätze 3 und 4, so kann die Zulassung wider-
rufen werden. Statt des Widerrufs kann die Zulassung
mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit dies
ausreicht, den Verstoß zu beseitigen.

§ 6
Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags-

und Gemeinschaftsproduktionen

(1) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachi-
gen und europäischen Raum und zur Förderung von
europäischen Film- und Fernsehproduktionen sollen
die Fernsehveranstalter den Hauptteil ihrer insgesamt
für Spielfilme, Fernsehspiele, Serien, Dokumentar-
sendungen und vergleichbare Produktionen vorgese-
henen Sendezeit europäischen Werken entsprechend
dem europäischen Recht vorbehalten. 

(2) Fernsehvollprogramme sollen einen wesentli-
chen Anteil an Eigenproduktionen sowie Auftrags-
und Gemeinschaftsproduktionen aus dem deutsch-
sprachigen und europäischen Raum enthalten. Das
gleiche gilt für Fernsehspartenprogramme, soweit dies
nach ihren inhaltlichen Schwerpunkten möglich ist. 

§ 7
Inhalte von Werbung und Teleshopping,

Kennzeichnung

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht irre-
führen, den Interessen der Verbraucher nicht schaden
und nicht Verhaltensweisen fördern, die die Gesund-
heit oder Sicherheit der Verbraucher sowie den Schutz
der Umwelt gefährden. Werbung und Teleshopping,
die sich auch an Kinder oder Jugendliche richten oder
bei denen Kinder oder Jugendliche eingesetzt werden,
dürfen nicht ihren Interessen schaden oder ihre Uner-
fahrenheit ausnutzen. Teleshopping darf darüber hin-
aus Minderjährige nicht dazu anhalten, Kauf- oder
Miet- beziehungsweise Pachtverträge für Waren oder
Dienstleistungen zu schließen.

(2) Werbung oder Werbetreibende dürfen das übrige
Programm inhaltlich und redaktionell nicht beeinflus-
sen. Satz 1 gilt für Teleshopping-Spots, Teleshopping-
Fenster und deren Anbieter entsprechend.

(3) Werbung und Teleshopping müssen als solche
klar erkennbar sein. Sie müssen im Fernsehen durch
optische Mittel, im Hörfunk durch akustische Mittel
eindeutig von anderen Programmteilen getrennt sein.
In der Werbung und im Teleshopping dürfen keine un-
terschwelligen Techniken eingesetzt werden. 

(4) Eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit
Werbung ist zulässig, wenn die Werbung vom übrigen
Programm eindeutig optisch getrennt und als solche
gekennzeichnet ist. Diese Werbung wird auf die Dauer
der Spotwerbung nach §§ 15 und 45 angerechnet. § 14
Abs. 1 und § 44 Abs. 1 gelten entsprechend.

(5) Dauerwerbesendungen sind zulässig, wenn der
Werbecharakter erkennbar im Vordergrund steht und
die Werbung einen wesentlichen Bestandteil der Sen-
dung darstellt. Sie müssen zu Beginn als Dauerwerbe-

sendung angekündigt und während ihres gesamten
Verlaufs als solche gekennzeichnet werden.

(6) Schleichwerbung und entsprechende Praktiken
sind unzulässig.  Die Einfügung virtueller Werbung in
Sendungen ist zulässig, wenn

1. am Anfang und am Ende der betreffenden Sendung
darauf hingewiesen wird und

2. durch sie eine am Ort der Übertragung ohnehin be-
stehende Werbung ersetzt wird.

Andere Rechte bleiben unberührt.

(7) In der Fernsehwerbung und beim Teleshopping
im Fernsehen dürfen keine Personen auftreten, die re-
gelmäßig Nachrichtensendungen oder Sendungen zum
politischen Zeitgeschehen vorstellen. 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder re-
ligiöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für Teleshopping
entsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der
Öffentlichkeit einschließlich von Spendenaufrufen zu
Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne
von Satz 1. § 42 bleibt unberührt. 

§ 8
Sponsoring

(1) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gespon-
sert werden, muss zu Beginn oder am Ende auf die
Finanzierung durch den Sponsor in vertretbarer Kür-
ze deutlich hingewiesen werden; der Hinweis ist in
diesem Rahmen auch durch Bewegtbild möglich. Ne-
ben oder anstelle des Namens des Sponsors kann auch
dessen Firmenemblem oder eine Marke eingeblendet
werden. 

(2) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten
Sendung dürfen vom Sponsor nicht in der Weise beein-
flusst werden, dass die Verantwortung und die redak-
tionelle Unabhängigkeit des Rundfunkveranstalters
beeinträchtigt werden. 

(3) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Ver-
kauf, zum Kauf oder zur Miete oder Pacht von Erzeug-
nissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder eines
Dritten, vor allem durch entsprechende besondere
Hinweise, anregen. 

(4) Sendungen dürfen nicht von Unternehmen ge-
sponsert werden, deren Haupttätigkeit die Herstellung
von Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen ist.

(5) Beim Sponsoring von Sendungen durch Unter-
nehmen, deren Tätigkeit die Herstellung oder den Ver-
kauf von Arzneimitteln und medizinischen Behand-
lungen umfasst, darf für den Namen oder das Image des
Unternehmens gesponsert werden, nicht jedoch für be-
stimmte Arzneimittel oder medizinische Behandlun-
gen, die nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind.

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zum po-
litischen Zeitgeschehen dürfen nicht gesponsert wer-
den. 

§ 9
Informationspflicht, zuständige Behörden

(1) Die Rundfunkanstalten des Landesrechts sind
verpflichtet, der nach Landesrecht zuständigen Be-
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hörde gemäß Artikel 6 Abs. 2 des Europäischen Über-
einkommens über das grenzüberschreitende Fernse-
hen die dort aufgeführten Informationen auf Verlan-
gen zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für private
Fernsehveranstalter, die auf Verlangen die Informatio-
nen der Landesmedienanstalt des Landes zur Verfü-
gung zu stellen haben, in dem die Zulassung erteilt
wurde. Diese leitet die Informationen an ihre rechts-
aufsichtsführende Behörde weiter. 

(2) Die Ministerpräsidenten der Länder bestimmen
durch Beschluss eine oder mehrere der in Absatz 1 ge-
nannten Behörden, welche die Aufgaben nach Artikel
19 Abs. 2 und 3 des Europäischen Übereinkommens
über das grenzüberschreitende Fernsehen wahrneh-
men. Diesen Behörden sind zur Durchführung ihrer
Aufgaben alle erforderlichen Informationen durch die
zuständigen Behörden der einzelnen Länder zu über-
mitteln. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit
rechtsverbindliche Berichtspflichten der Länder zum
Rundfunk gegenüber zwischenstaatlichen Einrich-
tungen oder internationalen Organisationen bestehen. 

§ 10

Berichterstattung, Informationssendungen,
Meinungsumfragen

(1) Berichterstattung und Informationssendungen
haben den anerkannten journalistischen Grundsätzen,
auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu entspre-
chen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Nach-
richten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den
Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Her-
kunft zu prüfen. Kommentare sind von der Berichter-
stattung deutlich zu trennen und unter Nennung des
Verfassers als solche zu kennzeichnen.

(2) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die
von Rundfunkveranstaltern durchgeführt werden, ist
ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind. 

II. Abschnitt
Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen

Rundfunk

§ 11

Funktionsgerechte Finanzausstattung,
Grundsatz des Finanzausgleichs

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk in die Lage zu versetzen, seine verfas-
sungsmäßigen und gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen;
sie hat insbesondere den Bestand und die Entwicklung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleis-
ten. 

(2) Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunk-
anstalten ist Bestandteil des Finanzierungssystems der
ARD; er stellt insbesondere eine funktionsgerechte
Aufgabenerfüllung der Anstalten Saarländischer
Rundfunk, Radio Bremen und Sender Freies Berlin si-
cher. Der Umfang der Finanzausgleichsmasse und ihre
Anpassung an die Rundfunkgebühr bestimmen sich
nach dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. 

§ 12
Finanzierung

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert
sich durch Rundfunkgebühren, Einnahmen aus Rund-
funkwerbung und sonstigen Einnahmen; vorrangige
Finanzierungsquelle ist die Rundfunkgebühr. 

(2) Das Bereithalten eines Rundfunkempfangs-
geräts begründet auch künftig die Rundfunkgebüh-
renpflicht. 

§ 13
Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks wird regelmäßig entsprechend den Grund-
sätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, ein-
schließlich der damit verbundenen Rationalisierungs-
potentiale, auf der Grundlage von Bedarfsanmeldun-
gen der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, des ZDF und der Körperschaft des
öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“ durch die un-
abhängige Kommission zur Überprüfung und Ermitt-
lung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)
geprüft und ermittelt. 

(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs sind insbesondere zu Grunde zu legen 

1. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehen-
den Rundfunkprogramme sowie die durch Staats-
vertrag aller Länder zugelassenen Fernsehpro-
gramme (bestandsbezogener Bedarf), 

2. nach Landesrecht zulässige neue Rundfunkpro-
gramme, die Teilhabe an den neuen rundfunktech-
nischen Möglichkeiten in der Herstellung und zur
Verbreitung von Rundfunkprogrammen sowie die
Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von
Rundfunk (Entwicklungsbedarf), 

3. die allgemeine Kostenentwicklung und die beson-
dere Kostenentwicklung im Medienbereich, 

4. die Entwicklung der Gebührenerträge, der Werbe-
erträge und der sonstigen Erträge. 

(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs soll ein hoher Grad der Objektivierbar-
keit erreicht werden. 

(4) Die Gebührenfestsetzung erfolgt durch Staats-
vertrag. 

§ 14
Einfügung der Werbung

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sen-
dungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder
Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 

(2) Fernsehwerbung und Teleshopping-Spots müs-
sen zwischen den Sendungen eingefügt werden. Ein-
zeln gesendete Werbe- und Teleshopping-Spots müs-
sen die Ausnahme bilden. Unter den in den Absätzen 3
und 4 genannten Voraussetzungen können Werbung
und Teleshopping-Spots auch in die laufenden Sen-
dungen eingefügt werden, sofern der gesamte Zusam-
menhang und der Charakter der Sendung nicht beein-
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trächtigt werden und sofern nicht gegen die Rechte von
Rechteinhabern verstoßen wird. 

(3) Fernsehsendungen von mehr als 45 Minuten
Dauer dürfen einmal Werbeeinschaltungen und Tele-
shopping-Spots enthalten; dies gilt auch bei Untertei-
lungen der Sendungen. Bei der Übertragung von Er-
eignissen und Darbietungen, die Pausen enthalten, dür-
fen Werbung und Teleshopping-Spots nur zwischen
den eigenständigen Teilen oder in den Pausen einge-
fügt werden. Die Berechnung der Dauer einer Sendung
richtet sich nach deren programmierter Sendezeit.

(4) Bei der Übertragung von Sportereignissen, die
Pausen enthalten, dürfen Werbung und Teleshopping-
Spots abweichend von Absatz 3 Satz 1, jedoch nur in
den Pausen, ausgestrahlt werden. 

(5) Richten sich Werbung oder Teleshopping-Spots
in einem Fernsehprogramm eigens und häufig an Zu-
schauer eines anderes Staates, der das Europäische
Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fern-
sehen ratifiziert hat und nicht Mitglied der Europäi-
schen Union ist, so dürfen die für die Fernsehwerbung
oder das Teleshopping dort geltenden Vorschriften
nicht umgangen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die
Vorschriften dieses Staatsvertrags über die Werbung
oder das Teleshopping strenger sind als jene Vorschrif-
ten, die in dem betreffenden Staat gelten, ferner nicht,
wenn mit dem betroffenen Staat Übereinkünfte auf
diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 15
Dauer der Werbung

(1) Die Gesamtdauer der Werbung beträgt im Ersten
Fernsehprogramm der ARD und im Programm „Zwei-
tes Deutsches Fernsehen“ jeweils höchstens 20 Mi-
nuten werktäglich im Jahresdurchschnitt. Nicht voll-
ständig genutzte Werbezeit darf höchstens bis zu 5 Mi-
nuten werktäglich nachgeholt werden. Nach 20.00 Uhr
sowie an Sonntagen und im ganzen Bundesgebiet an-
erkannten Feiertagen dürfen Werbesendungen nicht
ausgestrahlt werden. §17 bleibt unberührt. 

(2) In weiteren bundesweit verbreiteten Fernseh-
programmen von ARD und ZDF sowie in den Dritten
Fernsehprogrammen findet Werbung nicht statt. § 19
Abs. 6 bleibt unberührt. 

(3) Im Fernsehen darf die Dauer der Spotwerbung
innerhalb eines Zeitraumes von einer Stunde 20 vom
Hundert nicht überschreiten. 

(4) Hinweise der Rundfunkanstalten auf eigene Pro-
gramme und auf Begleitmaterialien, die direkt von die-
sen Programmen abgeleitet sind, sowie unentgeltliche
Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich
von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten
nicht als Werbung im Sinne der Absätze 1 bis 3.

(5) Die Länder sind berechtigt, den Landesrund-
funkanstalten bis zu 90 Minuten werktäglich im Jah-
resdurchschnitt Werbung im Hörfunk einzuräumen;
ein am 1. Januar 1987 in den Ländern abweichender
zeitlicher Umfang der Werbung und ihre tageszeitliche
Begrenzung kann beibehalten werden. 

§ 16
Richtlinien

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF erlassen Richtlinien

zur Durchführung der §§ 3, 7, 8, 14 und 15. Sie stellen
hierzu das Benehmen mit den Landesmedienanstalten
her und führen einen gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch in der Anwendung dieser Richtlinien durch. 

§ 17
Änderung der Werbung

Die Länder können Änderungen der Gesamtdauer
der Werbung, der tageszeitlichen Begrenzung der Wer-
bung und ihrer Beschränkung auf Werktage im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk vereinbaren. 

§ 18
Ausschluss von Teleshopping

Teleshopping findet mit Ausnahme von Teleshop-
ping-Spots im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht
statt.

§ 19 
Satellitenfernsehprogramme, digitale Angebote

für ARD und ZDF

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF können über Sa-
telliten gemeinsam ein zusätzliches Fernsehprogramm
mit kulturellem Schwerpunkt veranstalten; dabei
können ausländische Veranstalter, vor allem aus den
europäischen Ländern, beteiligt werden. Die zusätzli-
che Verbreitung über andere Übertragungswege rich-
tet sich nach Landesrecht. 

(2) Darüber hinaus können die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das
ZDF über Satelliten gemeinsam zwei Spartenfernseh-
programme als Zusatzangebot veranstalten. 

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF können im Rah-
men ihres Programmauftrages jeweils ihre gesetzlich
bestimmten Programme auch in digitaler Technik ver-
breiten; sie sind darüber hinaus berechtigt, in digitaler
Technik weitere Programme zu veranstalten. Die Pro-
gramme können jeweils zu einem Gesamtangebot un-
ter einem elektronischen Programmführer zusammen-
gefasst werden. In dieses Programmbouquet dürfen
auch Programme anderer Veranstalter aufgenommen
werden, die in europarechtlich zulässiger Weise ver-
breitet werden, soweit diese dauerhaft als Programme
anderer Veranstalter gekennzeichnet sind; in vertrag-
lichen Vereinbarungen haben ARD und ZDF sicherzu-
stellen, dass das Angebot dieser Programme im Bou-
quet ihren rundfunkrechtlichen Grundsätzen nicht
widerspricht und die zusätzlichen Programmaufwen-
dungen grundsätzlich von den anderen Veranstaltern
getragen werden.

(4) Die nach Absatz 3 bezeichneten Programme oder
Programmbouquets dürfen insgesamt für die ARD
oder das ZDF den Umfang von drei analogen Fernseh-
kanälen nicht übersteigen. Von den drei analogen
Fernsehkanälen erhält die ARD zwei Fernsehkanäle
und das ZDF einen Fernsehkanal. ARD und ZDF ver-
ständigen sich über die Aufteilung ihrer derzeitigen
analogen gemeinsamen Fernsehprogramme auf diese
Kanäle. Diese Kanäle dienen der Verbreitung der zum
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Staatsvertrags
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gesetzlich bestimmten Programme von ARD und ZDF
sowie ihrer zu diesem Zeitpunkt veranstalteten zu-
sätzlichen digitalen Angebote oder an deren Stelle an-
derer ihrem Programmauftrag entsprechenden digi-
talen Angebote. Der wechselseitige Zugriff durch Pro-
grammführer auf die gemeinsamen Programme ist si-
cherzustellen.

(5) Weitere bundesweit verbreitete gemeinsame
Fernsehprogramme oder digitale Angebote der in der
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten und des ZDF sind nur auf Grundlage besonde-
rer staatsvertraglicher Vereinbarungen aller Länder
zulässig. 

(6) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF können, auch ge-
meinsam, im Rahmen ihres Programmauftrags zusam-
men mit ausländischen Rundfunkanstalten oder Un-
ternehmen international verbreitete Programme ver-
anstalten oder sich an einem Veranstalter solcher Pro-
gramme beteiligen, wenn 

1. diese Programme bundesweit empfangbar sind 
und keine ausschließlich auf die Bundesrepublik
Deutschland abzielende Werbung enthalten, 

2. die Beteiligung von ARD und ZDF zusammen am
Programm oder am Programm und am Kapital des
jeweiligen Rundfunkveranstalters 50 vom Hundert
nicht übersteigt. 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF beteiligen sich am Euro-
päischen Fernsehkulturkanal. Eine Beteiligung an
weiteren Programmen nach Satz 1 ist nur auf der
Grundlage einer Vereinbarung der Ministerpräsiden-
ten zulässig. 

(7) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes be-
stimmt, finden auf die Programme und Angebote nach
den Absätzen 1 bis 4 und 6 der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten und des ZDF
die für diese Anstalten geltenden Vorschriften entspre-
chend Anwendung. 

III. Abschnitt
Vorschriften für den privaten Rundfunk

1. Unterabschnitt
Zulassung und verfahrensrechtliche Vorschriften

§ 20
Zulassung

(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung
von Rundfunk einer Zulassung nach Landesrecht. In
der Zulassung für Veranstalter bundesweit verbreite-
ter Programme ist die Programmkategorie nach § 2
Abs. 2 festzulegen. 

(2) Wenn und soweit Mediendienste dem Rundfunk
zuzuordnen sind, bedürfen Anbieter solcher Dienste
einer Zulassung nach Landesrecht. Stellt die zuständi-
ge Landesmedienanstalt im Einvernehmen mit allen
Landesmedienanstalten fest, dass diese Voraussetzung
vorliegt, muss der Anbieter nach seiner Wahl innerhalb
von sechs Monaten, nachdem die Feststellung ihm be-
kanntgegeben ist, einen Zulassungsantrag stellen oder

den Mediendienst so anbieten, dass er nicht dem Rund-
funk zuzuordnen ist. Anbieter von Mediendiensten
sind berechtigt, bei der zuständigen Landesmedienan-
stalt einen Antrag auf rundfunkrechtliche Unbedenk-
lichkeit zu stellen. 

(3) Das Landesrecht kann ein vereinfachtes Zulas-
sungsverfahren vorsehen, wenn Sendungen 

1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstal-
tung und im zeitlichen Zusammenhang damit ver-
anstaltet und verbreitet werden oder 

2. für Einrichtungen angeboten werden, wenn diese
für gleiche Zwecke genutzt und die Sendungen nur
dort empfangen werden können und im funktionel-
len Zusammenhang mit den in diesen Einrichtungen
zu erfüllenden Aufgaben stehen. 

Unberührt bleiben landesrechtliche Bestimmungen,
nach denen Sendungen für eine beschränkte Anzahl
von Wohneinheiten oder Sendungen in Einrichtungen,
die sich auf ein Gebäude oder einen zusammengehö-
renden Gebäudekomplex beschränken, keiner Zulas-
sung bedürfen. 

(4) Die Zulassung eines Fernsehveranstalters kann
versagt oder widerrufen werden, wenn

1. sich das Programm des Veranstalters ganz oder in
wesentlichen Teilen an die Bevölkerung eines ande-
ren Staates richtet, der das Europäische Überein-
kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen
ratifiziert hat und

2. der Veranstalter sich zu dem Zweck in der Bundes-
republik Deutschland niedergelassen hat, die Be-
stimmungen des anderen Staates zu umgehen und

3. die Bestimmungen des anderen Staates, die der Ver-
anstalter zu umgehen bezweckt, Gegenstand des
Europäischen Übereinkommens über das grenz-
überschreitende Fernsehen sind.

Statt der Versagung oder des Widerrufs der Zulassung
kann diese auch mit Nebenbestimmungen versehen
werden, soweit dies ausreicht, die Umgehung nach
Satz 1 auszuschließen.

§ 21

Grundsätze für das Zulassungsverfahren

(1) Der Antragsteller hat alle Angaben zu machen,
alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzu-
legen, die zur Prüfung des Zulassungsantrags erfor-
derlich sind. 

(2) Die Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur
Vorlage von Unterlagen erstrecken sich insbesondere
auf 

1. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren
Beteiligungen im Sinne des § 28 an dem Antragstel-
ler sowie der Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse
bei dem Antragsteller und den mit ihm im Sinne des
Aktiengesetzes verbundenen Unternehmen, 

2. die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 Ab-
gabenordnung unter den Beteiligten nach Nr. 1,
gleiches gilt für Vertreter der Person oder Personen-
gesellschaft oder des Mitglieds eines Organs einer
juristischen Person, 
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3. den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtli-
chen Bestimmungen des Antragstellers, 

4. Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragsteller
unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 Betei-
ligten bestehen und sich auf die gemeinsame Veran-
staltung von Rundfunk sowie auf Treuhandverhält-
nisse und nach den §§ 26 und 28 erhebliche Bezie-
hungen beziehen, 

5. eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, dass
die nach den Nummern 1 bis 4 vorgelegten Unter-
lagen und Angaben vollständig sind. 

(3) Ist für die Prüfung im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens ein Sachverhalt bedeutsam, der sich auf
Vorgänge außerhalb des Geltungsbereiches dieses
Staatsvertrags bezieht, so hat der Antragsteller diesen
Sachverhalt aufzuklären und die erforderlichen Be-
weismittel zu beschaffen. Er hat dabei alle für ihn be-
stehenden rechtlichen und tatsächlichen Möglichkei-
ten auszuschöpfen. Der Antragsteller kann sich nicht
darauf berufen, dass er Sachverhalte nicht aufklären
oder Beweismittel nicht beschaffen kann, wenn er sich
nach Lage des Falles bei der Gestaltung seiner Verhält-
nisse die Möglichkeit dazu hätte beschaffen oder ein-
räumen lassen können. 

(4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3
gelten für natürliche und juristische Personen oder
Personengesellschaften, die an dem Antragsteller un-
mittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 beteiligt
sind oder zu ihm im Verhältnis eines verbundenen Un-
ternehmens stehen oder sonstige Einflüsse im Sinne
der §§ 26 und 28 auf ihn ausüben können, entspre-
chend. 

(5) Kommt ein Auskunfts- oder Vorlagepflichtiger
seinen Mitwirkungspflichten nach den Absätzen 1 bis
4 innerhalb einer von der zuständigen Landesmedien-
anstalt bestimmten Frist nicht nach, kann der Zulas-
sungsantrag abgelehnt werden. 

(6) Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens Aus-
kunfts- und Vorlagepflichtigen sind verpflichtet, jede
Änderung der maßgeblichen Umstände nach Antrag-
stellung oder nach Erteilung der Zulassung unverzüg-
lich der zuständigen Landesmedienanstalt mitzutei-
len. Die Absätze 1 bis 5 finden entsprechende Anwen-
dung. § 29 bleibt unberührt. 

(7) Unbeschadet anderweitiger Anzeigepflichten
sind der Veranstalter und die an ihm unmittelbar oder
mittelbar im Sinne von § 28 Beteiligten jeweils nach
Ablauf eines Kalenderjahres verpflichtet, unverzüg-
lich der zuständigen Landesmedienanstalt gegenüber
eine Erklärung darüber abzugeben, ob und inwieweit
innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres bei den
nach § 28 maßgeblichen Beteiligungs- und Zurech-
nungstatbeständen eine Veränderung eingetreten ist. 

§ 22 

Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt kann alle
Ermittlungen durchführen und alle Beweise erheben,
die zur Erfüllung ihrer sich aus den §§ 26 bis 34 erge-
benden Aufgaben erforderlich sind. Sie bedient sich
der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermes-
sen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich
hält. Sie kann insbesondere 

1. Auskünfte einholen, 

2. Beteiligte im Sinne des § 13 Verwaltungsverfahrens-
gesetz anhören, Zeugen und Sachverständige ver-
nehmen oder die schriftliche Äußerung von Betei-
ligten, Sachverständigen und Zeugen einholen, 

3. Urkunden und Akten beiziehen, 

4. den Augenschein einnehmen. 

Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann
zur Auskunft herangezogen werden, wenn die Sach-
verhaltsaufklärung durch diese nicht zum Ziel führt
oder keinen Erfolg verspricht. 

(2) Für Zeugen und Sachverständige besteht eine
Pflicht zur Aussage oder zur Erstattung von Gutach-
ten. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die
Pflicht, als Zeuge auszusagen oder als Sachverständi-
ger ein Gutachten zu erstatten, über die Ablehnung
von Sachverständigen sowie über die Vernehmung von
Angehörigen des öffentlichen Dienstes als Zeugen oder
Sachverständige gelten entsprechend. Die Entschädi-
gung der Zeugen und Sachverständigen erfolgt in ent-
sprechender Anwendung des Gesetzes über die Ent-
schädigung von Zeugen und Sachverständigen. 

(3) Zur Glaubhaftmachung der Vollständigkeit und
Richtigkeit der Angaben darf die zuständige Landes-
medienanstalt die Vorlage einer eidesstattlichen Versi-
cherung von denjenigen verlangen, die nach § 21 Abs. 1
und 4 auskunfts- und vorlagepflichtig sind. Eine Versi-
cherung an Eides Statt soll nur gefordert werden, wenn
andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht vor-
handen sind, zu keinem Ergebnis geführt haben oder
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. 

(4) Die von der zuständigen Landesmedienanstalt
mit der Durchführung der sich aus den §§ 26 bis 34 er-
gebenen Aufgaben betrauten Personen dürfen wäh-
rend der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten die
Geschäftsräume und -grundstücke der in § 21 Abs. 1, 3
und 4 genannten Personen und Personengesellschaften
betreten und die nachfolgend in Absatz 5 genannten
Unterlagen einsehen und prüfen. Das Grundrecht des
Artikels 13 Grundgesetz wird insoweit eingeschränkt. 

(5) Die in § 21 Abs. 1, 3 und 4 genannten Personen
oder Personengesellschaften haben auf Verlangen
Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und an-
dere Urkunden, die für die Anwendung der §§ 26 bis 34
erheblich sein können, vorzulegen, Auskünfte zu ertei-
len und die sonst zur Durchführung der Maßnahmen
nach Absatz 4 erforderlichen Hilfsdienste zu leisten.
Vorkehrungen, die die Maßnahmen hindern oder er-
schweren, sind unzulässig. 

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, de-
ren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383
Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 Zivilprozessordnung bezeichneten
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(7) Durchsuchungen dürfen nur aufgrund einer An-
ordnung des Amtsrichters, in dessen Bezirk die Durch-
suchung erfolgen soll, vorgenommen werden. Bei Ge-
fahr im Verzug können die in Absatz 4 bezeichneten
Personen während der Geschäftszeit die erforderli-
chen Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung
vornehmen. An Ort und Stelle ist eine Niederschrift
über Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr
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wesentliches Ergebnis aufzunehmen, aus der sich, falls
keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die
Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer Gefahr im
Verzug geführt haben. 

(8) Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die zu
durchsuchenden Räume darf der Durchsuchung bei-
wohnen. Ist er abwesend, soll sein Vertreter oder ein
anderer Zeuge hinzugezogen werden. Dem Inhaber der
tatsächlichen Gewalt über die durchsuchten Räume
oder seinem Vertreter ist auf Verlangen eine Durch-
schrift der in Absatz 7 Satz 3 genannten Niederschrift
zu erteilen. 

§ 23
Publizitätspflicht und sonstige Vorlagepflichten

(1 ) Jeder Veranstalter hat unabhängig von seiner
Rechtsform jährlich nach Maßgabe der Vorschriften
des Handelsgesetzbuches, die für große Kapitalgesell-
schaften gelten, einen Jahresabschluss samt Anhang
und einen Lagebericht spätestens bis zum Ende des
neunten auf das Ende des Geschäftsjahres folgenden
Monats zu erstellen und bekannt zu machen. Satz 1 fin-
det auf an dem Veranstalter unmittelbar Beteiligte, de-
nen das Programm des Veranstalters nach § 28 Abs. 1
Satz 1, und mittelbar Beteiligte, denen das Programm
nach § 28 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen ist, entsprechende
Anwendung. 

(2) Innerhalb derselben Frist hat der Veranstalter
eine Aufstellung der Programmbezugsquellen für den
Berichtszeitraum der zuständigen Landesmedienan-
stalt vorzulegen. 

§ 24
Vertraulichkeit

Angaben über persönliche und sachliche Verhält-
nisse einer natürlichen oder juristischen Person oder
einer Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse, die den Landesmedienanstalten,
ihren Organen, ihren Bediensteten oder von ihnen be-
auftragten Dritten im Rahmen der Durchführung ihrer
Aufgabenerfüllung anvertraut oder sonst bekannt ge-
worden sind, dürfen nicht unbefugt offenbart werden.
Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden,
finden die Datenschutzbestimmungen nach Landes-
recht Anwendung. 

2. Unterabschnitt
Sicherung der Meinungsvielfalt

§ 25
Meinungsvielfalt, regionale Fenster

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt
der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck zu
bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschauli-
chen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müs-
sen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kom-
men; Auffassungen von Minderheiten sind zu berück-
sichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzu-
bieten, bleibt hiervon unberührt. 

(2) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der
öffentlichen Meinung nicht in hohem Maße ungleich-
gewichtig beeinflussen. 

(3) Im Rahmen des Zulassungsverfahrens soll die
Landesmedienanstalt darauf hinwirken, dass an dem
Veranstalter auch Interessenten mit kulturellen Pro-
grammbeiträgen beteiligt werden. Ein Rechtsan-
spruch auf Beteiligung besteht nicht. 

(4) In bundesweit verbreiteten Fernsehvollpro-
grammen sollen bei terrestrischer Verbreitung nach
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts Fensterpro-
gramme aufgenommen werden. Mit der Organisation
der Fensterprogramme ist zugleich deren Finanzie-
rung durch die Veranstalter sicherzustellen. Die Lan-
desmedienanstalten stimmen die Organisation der
Fensterprogramme in zeitlicher und technischer Hin-
sicht unter Berücksichtigung der Interessen der be-
troffenen Veranstalter ab. 

§ 26

Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen

(1) Ein Unternehmen (natürliche oder juristische
Person oder Personenvereinigung) darf in der Bundes-
republik Deutschland selbst oder durch ihm zurechen-
bare Unternehmen bundesweit im Fernsehen eine un-
begrenzte Anzahl von Programmen veranstalten, es sei
denn, es erlangt dadurch vorherrschende Meinungs-
macht nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun-
gen. 

(2) Erreichen die einem Unternehmen zurechenba-
ren Programme im Durchschnitt eines Jahres einen
Zuschaueranteil von 30 vom Hundert, so wird vermu-
tet, dass vorherrschende Meinungsmacht gegeben ist.
Gleiches gilt bei einer geringfügigen Unterschreitung
des Zuschaueranteils, sofern das Unternehmen auf
einem medienrelevanten verwandten Markt eine markt-
beherrschende Stellung hat oder eine Gesamtbeurtei-
lung seiner Aktivitäten im Fernsehen und auf medien-
relevanten verwandten Märkten ergibt, dass der da-
durch erzielte Meinungseinfluss dem eines Unterneh-
mens mit einem Zuschaueranteil von 30 vom Hundert
im Fernsehen entspricht. 

(3) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenba-
ren Programmen vorherrschende Meinungsmacht er-
langt, so darf für weitere diesem Unternehmen zure-
chenbare Programme keine Zulassung erteilt oder der
Erwerb weiterer zurechenbarer Beteiligungen an Ver-
anstaltern nicht als unbedenklich bestätigt werden. 

(4) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenba-
ren Programmen vorherrschende Meinungsmacht er-
langt, schlägt die zuständige Landesmedienanstalt
durch die Kommission zur Ermittlung der Konzentra-
tion im Medienbereich (KEK, § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1)
dem Unternehmen folgende Maßnahmen vor: 

1. Das Unternehmen kann ihm zurechenbare Beteili-
gungen an Veranstaltern aufgeben, bis der zure-
chenbare Zuschaueranteil des Unternehmens hier-
durch unter die Grenze nach Absatz 2 Satz 1 fällt,
oder 

2. es kann im Falle des Absatzes 2 Satz 2 seine Markt-
stellung auf medienrelevanten verwandten Märk-
ten vermindern oder ihm zurechenbare Beteiligun-
gen an Veranstaltern aufgeben, bis keine vorherr-
schende Meinungsmacht nach Absatz 2 Satz 2 mehr
gegeben ist, oder 
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3. es kann bei ihm zurechenbaren Veranstaltern viel-
faltsichernde Maßnahmen im Sinne der  §§ 30 bis 32
ergreifen. 

Die KEK erörtert mit dem Unternehmen die in Be-
tracht kommenden Maßnahmen mit dem Ziel, eine ein-
vernehmliche Regelung herbeizuführen. Kommt keine
Einigung zustande oder werden die einvernehmlich
zwischen dem Unternehmen und der KEK vereinbar-
ten Maßnahmen nicht in angemessener Frist durch-
geführt, so sind von der zuständigen Landesmedien-
anstalt nach Feststellung durch die KEK die Zulassun-
gen von so vielen dem Unternehmen zurechenbaren
Programmen zu widerrufen, bis keine vorherrschende
Meinungsmacht durch das Unternehmen mehr gege-
ben ist. Die Auswahl trifft die KEK unter Berücksich-
tigung der Besonderheiten des Einzelfalles. Eine Ent-
schädigung für Vermögensnachteile durch den Wider-
ruf der Zulassung wird nicht gewährt. 

(5) Erreicht ein Veranstalter mit einem Vollpro-
gramm oder einem Spartenprogramm mit Schwer-
punkt Information im Durchschnitt eines Jahres einen
Zuschaueranteil von 10 vom Hundert, hat er binnen
sechs Monaten nach Feststellung und Mitteilung durch
die zuständige Landesmedienanstalt Sendezeit für un-
abhängige Dritte nach Maßgabe von § 31 einzuräumen.
Trifft der Veranstalter die danach erforderlichen Maß-
nahmen nicht, ist von der zuständigen Landesmedien-
anstalt nach Feststellung durch die KEK die Zulas-
sung zu widerrufen. Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. 

(6) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen ge-
meinsam alle drei Jahre oder auf Anforderung der Län-
der einen Bericht der KEK über die Entwicklung der
Konzentration und über Maßnahmen zur Sicherung
der Meinungsvielfalt im privaten Rundfunk unter Be-
rücksichtigung von 

1. Verflechtungen zwischen Fernsehen und medien-
relevanten verwandten Märkten, 

2. horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunk-
veranstaltern in verschiedenen Verbreitungsgebie-
ten und 

3. internationalen Verflechtungen im Medienbereich. 

Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 26 bis 32
und zu erforderlichen Änderungen dieser Bestimmun-
gen Stellung nehmen. 

(7) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen
jährlich eine von der KEK zu erstellende Programm-
liste. In die Programmliste sind alle Programme, ihre
Veranstalter und deren Beteiligte aufzunehmen. 

§ 27
Bestimmung der Zuschaueranteile

(1) Die Landesmedienanstalten ermitteln durch die
KEK den Zuschaueranteil der jeweiligen Programme
unter Einbeziehung aller deutschsprachigen Program-
me des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des bun-
desweit empfangbaren privaten Rundfunks. Für Ent-
scheidungen maßgeblich ist der bei Einleitung des Ver-
fahrens im Durchschnitt der letzten zwölf Monate
erreichte Zuschaueranteil der einzubeziehenden Pro-
gramme. 

(2) Die Landesmedienanstalten beauftragen nach
Maßgabe einer Entscheidung der KEK ein Unterneh-
men zur Ermittlung der Zuschaueranteile; die Vergabe

des Auftrags erfolgt nach den Grundsätzen von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit aufgrund einer Aus-
schreibung. Die Ermittlung muss aufgrund repräsen-
tativer Erhebungen bei Zuschauern ab Vollendung des
dritten Lebensjahres nach allgemein anerkannten wis-
senschaftlichen Methoden durchgeführt werden. Die
Landesmedienanstalten sollen mit dem Unternehmen
vereinbaren, dass die anlässlich der Ermittlung der
Zuschaueranteile nach Absatz 1 Satz 1 erhobenen Da-
ten vertraglich auch von Dritten genutzt werden kön-
nen. In diesem Fall sind die auf die Landesmedienan-
stalten entfallenden Kosten entsprechend zu mindern. 

(3) Die Veranstalter sind bei der Ermittlung der Zu-
schaueranteile zur Mitwirkung verpflichtet. Kommt
ein Veranstalter seiner Mitwirkungspflicht nicht nach,
kann die Zulassung widerrufen werden. 

§ 28
Zurechnung von Programmen

(1) Einem Unternehmen sind sämtliche Programme
zuzurechnen, die es selbst veranstaltet oder die von
einem anderen Unternehmen veranstaltet werden, an
dem es unmittelbar mit 25 vom Hundert oder mehr an
dem Kapital oder an den Stimmrechten beteiligt ist.
Ihm sind ferner alle Programme von Unternehmen zu-
zurechnen, an denen es mittelbar beteiligt ist, sofern
diese Unternehmen zu ihm im Verhältnis eines verbun-
denen Unternehmens im Sinne von § 15 Aktiengesetz
stehen und diese Unternehmen am Kapital oder an den
Stimmrechten eines Veranstalters mit 25 vom Hundert
oder mehr beteiligt sind. Die im Sinne der Sätze 1 und
2 verbundenen Unternehmen sind als einheitliche Un-
ternehmen anzusehen, und deren Anteile am Kapital
oder an den Stimmrechten sind zusammenzufassen.
Wirken mehrere Unternehmen aufgrund einer Verein-
barung oder in sonstiger Weise derart zusammen, dass
sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss auf ein
beteiligtes Unternehmen ausüben können, so gilt jedes
von ihnen als herrschendes Unternehmen. 

(2) Einer Beteiligung nach Absatz 1 steht gleich,
wenn ein Unternehmen allein oder gemeinsam mit
anderen auf einen Veranstalter einen vergleichbaren
Einfluss ausüben kann. Als vergleichbarer Einfluss
gilt auch, wenn ein Unternehmen oder ein ihm bereits
aus anderen Gründen nach Absatz 1 oder Absatz 2
Satz 1 zurechenbares Unternehmen 

1. regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit
eines Veranstalters mit von ihm zugelieferten Pro-
grammteilen gestaltet oder 

2. aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungs-
rechtlicher Bestimmungen oder in sonstiger Weise
eine Stellung inne hat, die wesentliche Entschei-
dungen eines Veranstalters über die Programmge-
staltung, den Programmeinkauf oder die Programm-
produktion von seiner Zustimmung abhängig
macht. 

(3) Bei der Zurechnung nach den Absätzen 1 und 2
sind auch Unternehmen einzubeziehen, die ihren Sitz
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Staatsvertrags
haben. 

(4) Bei der Prüfung und Bewertung vergleichbarer
Einflüsse auf einen Veranstalter sind auch bestehende
Angehörigenverhältnisse einzubeziehen. Hierbei fin-
den die Grundsätze des Wirtschafts- und Steuerrechts
Anwendung. 
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§ 29

Veränderung von Beteiligungsverhältnissen

Jede geplante Veränderung von Beteiligungsver-
hältnissen oder sonstigen Einflüssen ist bei der zustän-
digen Landesmedienanstalt vor ihrem Vollzug schrift-
lich anzumelden. Anmeldepflichtig sind der Veran-
stalter und die an dem Veranstalter unmittelbar oder
mittelbar im Sinne von § 28 Beteiligten. Die Verände-
rungen dürfen nur dann von der zuständigen Lan-
desmedienanstalt als unbedenklich bestätigt werden,
wenn unter den veränderten Voraussetzungen eine
Zulassung erteilt werden könnte. Wird eine geplante
Veränderung vollzogen, die nicht nach Satz 3 als unbe-
denklich bestätigt werden kann, ist die Zulassung zu
widerrufen; das Nähere des Widerrufs richtet sich nach
Landesrecht. Für geringfügige Beteiligungen an Ak-
tiengesellschaften kann die KEK durch Richtlinien
Ausnahmen für die Anmeldepflicht vorsehen. 

§ 30

Vielfaltssichernde Maßnahmen

Stellen die vorgenannten Vorschriften auf vielfalts-
sichernde Maßnahmen bei einem Veranstalter oder
Unternehmen ab, so gelten als solche Maßnahmen: 

1. die Einräumung von Sendezeit für unabhängige
Dritte (§ 31), 

2. die Einrichtung eines Programmbeirats (§ 32). 

§ 31

Sendezeit für unabhängige Dritte

(1) Ein Fensterprogramm, das aufgrund der Ver-
pflichtung zur Einräumung von Sendezeit nach den
vorstehenden Bestimmungen ausgestrahlt wird, muss
unter Wahrung der Programmautonomie des Haupt-
veranstalters einen zusätzlichen Beitrag zur Vielfalt in
dessen Programm, insbesondere in den Bereichen Kul-
tur, Bildung und Information, leisten. Die Gestaltung
des Fensterprogramms hat in redaktioneller Unab-
hängigkeit vom Hauptprogramm zu erfolgen. 

(2) Die Dauer des Fensterprogramms muss wö-
chentlich mindestens 260 Minuten, davon mindestens
75 Minuten in der Sendezeit von 19.00 Uhr bis 23.30
Uhr betragen. Auf die wöchentliche Sendezeit werden
Regionalfensterprogramme bis höchstens 150 Minuten
pro Woche mit höchstens 80 Minuten pro Woche auf die
Drittsendezeit außerhalb der in Satz 1 genannten Sen-
dezeit angerechnet; bei einer geringeren wöchentli-
chen Sendezeit für das Regionalfenster vermindert
sich die anrechenbare Sendezeit von 80 Minuten ent-
sprechend. Die Anrechnung ist nur zulässig, wenn die
Regionalfensterprogramme in redaktioneller Unab-
hängigkeit veranstaltet werden und insgesamt bun-
desweit mindestens 50 vom Hundert der Fernsehhaus-
halte erreichen. 

(3) Der Fensterprogrammanbieter nach Absatz 1
darf nicht in einem rechtlichen Abhängigkeitsverhält-
nis zum Hauptprogrammveranstalter stehen. Rechtli-
che Abhängigkeit im Sinne von Satz 1 liegt vor, wenn
das Hauptprogramm und das Fensterprogramm nach
§ 28 demselben Unternehmen zugerechnet werden
können.

(4) Ist ein Hauptprogrammveranstalter zur Einräu-
mung von Sendezeit für unabhängige Dritte verpflich-
tet, so schreibt die zuständige Landesmedienanstalt
nach Erörterung mit dem Hauptprogrammveranstal-
ter das Fensterprogramm zur Erteilung einer Zulas-
sung aus. Die zuständige Landesmedienanstalt über-
prüft die eingehenden Anträge auf ihre Vereinbarkeit
mit den Bestimmungen dieses Staatsvertrags sowie
den sonstigen landesrechtlichen Bestimmungen und
teilt dem Hauptprogrammveranstalter die zulassungs-
fähigen Anträge mit. Sie erörtert mit dem Hauptpro-
grammveranstalter die Anträge mit dem Ziel, eine ein-
vernehmliche Auswahl zu treffen. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande und liegen der zuständigen Lan-
desmedienanstalt mehr als drei zulassungsfähige An-
träge vor, wählt sie aus einem Dreiervorschlag denje-
nigen Bewerber aus, dessen Programm den größtmög-
lichen Beitrag zur Vielfalt im Programm des Haupt-
programmveranstalters erwarten lässt und erteilt ihm
die Zulassung. Bei drei oder weniger Anträgen trifft die
zuständige Landesmedienanstalt die Entscheidung
unmittelbar. 

(5) Ist ein Bewerber für das Fensterprogramm nach
Absatz 4 ausgewählt, schließen der Hauptprogramm-
veranstalter und der Bewerber eine Vereinbarung über
die Ausstrahlung des Fensterprogramms im Rahmen
des Hauptprogramms. In diese Vereinbarung ist insbe-
sondere die Verpflichtung des Hauptprogrammveran-
stalters aufzunehmen, dem Fensterprogrammveran-
stalter eine ausreichende Finanzierung seines Pro-
gramms zu ermöglichen. Die Vereinbarung muss ferner
vorsehen, dass eine Kündigung während der Dauer der
Zulassung nach Absatz 6 nur wegen schwerwiegender
Vertragsverletzungen oder aus einem wichtigen Grund
mit einer Frist von sechs Monaten zulässig ist. 

(6) Auf der Grundlage einer Vereinbarung zu ange-
messenen Bedingungen nach Absatz 5 ist dem Fenster-
programmveranstalter durch die zuständige Landes-
medienanstalt die Zulassung zur Veranstaltung des
Fensterprogramms zu erteilen. In die Zulassung des
Haupt- und des Fensterprogrammveranstalters sind
die wesentlichen Verpflichtungen aus der Vereinba-
rung nach Absatz 5 als Bestandteil der Zulassungen
aufzunehmen. Eine Entschädigung für Vermögens-
nachteile durch den teilweisen Widerruf der Zulassung
des Hauptprogrammveranstalters wird nicht gewährt.
Die Zulassung für den Fensterprogrammveranstalter
soll auf die Dauer von drei Jahren erteilt werden, längs-
tens jedoch bis zum Ablauf der Zulassung des Haupt-
programmveranstalters. 

§ 32

Programmbeirat

(1) Der Programmbeirat hat die Programmverant-
wortlichen, die Geschäftsführung des Programmver-
anstalters und die Gesellschafter bei der Gestaltung
des Programms zu beraten. Der Programmbeirat soll
durch Vorschläge und Anregungen zur Sicherung der
Meinungsvielfalt und Pluralität des Programms (§ 25)
beitragen. Mit der Einrichtung eines Programmbeirats
durch den Veranstalter ist dessen wirksamer Einfluss
auf das Fernsehprogramm durch Vertrag oder Satzung
zu gewährleisten. 

(2) Die Mitglieder des Programmbeirats werden
vom Veranstalter berufen. Sie müssen aufgrund ihrer
Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen in ihrer
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Gesamtheit die Gewähr dafür bieten, dass die wesent-
lichen Meinungen in der Gesellschaft vertreten sind. 

(3) Der Programmbeirat ist über alle Fragen, die 
das veranstaltete Programm betreffen, durch die Ge-
schäftsführung zu unterrichten. Er ist bei wesentlichen
Änderungen der Programmstruktur, der Programmin-
halte, des Programmschemas sowie bei programmbe-
zogenen Anhörungen durch die zuständige Landesme-
dienanstalt und bei Programmbeschwerden zu hören. 

(4) Der Programmbeirat kann zur Erfüllung seiner
Aufgaben Auskünfte von der Geschäftsführung ver-
langen und hinsichtlich des Programms oder einzelner
Beiträge Beanstandungen gegenüber der Geschäfts-
führung aussprechen. Zu Anfragen und Beanstandun-
gen hat die Geschäftsführung innerhalb angemessener
Frist Stellung zu nehmen. Trägt sie den Anfragen und
Beanstandungen zum Programm nach Auffassung des
Programmbeirats nicht ausreichend Rechnung, kann
er in dieser Angelegenheit einen Beschluss des Kon-
trollorgans über die Geschäftsführung, sofern ein sol-
ches nicht mehr vorhanden ist, der Gesellschafterver-
sammlung, verlangen. Eine Ablehnung der Vorlage des
Programmbeirats durch die Gesellschafterversamm-
lung oder durch das Kontrollorgan über die Geschäfts-
führung bedarf einer Mehrheit von 75 vom Hundert der
abgegebenen Stimmen. 

(5) Bei Änderungen der Programmstruktur, der Pro-
gramminhalte oder des Programmschemas oder bei
der Entscheidung über Programmbeschwerden ist vor
der Entscheidung der Geschäftsführung die Zustim-
mung des Programmbeirats einzuholen. Wird diese
verweigert oder kommt eine Stellungnahme binnen
angemessener Frist nicht zustande, kann die Ge-
schäftsführung die betreffende Maßnahme nur mit Zu-
stimmung des Kontrollorgans über die Geschäfts-
führung, sofern ein solches nicht vorhanden ist, der
Gesellschafterversammlung, für die eine Mehrheit von
75 vom Hundert der abgegebenen Stimmen erforder-
lich ist, treffen. Der Veranstalter hat das Ergebnis der
Befassung des Programmbeirats oder der Entschei-
dung nach Satz 2 der zuständigen Landesmedien-
anstalt mitzuteilen. 

(6) Handelt es sich bei dem Veranstalter, bei dem ein
Programmbeirat eingerichtet werden soll, um ein ein-
zelkaufmännisch betriebenes Unternehmen, so gelten
die Absätze 4 und 5 mit der Maßgabe, dass der Pro-
grammbeirat statt der Gesellschafterversammlung
oder des Kontrollorgans über die Geschäftsführung
die zuständige Landesmedienanstalt anrufen kann,
die über die Maßnahme entscheidet. 

§ 33
Richtlinien

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame
Richtlinien zur näheren Ausgestaltung der §§ 31 und
32. In den Richtlinien zu § 32 sind insbesondere Vorga-
ben über Berufung und Zusammensetzung des Pro-
grammbeirats zu machen. 

§ 34
Übergangsbestimmung

Bis zur ersten Bestimmung der Zuschaueranteile
nach § 27 sind für die Beurteilung von Fragestellungen
der Sicherung der Meinungsvielfalt im Zusammen-

hang mit der bundesweiten Veranstaltung von Fern-
sehprogrammen die vorhandenen Daten über Zu-
schaueranteile zu Grunde zu legen. Die Veranstalter
sind verpflichtet, bei ihnen vorhandene Daten über
Zuschaueranteile auf Anforderung der KEK zur Ver-
fügung zu stellen. Die Landesmedienanstalten haben
durch Anwendung verwaltungsverfahrensrechtlicher
Regelungen unter Beachtung der Interessen der Betei-
ligten sicherzustellen, dass Maßnahmen nach diesem
Staatsvertrag, die aufgrund von Daten nach Satz 1 er-
gehen, unverzüglich an die sich aufgrund der ersten
Bestimmung der Zuschaueranteile nach § 27 ergeben-
de Sach- und Rechtslage angepasst werden können. 

3. Unterabschnitt
Organisation der Medienaufsicht, 

Finanzierung besonderer Aufgaben

§ 35
Aufsicht im Rahmen der Sicherung

der Meinungsvielfalt

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft
vor und nach der Zulassung die Einhaltung der für die
privaten Veranstalter geltenden Bestimmungen zur
Sicherung der Meinungsvielfalt nach diesem Staats-
vertrag. Sie trifft entsprechend den Bestimmungen
dieses Staatsvertrags die jeweiligen Entscheidungen. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wer-
den gebildet: 

1. die Kommission zur Ermittlung der Konzentration
im Medienbereich (KEK) und

2. die Konferenz der Direktoren der Landesmedien-
anstalten (KDLM). 

Diese dienen der jeweils zuständigen Landesmedien-
anstalt als Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
nach Absatz 1. 

(3) Die KEK besteht aus sechs Sachverständigen des
Rundfunk- und des Wirtschaftsrechts, von denen drei
die Befähigung zum Richteramt haben müssen. Die
Mitglieder der KEK und zwei Ersatzmitglieder für den
Fall der nicht nur vorübergehenden Verhinderung ei-
nes Mitglieds werden von den Ministerpräsidenten der
Länder für die Dauer von fünf Jahren einvernehmlich
berufen; Wiederberufung ist zulässig. Von der Mit-
gliedschaft ausgeschlossen sind Mitglieder und Be-
dienstete der Institutionen der Europäischen Union,
der Verfassungsorgane des Bundes und der Länder,
Gremienmitglieder und Bedienstete von Landesrund-
funkanstalten der ARD, des ZDF, des Deutschlandra-
dios, des Europäischen Fernsehkulturkanals „ARTE“,
der Landesmedienanstalten und der privaten Rund-
funkveranstalter sowie Bedienstete von an ihnen un-
mittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 beteiligten
Unternehmen. 

(4) Scheidet ein Mitglied der KEK aus, berufen die
Ministerpräsidenten der Länder einvernehmlich ein
Ersatzmitglied oder einen anderen Sachverständigen
für den Rest der Amtsdauer als Mitglied; entsprechen-
des gilt, wenn ein Ersatzmitglied ausscheidet. 

(5) Die KDLM setzt sich aus den jeweiligen gesetz-
lichen Vertretern der Landesmedienanstalten zusam-
men, die ihr kraft ihres Amtes angehören; eine Vertre-
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tung im Fall der Verhinderung durch den ständigen
Vertreter ist zulässig. Ihre Tätigkeit ist unentgeltlich. 

(6) Die Mitglieder der KEK und der KDLM sind bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Staatsver-
trag an Weisungen nicht gebunden. Die Verschwiegen-
heitspflicht nach § 24 gilt auch im Verhältnis der Mit-
glieder der KEK und der KDLM zu anderen Organen
der Landesmedienanstalten. 

(7) Die Sachverständigen der KEK erhalten für ihre
Tätigkeit eine angemessene Vergütung und Ersatz ih-
rer notwendigen Auslagen. Das Vorsitzland der Rund-
funkkommission schließt die Verträge mit den Sach-
verständigen. 

(8) Die Landesmedienanstalten stellen der KEK die
notwendigen personellen und sachlichen Mittel zur
Verfügung. Die KEK erstellt einen Wirtschaftsplan
nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit. Der Aufwand für die KEK und die
KDLM wird aus dem Anteil der Landesmedienanstal-
ten nach § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ge-
deckt. Von den Verfahrensbeteiligten sind durch die
zuständigen Landesmedienanstalten Kosten in ange-
messenem Umfang zu erheben. Näheres regeln die
Landesmedienanstalten durch Verwaltungsvereinba-
rung. Den Sitz der Geschäftsstelle der KEK bestimmen
die Ministerpräsidenten einvernehmlich durch Be-
schluss. 

§ 36

Zuständigkeit

(1) Die KEK und nach Maßgabe des § 37 Abs. 2 die
KDLM sind zuständig für die abschließende Beur-
teilung von Fragestellungen der Sicherung von Mei-
nungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundeswei-
ten Veranstaltung von Fernsehprogrammen. Sie sind
im Rahmen des Satzes 1 insbesondere zuständig für die
Prüfung solcher Fragen bei der Entscheidung über eine
Zulassung oder Änderung einer Zulassung, bei der Be-
stätigung von Veränderungen von Beteiligungsverhält-
nissen als unbedenklich und bei Maßnahmen nach § 26
Abs. 4. Der KEK und der KDLM stehen durch die zu-
ständige Landesmedienanstalt die Verfahrensrechte
nach den §§ 21 und 22 zu. Die KEK ermittelt die den
Unternehmen jeweils zurechenbaren Zuschaueranteile.

(2) Die Auswahl und Zulassung von Fensterpro-
grammveranstaltern sowie die Aufsicht über das Pro-
gramm obliegen dem für die Zulassung zuständigen
Organ der zuständigen Landesmedienanstalt. Bei Aus-
wahl und Zulassung von Fensterprogrammveranstal-
tern ist zuvor das Benehmen mit der KEK herzustellen. 

§ 37

Verfahren bei der Zulassung und Aufsicht

(1) Geht ein Antrag auf Zulassung eines privaten
Veranstalters, bei dem nicht schon andere Gründe als
solche der Sicherung der Meinungsvielfalt zur Ableh-
nung führen, bei der zuständigen Landesmedienan-
stalt ein, legt deren gesetzlicher Vertreter unverzüglich
den Antrag sowie die vorhandenen Unterlagen der
KEK zur Beurteilung von Fragestellungen der Siche-
rung der Meinungsvielfalt vor. Die KEK fasst ihre Be-
schlüsse mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglie-
der. Die Beschlüsse sind zu begründen. In der Begrün-

dung sind die wesentlichen tatsächlichen und recht-
lichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse der KEK
sind gegenüber den anderen Organen der zuständigen
Landesmedienanstalt bindend. Sie sind deren Ent-
scheidungen zu Grunde zu legen. Absatz 2 bleibt un-
berührt. 

(2) Will das für die Entscheidung über die Zulassung
zuständige Organ der zuständigen Landesmedienan-
stalt von dem Beschluss der KEK abweichen, hat es
binnen eines Monats nach der Entscheidung der KEK
die KDLM anzurufen. Die Anrufung durch eine ande-
re Landesmedienanstalt ist nicht zulässig. Der KDLM
sind alle erforderlichen Unterlagen im Zusammen-
hang mit dem Antrag vorzulegen. Trifft die KDLM
nicht binnen dreier Monate nach Anrufung mit einer
Mehrheit von drei Vierteln ihrer gesetzlichen Mitglie-
der einen abweichenden Beschluss, bleibt der Be-
schluss der KEK bindend, andernfalls tritt der Be-
schluss der KDLM an die Stelle des Beschlusses der
KEK. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die
Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung von
Meinungsvielfalt durch die KEK oder KDLM im Rah-
men ihrer Zuständigkeit in anderen Fällen als dem der
Zulassung eines privaten Veranstalters. 

(4) Gegen Entscheidungen der zuständigen Landes-
medienanstalt nach den §§ 35 und 36 ist jeder durch 
die Entscheidung betroffene bundesweit zugelassene
Fernsehveranstalter zur Anfechtung berechtigt. 

§ 38
Aufsicht in sonstigen Angelegenheiten

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft
vor und nach der Zulassung die Einhaltung der sonsti-
gen für den privaten Veranstalter geltenden Bestim-
mungen dieses Staatsvertrags. Sie trifft entsprechend
den landesrechtlichen Regelungen die jeweilige Ent-
scheidung. 

(2) Die zuständigen Landesmedienanstalten stim-
men sich mit dem Ziel einer ländereinheitlichen Ver-
fahrensweise hinsichtlich der Anwendung des Absat-
zes 1 untereinander ab. Sie sollen zu diesem Zweck,
auch zur Vorbereitung von Einzelfallentscheidungen,
gemeinsame Stellen bilden. Die Landesmedienanstal-
ten sollen bei planerischen und technischen Vorarbei-
ten zusammenarbeiten. 

(3) Jede Landesmedienanstalt kann gegenüber der
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulas-
sung erteilt wurde, nach Absatz 1 beanstanden, dass
ein bundesweit verbreitetes Programm gegen die sons-
tigen Bestimmungen dieses Staatsvertrags verstößt.
Die zuständige Landesmedienanstalt ist verpflichtet,
sich mit der Beanstandung zu befassen und die bean-
standende Landesmedienanstalt von der Überprüfung
und von eingeleiteten Schritten zu unterrichten. 

(4) § 47 f Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 39 
Anwendungsbereich

Die §§ 21 bis 38 gelten nur für bundesweit verbrei-
tetes Fernsehen. Eine abweichende Regelung durch
Landesrecht ist nicht zulässig. Die Entscheidungen der
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KEK und nach Maßgabe des § 37 Abs. 2 der KDLM sind
durch die zuständige Landesmedienanstalt auch bei
der Entscheidung über die Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten nach Landesrecht zu Grunde zu le-
gen. 

§ 40
Finanzierung besonderer Aufgaben

(1) Ein zusätzlicher Anteil an der einheitlichen
Rundfunkgebühr in Höhe von 2 vom Hundert kann für
die Finanzierung folgender Aufgaben verwendet wer-
den: 

1. Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landes-
medienanstalten einschließlich hierfür notwendi-
ger planerischer, insbesondere technischer Vorar-
beiten, 

2. die Förderung offener Kanäle. 

Mittel aus dem Anteil nach Satz 1 können bis zum 31.
Dezember 2004 aufgrund besonderer Ermächtigung
durch den Landesgesetzgeber auch für die Förderung
von landesrechtlich gebotener technischer Infrastruk-
tur zur Versorgung des Landes und zur Förderung von
Projekten für neuartige Rundfunkübertragungstech-
niken verwendet werden. Formen der nichtkommerzi-
ellen Veranstaltung von lokalem und regionalem
Rundfunk und Projekte zur Förderung der Medien-
kompetenz können aus dem Anteil nach Satz 1 auf-
grund besonderer Ermächtigung durch den Landesge-
setzgeber gefördert werden. 

(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landes-
medienanstalt nur einen Teil des Anteils nach Absatz 1
zuzuweisen, bleibt unberührt. 

(3) Soweit der Anteil nach Absatz 1 nicht in An-
spruch genommen wird, steht er den jeweiligen Landes-
rundfunkanstalten zu. Eine landesgesetzliche Zweck-
bestimmung ist zulässig. 

4. Unterabschnitt
Programmgrundsätze, Sendezeit für Dritte

§ 41 
Programmgrundsätze

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfas-
sungsmäßige Ordnung. Die Rundfunkprogramme ha-
ben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, reli-
giösen und weltanschaulichen Überzeugungen ande-
rer zu achten. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im
vereinten Deutschland sowie die internationale Ver-
ständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies
Miteinander hinwirken. Die Vorschriften der allge-
meinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen
zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(2) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstel-
lung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäi-
schen Raum mit einem angemessenen Anteil an Infor-
mation, Kultur und Bildung beitragen; die Möglich-
keit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon
unberührt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit
verbreiteten Rundfunk. 

§ 42
Sendezeit für Dritte

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen
Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch
angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser
Sendungen einzuräumen; die Veranstalter können die
Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen.

(2) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den
Wahlen zum Deutschen Bundestag gegen Erstattung
der Selbstkosten angemessene Sendezeit einzuräu-
men, wenn mindestens eine Landesliste für sie zuge-
lassen wurde. Ferner haben Parteien und sonstige poli-
tische Vereinigungen während ihrer Beteiligung an den
Wahlen der Abgeordneten aus der Bundesrepublik
Deutschland für das Europäische Parlament gegen
Erstattung der Selbstkosten Anspruch auf angemes-
sene Sendezeit, wenn mindestens ein Wahlvorschlag
für sie zugelassen wurde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur für bundesweit
verbreiteten privaten Rundfunk. 

5. Unterabschnitt
Finanzierung, Werbung, Teleshopping

§ 43
Finanzierung

Private Veranstalter können ihre Rundfunkpro-
gramme durch Einnahmen aus Werbung und Teleshop-
ping, durch sonstige Einnahmen, insbesondere durch
Entgelte der Teilnehmer (Abonnements oder Einzel-
entgelte), sowie aus eigenen Mitteln finanzieren. Eine
Finanzierung privater Veranstalter aus der Rundfunk-
gebühr ist unzulässig. § 40 bleibt unberührt. 

§ 44
Einfügung von Werbung und Teleshopping

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sen-
dungen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder
Teleshopping unterbrochen werden. 

(2) Fernsehwerbung und Teleshopping-Spots müs-
sen zwischen den einzelnen Sendungen eingefügt wer-
den. Einzeln gesendete Werbe- und Teleshopping-Spots
müssen die Ausnahme bilden. Unter den in den Absät-
zen 3 bis 5 genannten Voraussetzungen können die
Werbung und die Teleshopping-Spots auch in Sendun-
gen eingefügt werden, sofern der gesamte Zusammen-
hang und der Charakter der Sendung nicht beein-
trächtigt werden und sofern nicht gegen die Rechte von
Rechteinhabern verstoßen wird.

(3) Bei Fernsehsendungen, die aus eigenständigen
Teilen bestehen, oder bei Sportsendungen und Sen-
dungen über ähnlich gegliederte Ereignisse und Dar-
bietungen mit Pausen können  Werbung und Teleshop-
ping-Spots nur zwischen die eigenständigen Teile oder
in die Pausen eingefügt werden. Bei anderen Sendun-
gen soll der Abstand zwischen zwei aufeinander fol-
genden Unterbrechungen innerhalb der Sendung min-
destens 20 Minuten betragen. Die Absätze 4 und 5 blei-
ben unberührt. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 kann die Über-
tragung audiovisueller Werke wie Kinospielfilme und
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Fernsehfilme mit Ausnahme von Serien, Reihen, leich-
ten Unterhaltungssendungen und Dokumentarfilmen
für jeden vollen Zeitraum von 45 Minuten einmal un-
terbrochen werden, sofern ihre programmierte Sen-
dezeit mehr als 45 Minuten beträgt. Eine weitere Un-
terbrechung ist zulässig, wenn die programmierte
Sendedauer um mindestens 20 Minuten über zwei oder
mehrere volle 45 Minutenzeiträume hinausgeht.

(5) Im Fernsehen dürfen Nachrichtensendungen,
Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Dokumen-
tarfilme und Sendungen religiösen Inhalts, die eine
programmierte Sendezeit von weniger als 30 Minuten
haben, nicht durch Werbung oder Teleshopping unter-
brochen werden. Beträgt ihre programmierte Sende-
zeit mindestens 30 Minuten, so gelten die Bestimmun-
gen der vorangegangenen Absätze. 

(6) Richten sich Werbung oder Teleshopping in ei-
nem Fernsehprogramm eigens und häufig an Zuschau-
er eines anderen Staates, der das Europäische Über-
einkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen
ratifiziert hat und nicht Mitglied der Europäischen
Union ist, so dürfen die für die Fernsehwerbung oder
das Teleshopping dort geltenden Vorschriften nicht
umgangen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vor-
schriften dieses Staatsvertrags über die Werbung oder
das Teleshopping strenger sind als jene Vorschriften,
die in dem betreffenden Staat gelten, ferner nicht,
wenn mit dem betroffenen Staat Übereinkünfte auf
diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 45

Dauer der Werbung

(1) Der Anteil an Sendezeit für Teleshopping-Spots,
Werbespots und andere Formen der Werbung darf mit
Ausnahme von Teleshopping-Fenstern im Sinne des
§ 45a 20 vom Hundert der täglichen Sendezeit nicht
überschreiten. Die Sendezeit für Werbespots darf 15
vom Hundert der täglichen Sendezeit nicht über-
schreiten.

(2) Der Anteil an Sendezeit für Werbespots und
Teleshopping-Spots innerhalb einer Stunde, gerechnet
ab einer vollen Stunde, darf 20 vom Hundert nicht
überschreiten. 

(3) Hinweise des Rundfunkveranstalters auf eige-
ne Programme und auf Begleitmaterialien, die direkt
von diesen Programmen abgeleitet sind, sowie unent-
geltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit ein-
schließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwe-
cken gelten nicht als Werbung im Sinne der Absätze 1
und 2.

§ 45a

Teleshopping-Fenster

(1) Teleshopping-Fenster, die von einem Programm
gesendet werden, das nicht ausschließlich für Tele-
shopping bestimmt ist, müssen eine Mindestdauer von
15 Minuten ohne Unterbrechung haben.

(2) Es sind höchstens acht solcher Fenster täglich
zulässig. Ihre Gesamtsendedauer darf drei Stunden
pro Tag nicht überschreiten. Die Fenster müssen op-
tisch und akustisch klar als Teleshopping-Fenster ge-
kennzeichnet sein.

§ 45b
Eigenwerbekanäle

Für Eigenwerbekanäle gelten die §§ 7, 8, 44, 45 und
45a entsprechend. Bei diesen Kanälen sind andere For-
men der Werbung im Rahmen der Beschränkungen
nach § 45 Abs. 1 und 2 zulässig.

§ 46
Richtlinien

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame
Richtlinien zur Durchführung der §§ 3, 7, 8, 44, 45, 45a
und 45b. Sie stellen hierbei das Benehmen mit den in
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und dem ZDF her und führen einen gemein-
samen Erfahrungsaustausch in der Anwendung dieser
Richtlinien durch. 

§ 46a
Ausnahmen für regionale und

lokale Fernsehveranstalter

Für regionale und lokale Fernsehprogramme kön-
nen von § 7 Abs. 4 Satz 2, § 44 Abs. 3 bis 5 und §§ 45, 45a
nach Landesrecht abweichende Regelungen getroffen
werden

6. Unterabschnitt
Datenschutz, Revision, Ordnungswidrigkeiten,

Strafbestimmung

§ 47
Grundsätze für die Verarbeitung

personenbezogener Daten

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes
bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften
für den Schutz personenbezogener Daten anzuwen-
den, auch wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet
oder genutzt werden. 

(2) Personenbezogene Daten für die Veranstaltung
von Rundfunk dürfen nur erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden, soweit dieser Staatsvertrag oder eine
andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder soweit der Be-
troffene eingewilligt hat.

(3) Der Veranstalter darf für die Veranstaltung von
Rundfunk erhobene Daten für andere Zwecke nur ver-
wenden, soweit dieser Staatsvertrag oder eine andere
Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Betroffene einge-
willigt hat.

(4) Der Veranstalter darf die Nutzung von Program-
mangeboten nicht von einer Einwilligung des Nutzers
in eine Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für an-
dere Zwecke abhängig machen.

(5) Die Gestaltung und Auswahl technischer Ein-
richtungen für die Veranstaltung und den Empfang
von Rundfunk haben sich an dem Ziel auszurichten,
keine oder so wenige personenbezogene Daten wie
möglich zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(6) Der Nutzer ist vor der Erhebung über Art, Um-
fang, Ort und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und
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Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu unter-
richten. Bei automatisierten Verfahren, die eine spä-
tere Identifizierung des Nutzers ermöglichen und eine
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten vorbereiten, ist der Nutzer vor Beginn die-
ses Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der Unter-
richtung muss für den Nutzer jederzeit abrufbar sein,
soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der
Nutzer kann auf die Unterrichtung verzichten. Die
Unterrichtung und der Verzicht sind zu protokollieren.
Der Verzicht gilt nicht als Einwilligung im Sinne von
Absatz 3.

(7) Der Nutzer ist vor einer Einwilligung auf sein
Recht auf jederzeitigen Widerruf mit Wirkung für die
Zukunft hinzuweisen. Absatz 6 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(8) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt
werden, wenn der Veranstalter sicherstellt, dass

1. sie nur durch eine eindeutige und bewusste Hand-
lung des Nutzers erfolgen kann,

2. sie nicht unerkennbar verändert werden kann,

3. ihr Urheber eindeutig erkannt werden kann,

4. die Einwilligung (Tag, Uhrzeit, Inhalt) protokolliert
wird und

5. der Inhalt der Einwilligung jederzeit vom Nutzer
abgerufen werden kann.

§ 47a

Datenschutzrechtliche Pflichten des Veranstalters

(1) Der Veranstalter hat dem Nutzer die Inan-
spruchnahme einzelner Angebote und ihre Bezahlung
anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit
dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer
ist über diese Möglichkeit zu informieren.

(2) Der Veranstalter hat durch technische und orga-
nisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass

1. der Nutzer seine Verbindung mit dem Veranstalter
jederzeit abbrechen kann,

2. die anfallenden Daten über den Ablauf des Abrufs
oder Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittel-
bar nach deren Beendigung gelöscht werden, soweit
nicht eine längere Speicherungsdauer für Abrech-
nungszwecke erforderlich ist,

3. der Nutzer Rundfunkprogramme gegen Kenntnis-
nahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann,

4. die personenbezogenen Daten eines Nutzers über
die Inanspruchnahme von Rundfunk verschiedener
Veranstalter getrennt verarbeitet werden; eine Zu-
sammenführung dieser Daten ist unzulässig, soweit
dies nicht für Abrechnungszwecke erforderlich ist.

(3) Die Weitervermittlung zu einem anderen Veran-
stalter ist dem Nutzer anzuzeigen.

(4) Nutzungsprofile sind nur bei Verwendung von
Pseudonymen zulässig. Unter einem Pseudonym er-
fasste Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt wer-
den.

§ 47b
Bestandsdaten

(1) Der Veranstalter darf personenbezogene Daten
eines Nutzers erheben, verarbeiten und nutzen, soweit
sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder
Änderung eines Vertragsverhältnisses mit ihm über die
Nutzung von Rundfunk erforderlich sind (Bestands-
daten).

(2) Eine Verarbeitung und Nutzung der Bestands-
daten für Zwecke der Werbung oder der Marktfor-
schung des Veranstalters ist nur zulässig, soweit der
Nutzer in diese ausdrücklich eingewilligt hat. Eine
Verarbeitung von Bestandsdaten für Zwecke der Bera-
tung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung techni-
scher Einrichtungen des Veranstalters ist zulässig,
soweit der Kunde nicht widersprochen hat. Der Veran-
stalter hat den Kunden auf sein Widerspruchsrecht
hinzuweisen.

§ 47c
Nutzungs- und Abrechnungsdaten

(1) Der Veranstalter darf personenbezogene Daten
über die Inanspruchnahme von Rundfunk nur erhe-
ben, verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich
ist,

1. um dem Nutzer die Inanspruchnahme von Rund-
funk zu ermöglichen (Nutzungsdaten) oder

2. um die Nutzung von Rundfunk abzurechnen (Ab-
rechnungsdaten).

(2) Zu löschen hat der Veranstalter

1. Nutzungsdaten frühestmöglich, spätestens unmit-
telbar nach Ende der jeweiligen Nutzung, soweit es
sich nicht um Abrechnungsdaten handelt,

2. Abrechnungsdaten, sobald sie für Zwecke der Ab-
rechnung nicht mehr erforderlich sind; nutzerbezo-
gene Abrechnungsdaten, die für die Erstellung von
Einzelnachweisen über die Inanspruchnahme be-
stimmter Angebote auf Verlangen des Nutzers ge-
mäß Absatz 5 gespeichert werden, sind spätestens
80 Tage nach Versendung des Einzelnachweises zu
löschen, es sei denn, die Entgeltforderung wird in-
nerhalb dieser Frist bestritten oder trotz Zahlungs-
aufforderung nicht beglichen.

(3) Die Übermittlung von Nutzungs- oder Abrech-
nungsdaten an andere Veranstalter oder Dritte ist un-
zulässig. Wer den Zugang zu Rundfunk vermittelt, darf
Veranstaltern, deren Programmangebote der Nutzer in
Anspruch genommen hat, lediglich übermitteln

1. anonymisierte Nutzungsdaten zu Zwecken von de-
ren Marktforschung,

2. Abrechnungsdaten, soweit diese zum Zwecke der
Einziehung einer Forderung erforderlich sind.

(4) Hat der Veranstalter mit einem Dritten einen
Vertrag über die Abrechnung des Entgelts geschlossen,
so darf er diesem Dritten Abrechnungsdaten übermit-
teln, soweit es für diesen Zweck erforderlich ist.

(5) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von
Rundfunk darf Veranstalter, Zeitpunkt, Dauer, Art,
Inhalt und Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer in
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Anspruch genommener einzelner Programmangebote
nicht erkennen lassen, es sei denn, der Nutzer verlangt
einen Einzelnachweis.

§ 47d
Auskunftsrecht des Nutzers

(1) Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit unentgeltlich
vom Veranstalter Auskunft über die zu seiner Person
oder zu seinem Pseudonym gespeicherten Daten zu
verlangen. Die Auskunft ist auf Verlangen des Nutzers
auch elektronisch zu erteilen, soweit dies technisch
möglich und zumutbar ist. Das Auskunftsrecht ist im
Falle einer kurzfristigen Speicherung im Sinne von
§ 33 Abs. 2 Nr. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes nicht
nach § 34 Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes aus-
geschlossen.

(2) Werden über Angebote personenbezogene Daten
von einem Veranstalter ausschließlich zu eigenen jour-
nalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet und
wird der Betroffene dadurch in seinen schutzwürdigen
Interessen beeinträchtigt, kann er Auskunft über die
zu Grunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten
Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung
der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verwei-
gert werden, soweit durch die Mitteilung die journalis-
tische Aufgabe des Veranstalters durch Ausforschung
des Informationsbestandes beeinträchtigt würde oder
aus den Daten 

1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung
oder Verbreitung mitgewirkt haben, oder

2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährs-
trägers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen
für den redaktionellen Teil 

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Be-
richtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung
einer eigenen Darstellung von angemessenem Umfang
verlangen.

§ 47e
Datenschutz-Audit

Zur Verbesserung von Datenschutz und Datensi-
cherheit können Veranstalter ihr Datenschutzkonzept
sowie ihre technischen Einrichtungen durch unabhän-
gige und zugelassene Gutachter prüfen und bewerten
sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen lassen.
Die näheren Anforderungen an die Prüfung und Be-
wertung, das Verfahren sowie die Auswahl und Zulas-
sung der Gutachter werden durch besonderes Gesetz
geregelt.

§ 47f
Aufsicht

(1) Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Ein-
haltung der Bestimmungen der §§ 47 bis 47e richtet
sich nach Landesrecht.

(2) Der Abruf von Angeboten oder der Zugriff auf
Angebote im Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich.
Veranstalter haben dies sicherzustellen. Der Veranstal-
ter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf oder Zu-
griff durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperren.

§ 48
Revision zum Bundesverwaltungsgericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision
zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt
werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verlet-
zung der Bestimmungen dieses Staatsvertrags beruhe.

§ 49
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter
von bundesweit verbreitetem privaten Rundfunk vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 1 verbreitet, die
wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch un-
zulässig sind, sofern diese Handlung nicht bereits
nach dem Strafgesetzbuch mit Strafe bedroht ist,

2. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 verbreitet, die
wegen Kriegsverherrlichung unzulässig sind, 

3. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 4 verbreitet, die
unzulässig sind, weil sie Menschen, die sterben
oder schweren körperlichen oder seelischen Lei-
den ausgesetzt sind oder waren, in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise darstellen und ein
tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass
ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade
an dieser Form der Berichterstattung vorliegt,

4. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 5 verbreitet, die
unzulässig sind, weil sie in sonstiger Weise die
Menschenwürde verletzen,

5. Sendungen, die geeignet sind, das körperliche,
geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Ju-
gendlichen zu beeinträchtigen, entgegen § 3 Abs. 2
Satz 1 verbreitet, ohne aufgrund der Sendezeit
oder auf andere Weise Vorsorge getroffen zu haben,
dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen
Altersstufen die Sendungen üblicherweise nicht
wahrnehmen, 

6. Sendungen entgegen § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 ver-
breitet, in den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 3, ohne
dass die nach Landesrecht zuständige Stelle dies
nach § 3 Abs. 7 gestattet hat, 

7. Sendungen entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 verbreitet,
ohne dass die nach Landesrecht zuständige Stelle
dies nach § 3 Abs. 3 Satz 2 gestattet hat,

8. entgegen § 3 Abs. 4 Sendungen, die nach § 3 Abs. 2,
3 oder 5 Sendezeitbeschränkungen unterliegen,
verbreitet, ohne ihre Ausstrahlung durch akusti-
sche Zeichen anzukündigen oder durch optische
Mittel während der gesamten Sendung kenntlich
zu machen,

9. entgegen § 3 Abs. 5 Satz 2 nicht sicherstellt, dass
eine Entschlüsselung nur für die Dauer der jewei-
ligen Sendung oder des jeweiligen Films möglich
ist,

10. Programmankündigungen mit Bewegtbildern zu
Sendungen, die nach § 3 Abs. 2, 3 oder 5 Sendezeit-
beschränkungen unterliegen, entgegen § 3 Abs. 6
Satz 1 oder 2 außerhalb dieser Zeiten ausstrahlt, 

11. Sendeformate entgegen Sendezeitbeschränkun-
gen nach § 3 Abs. 7 Satz 2 ausstrahlt,
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12. entgegen § 4 Satz 1 einen Jugendschutzbeauftrag-
ten nicht beruft,

13. Großereignisse entgegen § 5a Abs. 1 oder 3 ver-
schlüsselt und gegen besonderes Entgelt aus-
strahlt,

14. Werbung oder Teleshopping entgegen § 7 Abs. 3
Satz 2 nicht von anderen Programmteilen trennt, 

15. in der Werbung oder im Teleshopping entgegen § 7
Abs. 3 Satz 3 unterschwellige Techniken einsetzt,

16. entgegen § 7 Abs. 4 eine Teilbelegung des ausge-
strahlten Bildes mit Werbung vornimmt, ohne die
Werbung vom übrigen Programm eindeutig op-
tisch zu trennen und als solche zu kennzeichnen,

17. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 2 eine Dauerwerbesen-
dung nicht kennzeichnet, 

18. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 1 Schleichwerbung oder
entsprechende Praktiken verbreitet,

19. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 2 virtuelle Werbung in
Sendungen einfügt,

20. entgegen § 7 Abs. 8 Werbung oder Teleshopping
politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art
verbreitet,

21. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 nicht zu Beginn oder am
Ende der Sponsorsendung auf den Sponsor hin-
weist, 

22. unzulässige Sponsorsendungen (§ 8 Abs. 3 bis 6)
ausstrahlt, 

23. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 der Informationspflicht
nicht nachkommt, 

24. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 ohne
Zulassung Rundfunkprogramme veranstaltet, 

25. entgegen § 23 Abs. 2 nicht fristgemäß die Aufstel-
lung der Programmbezugsquellen der zuständigen
Landesmedienanstalt vorlegt, 

26. entgegen § 34 Satz 2 die bei ihm vorhandenen Da-
ten über Zuschaueranteile auf Anforderung der
KEK nicht zur Verfügung stellt, 

27. entgegen § 44 Abs. 1 Gottesdienste und Sendungen
für Kinder durch Werbung oder Teleshopping un-
terbricht,

entgegen § 44 Abs. 3 Satz 1 in Fernsehsendungen,
die aus eigenständigen Teilen bestehen, oder in
Sportsendungen und ähnlich gegliederten Sen-
dungen über Ereignisse und Darbietungen, die
Pausen enthalten, Werbung oder Teleshopping-
Spots nicht zwischen den eigenständigen Teilen
oder in den Pausen einfügt oder 

entgegen den in § 44 Abs. 4 und 5 genannten Vor-
aussetzungen andere Sendungen durch Werbung
oder Teleshopping unterbricht, 

28. entgegen § 45 die zulässige Dauer der Werbung
überschreitet, 

29. entgegen § 45a Abs. 1 Teleshopping-Fenster aus-
strahlt, die keine Mindestdauer von 15 Minuten
ohne Unterbrechung haben,

entgegen § 45a Abs. 2 Satz 1 mehr als acht Tele-
shopping-Fenster täglich ausstrahlt,

entgegen § 45a Abs. 2 Satz 2 Teleshopping-Fens-
ter ausstrahlt, deren Gesamtsendedauer drei Stun-
den pro Tag überschreitet, oder

entgegen § 45a Abs. 2 Satz 3 Teleshopping-Fens-
ter ausstrahlt, die nicht optisch und akustisch klar
als solche gekennzeichnet sind,

30. entgegen § 47 Abs. 4 die Nutzung von Programm-
angeboten von einer Einwilligung des Nutzers in
eine Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für
andere Zwecke abhängig macht,

31. den Nutzer nicht nach Maßgabe des § 47 Abs. 6
Sätze 1 oder 2 unterrichtet,

32. entgegen § 47 Abs. 8 die Voraussetzungen für die
Möglichkeit einer elektronisch erklärten Einwil-
ligung nicht beachtet,

33. entgegen § 47a Abs. 1 Satz 1 die Inanspruchnahme
von Rundfunk und seine Bezahlung nicht anonym
oder unter Pseudonym ermöglicht,

34. die in § 47a Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten technischen
und organisatorischen Vorkehrungen nicht trifft,

35. entgegen § 47a Abs. 4 Satz 2 unter einem Pseu-
donym erfasste Nutzungsprofile mit Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammenführt,

36. personenbezogene Daten entgegen § 47b oder § 47c
erhebt, verarbeitet, nutzt, nicht löscht oder über-
mittelt,

37. entgegen § 47f Abs. 2 Satz 3 Angebote gegen den
Abruf oder Zugriff durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde sperrt.

Ordnungswidrig handelt auch, wer

1. entgegen § 21 Abs. 6 eine Änderung der maßgeb-
lichen Umstände nach Antragstellung oder nach
Erteilung der Zulassung nicht unverzüglich der
zuständigen Landesmedienanstalt mitteilt,

2. entgegen § 21 Abs. 7 nicht unverzüglich nach Ab-
lauf eines Kalenderjahres der zuständigen Lan-
desmedienanstalt gegenüber eine Erklärung da-
rüber abgibt, ob und inwieweit innerhalb des ab-
gelaufenen Kalenderjahres bei den nach § 28 maß-
geblichen Beteiligungs- und Zurechnungstatbe-
ständen eine Veränderung eingetreten ist,

3. entgegen § 23 Abs. 1 seinen Jahresabschluss samt
Anhang und Lagebericht nicht fristgemäß erstellt
und bekannt macht,

4. entgegen § 29 Satz 1 es unterlässt, geplante Verän-
derungen anzumelden,

5. entgegen § 52 Abs. 3 die erforderlichen Übertra-
gungskapazitäten für die zu verbreitenden Pro-
gramme nicht oder in nicht ausreichendem Um-
fang oder nicht zu den vorgesehenen Bedingungen
zur Verfügung stellt oder

entgegen § 52 Abs. 5 Satz 1 die Weiterverbreitung
von Fernsehprogrammen oder Mediendiensten
nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,

6. entgegen § 53 Abs. 1 Satz 1 Dienste nicht zu chan-
cengleichen, angemessenen und nichtdiskriminie-
renden Bedingungen anbietet,

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 18/2001522



entgegen § 53 Abs. 2 Navigatoren nicht zu chan-
cengleichen, angemessenen und nichtdiskrimi-
nierenden Bedingungen betreibt, 

entgegen § 53 Abs. 3 als Anbieter mit einer markt-
beherrschenden Stellung andere Nachfrager ohne
sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder
mittelbar unterschiedlich behandelt,

entgegen § 53 Abs. 4 Satz 1 die Aufnahme eines
Dienstes nach § 53 Abs. 1 oder 2 der zuständigen
Landesmedienanstalt nicht unverzüglich anzeigt,

entgegen § 53 Abs. 4 Satz 2, 3 oder 4 als Anbieter
eines Dienstes nach § 53 Abs. 1 oder 2 bei Einfüh-
rung des Dienstes oder bei seiner Änderung die
technischen Parameter des Dienstes oder die Ent-
gelte nicht oder in nicht ausreichendem Maße offen
legt oder

entgegen § 53 Abs. 4 Satz 6 der zuständigen Lan-
desmedienanstalt auf Verlangen die erforderli-
chen Auskünfte nicht oder in nicht ausreichendem
Maße erteilt.

Weitere landesrechtliche Bestimmungen über Ord-
nungswidrigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße von bis zu 500 000,– Euro2) geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die
Zulassung erteilt oder beantragt wurde, soweit nicht
nach Landesrecht für die Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach Absatz 1 Nrn. 30 bis 37 eine andere
Behörde als zuständige Verwaltungsbehörde bestimmt
ist. Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zu-
ständige Verwaltungsbehörde die übrigen Landesme-
dienanstalten unverzüglich zu unterrichten. Soweit
ein Verfahren nach dieser Vorschrift in mehreren Län-
dern eingeleitet wurde, stimmen sich die beteiligten
Behörden über die Frage ab, welche Behörde das Ver-
fahren fortführt. 

(4) Die Landesmedienanstalt des Landes, die einem
Veranstalter eines bundesweit verbreiteten Rundfunk-
programms die Zulassung erteilt hat, kann bestimmen,
dass Beanstandungen nach einem Rechtsverstoß gegen
Regelungen dieses Staatsvertrags sowie rechtskräftige
Entscheidungen in einem Ordnungswidrigkeitsver-
fahren nach Absatz 1 von dem betroffenen Veranstalter
in seinem Rundfunkprogramm verbreitet werden. In-
halt und Zeitpunkt der Bekanntgabe sind durch diese
Landesmedienanstalt nach pflichtgemäßem Ermessen
festzulegen. Absatz 3 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 

(5) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ord-
nungswidrigkeiten verjährt in sechs Monaten. Der
Lauf der Frist beginnt mit der Sendung. Mit der Wie-
derholung der Sendung beginnt die Frist von neuem.

§ 49a
Strafbestimmung

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 Sen-
dungen verbreitet, die wegen ihrer offensichtlichen 

2) Gemäß Art. 9 Nr. 1 des Fünften Staatsvertrags zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl
S. 887) wird bis zum 31. Dezember 2001 der Betrag „500 000 Euro“
durch den Betrag „einer Million Deutsche Mark“ ersetzt.

Eignung, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu
gefährden, unzulässig sind. Handelt der Täter fahrläs-
sig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder
die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze.

IV. Abschnitt
Übertragungskapazitäten

§ 50 
Grundsatz

Über die Zuordnung und Nutzung der Übertra-
gungskapazitäten, die zur Verbreitung von Rundfunk
dienen, entscheiden die Länder nach Maßgabe dieses
Staatsvertrags und des jeweiligen Landesrechts. 

§ 51
Zuordnung von Satellitenkanälen

(1) Über die Zuordnung von Satellitenkanälen für
Rundfunkzwecke entscheiden die Länder nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 5. 

(2) Über die Zuordnung nach Absatz 1 an die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten für die Verbreitung eines gemeinsamen Pro-
gramms und das ZDF sowie über die Zuordnung an
Länder entscheiden die Ministerpräsidenten durch
Beschluss, soweit diese nicht ausdrücklich durch
Staatsverträge festgelegt ist. 

(3) Für die Zuordnung gelten insbesondere die fol-
genden Grundsätze: 

a) Zur Verfügung stehende freie Satellitenkanäle sind
der ARD, dem ZDF und einer hierfür von den Lan-
desmedienanstalten zu bestimmenden Stelle be-
kanntzumachen. 

b) Reichen die Satellitenkanäle für den angemeldeten
Bedarf aus, sind diese entsprechend zuzuordnen. 

c) Reichen die Satellitenkanäle für den angemeldeten
Bedarf nicht aus, wirken die Ministerpräsidenten
auf eine Verständigung zwischen den Beteiligten
hin; diese sind für den privaten Rundfunk die Lan-
desmedienanstalten. 

d) Kommt eine Verständigung zwischen den Beteilig-
ten nicht zustande, entscheiden die Ministerpräsi-
denten nach folgenden Kriterien: 

– Sicherung der Grundversorgung, 

– gleichgewichtige Berücksichtigung des privaten
Rundfunks, 

– Teilhabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
an allen neuen Techniken und Programmformen, 

– Vielfalt des Programmangebots und 

– Zahl der Satellitenkanäle, die bereits einem Land
zugeordnet worden sind. 

(4) Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonfe-
renz ordnet den Satellitenkanal gemäß dem Einver-
nehmen aller Ministerpräsidenten nach Absatz 2 zu. 

(5) Die Ministerpräsidenten vereinbaren zur Durch-
führung der Absätze 2 bis 4 Verfahrensregelungen.
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§ 52
Weiterverbreitung

(1) Die zeitgleiche und unveränderte Weiterverbrei-
tung von bundesweit empfangbaren Fernsehprogram-
men, die in Europa in rechtlich zulässiger Weise und
entsprechend den Bestimmungen des Europäischen
Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fern-
sehen veranstaltet werden, ist durch Landesrecht im
Rahmen der vorhandenen technischen Möglichkeiten
zu gestatten. Die Weiterverbreitung von Fernsehpro-
grammen kann unter Beachtung europäischer rund-
funkrechtlicher Regelungen ausgesetzt werden. Ein-
zelheiten, insbesondere die Rangfolge bei der Belegung
der Kabelkanäle, regelt das Landesrecht. 

(2) Soweit Betreiber von digitalisierten Kabelanla-
gen Fernsehprogramme oder Mediendienste verbreiten,
gelten hierfür die Bestimmungen der Absätze 3 bis 5.

(3) Der Betreiber einer Kabelanlage hat sicherzu-
stellen, dass

1. die erforderlichen Übertragungskapazitäten für die
für das jeweilige Land gesetzlich bestimmten Fern-
sehprogramme des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks einschließlich seiner Programmbouquets zur
Verfügung stehen,

2. die Übertragungskapazität eines analogen Fernseh-
kanals für die im jeweiligen Land zugelassenen re-
gionalen und lokalen Fernsehprogramme sowie die
Offenen Kanäle zur Verfügung steht; soweit diese
Übertragungskapazität danach nicht ausgeschöpft
ist, richtet sich die Belegung nach Landesrecht; die
landesrechtlichen Sondervorschriften für Offene
Kanäle und vergleichbare Angebote bleiben un-
berührt,

3. die technischen Übertragungskapazitäten nach
Nummern 1 und 2 im Verhältnis zu anderen digi-
talen Kanälen technisch gleichwertig sind,

4. Entgelte und Tarife für die Programme nach Num-
mern 1 und 2 offen gelegt werden; Entgelte und Ta-
rife sind im Rahmen des Telekommunikationsgeset-
zes so zu gestalten, dass auch regionale und lokale
Angebote zu angemessenen und chancengleichen
Bedingungen verbreitet werden können; die landes-
rechtlichen Sondervorschriften für Offene Kanäle
und vergleichbare Angebote bleiben unberührt.

(4) Die Entscheidung über die nach Absatz 3 hinaus-
gehende Belegung mit in digitaler Technik verbreite-
ten Fernsehprogrammen und Mediendiensten trifft der
Betreiber

1. innerhalb einer weiteren Übertragungskapazität im
Umfang von einem Drittel der für die digitale Ver-
breitung zur Verfügung stehenden Gesamtkapazi-
tät, soweit er darin unter Berücksichtigung der In-
teressen der angeschlossenen Teilnehmer eine Viel-
zahl von Programmveranstaltern sowie ein vielfäl-
tiges Programmangebot an Vollprogrammen, nicht
entgeltfinanzierten Programmen, Spartenprogram-
men und Fremdsprachenprogrammen einbezieht
sowie Mediendienste angemessen berücksichtigt,

2. innerhalb darüber hinausgehender Übertragungs-
kapazitäten allein nach Maßgabe der allgemeinen
Gesetze.

(5) Der Betreiber einer Kabelanlage hat die Weiter-
verbreitung von Fernsehprogrammen oder Medien-
diensten der zuständigen Landesmedienanstalt min-

destens zwei Monate vor ihrem Beginn unter Vorlage
eines Belegungsplanes sowie in den Fällen des Absat-
zes 3 seiner Vertragsbedingungen anzuzeigen. Werden
die Voraussetzungen des Absatzes 3 und des Absatzes 4
Nr. 1 durch den Betreiber einer Kabelanlage nicht er-
füllt, erfolgt die Auswahl der weiterverbreiteten digi-
talen Fernsehprogramme und die Belegung der digi-
talen Kanäle nach Maßgabe des Landesrechts. Zuvor
ist dem Betreiber einer Kabelanlage eine angemessene
Frist zur Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen
zu setzen. Bei Änderungen der Belegung gelten die Sät-
ze 1 bis 3 entsprechend.

(6) Die Belegung einer Kabelanlage mit Hörfunk-
programmen richtet sich nach Landesrecht.

§ 52a
Zuweisung digitaler terrestrischer

Übertragungskapazitäten im Fernsehen

Bei der erstmaligen Zuweisung digitaler terres-
trischer Übertragungskapazitäten im Fernsehen nach
Landesrecht sind die Fernsehveranstalter mit denje-
nigen Programmen vorrangig zu berücksichtigen, die
in dem jeweils betroffenen Verbreitungsgebiet analog
verbreitet werden. Die technischen Übertragungska-
pazitäten für diese Programme müssen im Verhältnis
zu den übrigen Übertragungskapazitäten gleichwertig
sein.

§ 53
Zugangsfreiheit

(1) Anbieter von Diensten mit Zugangsberechti-
gung, die Zugangsdienste zu Fernsehdiensten herstel-
len oder vermarkten, müssen allen Veranstaltern zu
chancengleichen, angemessenen und nichtdiskrimi-
nierenden Bedingungen technische Dienste anbieten,
die es gestatten, dass deren Fernsehdienst von zu-
gangsberechtigten Zuschauern mit Hilfe von Deko-
dern, die von den Anbietern von Diensten verwaltet
werden, empfangen werden können. Die Diskriminie-
rungsfreiheit ist nur dann gewährleistet, wenn die De-
koder über zugangsoffene Schnittstellen verfügen, die
Dritten die Herstellung und den Betrieb eigener An-
wendungen erlauben. Die Schnittstellen müssen dem
Stand der Technik, insbesondere einheitlich normier-
ten europäischen Standards entsprechen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt für Anbie-
ter von Systemen entsprechend, die auch die Auswahl
von Fernsehprogrammen steuern und die als überge-
ordnete Benutzeroberfläche für alle über das System
angebotenen Dienste verwendet werden (Navigato-
ren).  Navigatoren müssen nach dem Stand der Technik
ermöglichen, dass im ersten Nutzungsschritt auf das
öffentlich-rechtliche und private Programmangebot
gleichgewichtig hingewiesen und ein unmittelbares
Einschalten der einzelnen Programme ermöglicht
wird.

(3) Ein Anbieter, der bei der Bündelung und Ver-
marktung von Programmen eine marktbeherrschende
Stellung innehat, darf andere Anbieter, die einen sol-
chen Dienst nachfragen, weder unmittelbar noch mit-
telbar unbillig behindern oder gegenüber gleicharti-
gen Anbietern ohne sachlich gerechtfertigten Grund
unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behan-
deln.
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(4) Anbieter nach den Absätzen 1 und 2 haben die
Aufnahme des Dienstes der zuständigen Landesme-
dienanstalt unverzüglich anzuzeigen. Sie haben zu-
gleich der Landesmedienanstalt und Dritten, die ein
berechtigtes Interesse geltend machen, alle techni-
schen Parameter offen zu legen, deren Kenntnis erfor-
derlich ist, um den Zugang nach den Absätzen 1 und 2
zu ermöglichen. Jede Änderung ist ebenfalls unverzüg-
lich offen zu legen. Die Anbieter haben ferner die für
die einzelnen Dienstleistungen geforderten Entgelte
offen zu legen. Satz 3 gilt entsprechend. Der zuständi-
gen Landesmedienanstalt sind hinsichtlich der Bedin-
gungen der Absätze 1 bis 3 sowie hinsichtlich der tech-
nischen Parameter und Entgelte auf Verlangen jeder-
zeit die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(5) Die zuständige Landesmedienanstalt prüft, ob
der Dienst oder das System den Anforderungen der
Absätze 1 bis 4 entspricht. Sie stellt dies durch Be-
scheid fest. Der Bescheid kann mit Auflagen verbun-
den werden, die notwendig sind, um die Anforderun-
gen nach den Absätzen 1 bis 4 zu erfüllen. Kann dies
auch durch Auflagen nicht erreicht werden oder wer-
den Auflagen trotz Fristsetzung nicht erfüllt, unter-
sagt die Landesmedienanstalt das Angebot des Diens-
tes oder des Systems.

(6) Veranstalter können bei der zuständigen Lan-
desmedienanstalt Beschwerde einlegen, wenn ein An-
bieter von Diensten ihnen gegenüber eine der Bestim-
mungen der Absätze 1 bis 4 verletzt. Die Landesme-
dienanstalt hört den Anbieter des Dienstes an. Hält sie
die Beschwerde für begründet, gibt sie dem Anbieter
unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit,
der Beschwerde abzuhelfen. Wird der Beschwerde
nicht oder nicht fristgerecht abgeholfen, trifft die Lan-
desmedienanstalt nach Maßgabe von Absatz 5 die er-
forderlichen Entscheidungen.

(7) Die Landesmedienanstalten regeln durch über-
einstimmende Satzungen Einzelheiten zur inhaltli-
chen und verfahrensmäßigen Konkretisierung der Ab-
sätze 1 bis 6. Die Regelungen der Satzungen müssen ge-
eignet und erforderlich sein, für alle Veranstalter chan-
cengleiche, angemessene und nichtdiskriminierende
Bedingungen für technische Dienste oder Systeme
nach den Absätzen 1 bis 3 zu gewährleisten und die
Offenlegung technischer Parameter und Entgelte nach
Absatz 4 zu sichern. Den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF
ist vor Erlass der Satzungen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.

V. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 53a
Übergangsbestimmung

§ 3 Abs. 5 und Abs. 6 Satz 2 gilt versuchsweise bis
zum 31. Dezember 2002. Zum 1. Januar 2003 tritt § 3
Abs. 5 und Abs. 6 Satz 2 außer Kraft.

§ 54 
Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit.
Der Staatsvertrag kann von jedem der vertragsschlie-
ßenden Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit

einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kün-
digung kann erstmals zum 31. Dezember 2004 erfolgen.
Wird der Staatsvertrag zu diesem Termin nicht gekün-
digt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu
einem zwei Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kün-
digung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Kündigt
ein Land diesen Staatsvertrag, kann es zugleich den
Rundfunkgebührenstaatsvertrag und den Rundfunk-
finanzierungsstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt
kündigen; jedes andere Land kann daraufhin inner-
halb von sechs Monaten nach Eingang der Kündi-
gungserklärung dementsprechend ebenfalls zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den übrigen Län-
dern bleiben diese Staatsverträge in Kraft. 

(2) Im Falle der Kündigung verbleibt es bei der vor-
genommenen Zuordnung der Satellitenkanäle, solan-
ge für diese Kanäle noch Berechtigungen bestehen.
§ 19 bleibt im Falle der Kündigung einzelner Länder
unberührt. 

(3) § 5a Abs. 1 und 2 kann von jedem der vertrags-
schließenden Länder auch gesondert zum Schluss des
Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr ge-
kündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum
31. Dezember 2004 erfolgen. Wird § 5a Abs. 1 und 2 zu
diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündi-
gung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre
späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegen-
über dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land, kann
jedes Land innerhalb von drei Monaten nach Eingang
der Kündigungserklärung § 5a Abs. 1 und 2 zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen. Die Kündigung eines Lan-
des lässt die gekündigten Bestimmungen dieses Staats-
vertrags im Verhältnis der übrigen Länder zueinander
unberührt.

(4) § 11 Abs. 2 kann von jedem der vertragsschlie-
ßenden Länder auch gesondert zum Schluss des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt
werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. De-
zember 2005 erfolgen. Wird § 11 Abs. 2 zu diesem Zeit-
punkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit glei-
cher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeit-
punkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vor-
sitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schrift-
lich zu erklären. Kündigt ein Land, kann jedes Land
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Kündi-
gungserklärung den Rundfunkstaatsvertrag, den ARD-
Staatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, den Staatsver-
trag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts
„Deutschlandradio“, den Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag und den Rundfunkgebührenstaatsver-
trag zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Die Kündi-
gung eines Landes lässt die gekündigten Bestimmun-
gen dieses Staatsvertrags und die in Satz 5 aufgeführ-
ten Staatsverträge im Verhältnis der übrigen Länder
zueinander unberührt.

(5) § 15 Abs. 1, 2 und 5 kann von jedem der vertrags-
schließenden Länder auch gesondert zum Schluss des
Kalenderjahres, das auf die Ermittlung des Finanzbe-
darfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gemäß § 13
folgt, mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt
werden, wenn der Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trag nicht nach der Ermittlung des Finanzbedarfs
gemäß § 13 aufgrund einer  Rundfunkgebührenerhö-
hung geändert wird. Die Kündigung kann erstmals
zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Wird § 15 Abs. 1, 2
und 5 zu einem dieser Termine nicht gekündigt, kann
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die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei
Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kündigung ist ge-
genüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land,
kann jedes Land innerhalb von drei Monaten nach Ein-
gang der Kündigungserklärung den Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrag und den Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt kündigen. In
diesem Fall kann jedes Land außerdem innerhalb wei-
terer drei Monate nach Eingang der Kündigungserklä-
rung nach Satz 5 § 12 Abs. 2 sowie §§ 13 und 17 hin-
sichtlich einzelner oder sämtlicher Bestimmungen
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den übri-
gen Ländern bleiben die gekündigten Bestimmungen
dieses Staatsvertrags und die in Satz 5 angegebenen
Staatsverträge in Kraft. 

§ 55
Regelung für Bayern

Der Freistaat Bayern ist berechtigt, eine Verwen-
dung des Anteils an der Rundfunkgebühr nach § 40 zur
Finanzierung der landesgesetzlich bestimmten Aufga-
ben der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien
im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft vor-
zusehen. Im Übrigen finden die für private Veranstal-
ter geltenden Bestimmungen dieses Staatsvertrags auf
Anbieter nach bayerischem Recht entsprechende An-
wendung.

Protokollerklärungen

1. Protokollerklärungen des Staatsvertrags über den
Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. Au-
gust 1991

• Protokollerklärung des Landes Hessen zu § 15
Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag

Das Land Hessen akzeptiert die Regelung in § 15
Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrags nur, um eine
Einigung der Länder über sämtliche Staatsver-
träge nicht unmöglich zu machen. Hessen weist
in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin,
dass das vom Hessischen Rundfunk eingeleitete
Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ge-
gen die Einstellung der Werbung in seinen Drit-
ten Fernsehprogrammen dazu führen kann, dass
der Hessische Rundfunk diese Werbung weiter-
hin ausstrahlen darf.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 18 Abs. 4
Rundfunkstaatsvertrag3) und den Beschlüssen
der Ministerpräsidenten aus den Jahren 1987 und
1990

Die Ministerpräsidenten stellen fest, dass Be-
werbungen für EuroNews nach der geltenden
Rechtslage zulässig sind. Sie erwarten für ihre
Entscheidung die Vorlage eines Konzepts, das auf
der Grundlage der Ausschreibung für EuroNews
entwickelt werden soll. Die Ministerpräsidenten
werden darüber unter Berücksichtigung u. a. des
Pluralitätsgedankens und der Finanzierungs-
grundsätze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
in angemessener Frist befinden.

3) Jetzt § 19 Abs. 6 RStV

• Protokollerklärung aller Länder zu § 36 Rund-
funkstaatsvertrag4)

Die Regierungschefs der Länder stellen gemäß
§ 36 Abs. 5 Rundfunkstaatsvertrag unter dem Vor-
behalt abschließender Klärungen durch Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen fest, dass
deren Zweitkanäle für digitalen Satellitenhör-
funk nicht genutzt werden. Sie ordnen für diesen
Fall je einen dieser Kanäle den Ländern Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie den
Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen zur Nutzung zu.

2. Protokollerklärungen zum Ersten Staatsvertrag zur
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom
4. Februar bis 1. März 1994

• Protokollerklärung der Freien und Hansestadt
Hamburg zu § 3 Abs. 1 Nr. 5 Rundfunkstaats-
vertrag5)

Die Freie und Hansestadt Hamburg geht davon
aus, dass die Regelung in § 3 Abs. 1 Nr. 5 unbe-
schadet des Grundsatzes der Berichterstattungs-
freiheit des Journalisten nicht zu einer Verharm-
losung der Berichterstattung, insbesondere bei
der Darstellung von Kriegsereignissen führt.

• Protokollerklärung des Freistaates Thüringen zu
§ 3 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag
Der Freistaat Thüringen geht davon aus, dass bei
der Wahl der Sendezeit für Filme, die nach dem
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlich-
keit unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, dem
Wohle jüngerer Kinder insofern Rechnung getra-
gen wird, dass diese nur nach 20:00 Uhr verbrei-
tet werden, sofern sie gewaltgeprägt sind.

• Protokollerklärung des Freistaates Thüringen zu
§ 3 Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag6)

Der Freistaat Thüringen erwartet, dass nach ei-
ner Anforderung der Gründe, die zu einer Bewer-
tung insofern geführt haben, dass die mögliche
sittliche Gefährdung von Kindern und Jugend-
lichen unter Berücksichtigung aller Umstände
nicht als schwer angesehen werden kann, der pri-
vate Veranstalter, die Landesrundfunkanstalt bzw.
das Zweite Deutsche Fernsehen von einer Wieder-
holung der Ausstrahlung solange Abstand nimmt,
bis die nach Landesrecht für private Veranstalter
zuständige Stelle (Landesmedienanstalt), bei den
in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und beim Zweiten Deut-
schen Fernsehen (ZDF) das zuständige Organ da-
zu Stellung genommen hat.

3. Protokollerklärungen des Zweiten Staatsvertrags
zur Änderung des Rundfunkstaatsvertrags

• Protokollerklärung des Landes Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein ist einverstanden, dass ein
Vorschlag zur Förderung einer Stiftung Medien-

4) § 36 RStV in der Fassung des Staatsvertrags über den Rundfunk im
vereinten Deutschland vom 31. August 1991 wurde durch den Drit-
ten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträ-
ge vom 26. August bis 11. September 1996 gestrichen.

5) Jetzt § 3 Abs. 1 Nr. 4 RStV
6) Überholt durch die Änderung des § 3 Abs. 3 RStV durch den Vierten

Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
vom16. Juli bis 31. August 1999.
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test in die weiteren Beratungen zur Novellierung
des Rundfunkstaatsvertrags einbezogen wird.

4. Protokollerklärungen des Dritten Staatsvertrags zur
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom
26. August bis 11. September 1996

• Protokollerklärung der Länder Berlin und Bran-
denburg, der Freien Hansestadt Bremen, der
Freien und Hansestadt Hamburg, der Länder
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, des Saarlandes, der Länder
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zu § 11
Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag:

Die Länder Berlin und Brandenburg, die Freie
Hansestadt Bremen, die Freie und Hansestadt
Hamburg, die Länder Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saar-
land und die Länder Sachsen-Anhalt und Schles-
wig-Holstein sind der Auffassung, dass der Fi-
nanzausgleich im öffentlich-rechtlichen Rund-
funksystem eine wesentliche finanzielle Grund-
lage der Gewährleistung von Bestand und Ent-
wicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
ist, wie dies auch in der Präambel des Rundfunk-
staatsvertrags ausdrücklich als Vertragsgrund-
lage vereinbart ist. Gemäß der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes besteht aus der
Einordnung des Rundfunks als Gesamtveran-
staltung sowie dem das Verhältnis der Länder zu-
einander prägenden bündischen Prinzip ein An-
spruch auf einen Finanzausgleich dem Grunde
nach.

• Protokollerklärung des Landes Baden-Württem-
berg, des Freistaates Bayern, des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern und der Freistaaten Sach-
sen und Thüringen zu § 11 Abs. 2 Rundfunk-
staatsvertrag:

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat
Bayern, das Land Mecklenburg-Vorpommern
und die Freistaaten Sachsen und Thüringen sind
der Auffassung, dass eine Bestands- und Ent-
wicklungsgarantie nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk als solchem zukommt,
nicht aber einzelnen öffentlich-rechtlichen An-
stalten. Demzufolge ist auch ein Finanzaus-
gleichssystem nicht notwendigerweise Bestand-
teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die
Möglichkeit der gesonderten Kündigung des Fi-
nanzausgleichs richtet sich somit auch nicht ge-
gen Bestand und Entwicklung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 19 Abs. 2
Rundfunkstaatsvertrag

1. Die Regierungschefs der Länder nehmen das
von ARD und ZDF vorgelegte Konzept für
einen Kinderkanal zur Kenntnis.

2. Sie gehen entsprechend dem Schreiben von
ARD und ZDF vom 26. Juni 1996 davon aus,
dass aus dem unter dem Arbeitstitel „Parla-
ments- und Ereigniskanal“ in Aussicht ge-
nommenen Spartenprogramm kein Nachrich-
tenkanal entsteht.

3. Die für das Spartenprogramm nach Ziffer 2
vorgesehenen Mittel sind erst freigegeben, so-
bald die Regierungschefs der Länder nach

einer Erörterung mit ARD und ZDF sowie der
KEF auf der Grundlage eines konkret vorge-
legten und von den jeweiligen Rundfunkgre-
mien gebilligten Programmkonzeptes, das auch
Organisation und Struktur der Zusammenar-
beit zwischen dem ZDF und den beteiligten
ARD-Anstalten behandelt, diesem unter Be-
achtung der Programmautonomie der Rund-
funkanstalten zugestimmt haben.

4. Für den Fall, dass eine Realisierung des Pro-
grammvorhabens nicht bzw. nicht in der
vorgelegten Konzeption erfolgt, sind die hier-
für vorgesehenen Mittel entsprechend dem
10. KEF-Bericht auf Sonderkonten zu führen
und werden für die übernächste Gebühren-
periode bedarfsmindernd in Ansatz gebracht.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 23 Rund-
funkstaatsvertrag

Die Länder werden bis zum 31. Dezember 1998
§ 23 Rundfunkstaatsvertrag vor dem Hinter-
grund der bis dahin gewonnenen Erfahrungen
einer Überprüfung unterziehen, insbesondere im
Hinblick auf die Praktikabilität und Notwendig-
keit dieser Bestimmung.

• Protokollerklärung des Landes Baden-Württem-
berg, des Freistaates Bayern, der Länder Berlin
und Brandenburg, der Freien Hansestadt Bre-
men, der Freien und Hansestadt Hamburg, der
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, des
Saarlandes, des Freistaates Sachsen, der Länder
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und des
Freistaates Thüringen zum Rundfunkstaatsver-
trag sowie zum ARD-Staatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Würt-
temberg, des Freistaates Bayern, der Länder Ber-
lin und Brandenburg, der Freien Hansestadt Bre-
men, der Freien und Hansestadt Hamburg, der
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, des
Saarlandes, des Freistaates Sachsen, der Länder
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und des
Freistaates Thüringen stimmen darin überein,
dass die regionalen Programme der ARD-Lan-
desrundfunkanstalten (Dritte Programme) sowie
die Verpflichtung zur Ausstrahlung des ARD-
Gemeinschaftsprogramms und des ZDF-Haupt-
programms beibehalten werden. Sie nehmen in
Aussicht, eine Novellierung des ARD-Staatsver-
trags hinsichtlich Art und Umfang der Beteili-
gung der einzelnen Rundfunkanstalten bis spä-
testens Mitte 1999 vorzunehmen.

Eine auf einzelne Anstalten bezogene Verände-
rung der ARD-Struktur wird von den jeweils be-
troffenen Ländern mit dem Ziel geprüft, inner-
halb der am 1. Januar 1997 beginnenden Gebüh-
renperiode konkrete Lösungen anzustreben, die
eine zügige Umsetzung ermöglichen. Die Minis-
terpräsidentenkonferenz befasst sich bis spätes-
tens Mitte 1999 mit den diesbezüglich bis dahin
erreichten Ergebnissen.

• Protokollerklärung der Freien Hansestadt Bre-
men und des Saarlandes zum Rundfunkstaats-
vertrag sowie zum ARD-Staatsvertrag

Eine Beteiligung der Freien Hansestadt Bremen
und des Saarlandes am Dritten Rundfunkände-
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rungsstaatsvertrag und an der vorstehenden Pro-
tokollerklärung erfolgt mit der Maßgabe, dass die
Fortdauer von Radio Bremen und des Saarländi-
schen Rundfunks als eigenständige Landesrund-
funkanstalten, verbunden mit der Beibehaltung
der Einheitsgebühr sowie eines Finanzausglei-
ches unter sämtlichen ARD-Anstalten, auch für
die Zeit nach dem 31. Dezember 2000 gesichert
ist.

Dabei verschließen sich die Freie Hansestadt
Bremen und das Saarland nicht der Prüfung der
Strukturen von Radio Bremen und des Saarlän-
dischen Rundfunks im Hinblick auf eine Verbes-
serung der bestehenden Strukturen, die verstärk-
te Nutzung von Synergieeffekten innerhalb der
ARD und durch weitere Kooperation zwischen
ARD und ZDF.

5. Protokollerklärungen des Vierten Staatsvertrags
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
vom16. Juli bis 31. August 1999

• Protokollerklärung des Landes Berlin, der Freien
Hansestadt Bremen, des Saarlandes und des Lan-
des Sachsen-Anhalt zum Vierten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag

Die Regierungschefs des Landes Berlin, der Frei-
en Hansestadt Bremen, des Saarlandes und des
Landes Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass in
einem Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trag, über dessen wesentliche Inhalte eine Ver-
ständigung anlässlich der Sonder-Ministerpräsi-
dentenkonferenz im Herbst diesen Jahres zu Fra-
gen der ARD-Strukturreform sowie der Werbung
und des Sponsoring im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk erreicht werden sollte, eine Regelung
gefunden wird, die eine funktionsgerechte Fi-
nanzausstattung sämtlicher bestehender Lan-
desrundfunkanstalten auch über den 31. Dezem-
ber 2000 hinaus gewährleistet.

• Protokollerklärung des Landes Baden-Württem-
berg, des Freistaates Bayern, des Landes Hessen
und der Freistaaten Sachsen und Thüringen

Die Regierungschefs des Landes Baden-Würt-
temberg, des Freistaates Bayern, des Landes Hes-
sen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen
weisen auf das Ergebnis der Medienklausurta-
gung der Regierungschefs der Länder vom 13./14.
Oktober 1995 in Bad Neuenahr hin. Dort wurde
einvernehmlich unter anderem Folgendes verein-
bart:

„Eine auf einzelne Anstalten bezogene Verände-
rung der ARD-Struktur wird von den jeweils be-
troffenen Ländern mit dem Ziel geprüft, inner-
halb der oben definierten Gebührenperiode (d. h.
31. Dezember 2000) konkrete Lösungen anzu-
streben, die eine zügige Umsetzung ermögli-
chen.“

Die Regierungschefs des Landes Baden-Würt-
temberg, des Freistaates Bayern, des Landes Hes-
sen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen
bekräftigen, dass sie weiterhin an dieser Über-
einkunft festhalten. Sie weisen darauf hin, dass
die in Bad Neuenahr ebenfalls vereinbarte Mög-
lichkeit der gesonderten Kündigung der Rege-
lungen über den Finanzausgleich durch den Ab-
schluss des Vierten Rundfunkänderungsstaats-
vertrags unberührt bleibt. Die Entscheidung

über eine Kündigung wird im Hinblick auf die
einzuhaltende Kündigungsfrist unter Berück-
sichtigung des Stands der Beratungen zu einem
Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrag ge-
troffen.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 5a Abs. 2
Satz 1 Nr. 5 Rundfunkstaatsvertrag

Die Regierungschefs der Länder sind sich einig,
dass unter den Begriff europäische Vereinsmeis-
terschaften auch solche Wettbewerbe fallen, die
den bisher bezeichneten Wettbewerben nachfol-
gen oder ihnen vergleichbar sind.

6. Protokollerklärungen des Fünften Staatsvertrags
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

• Protokollerklärung aller Länder zum Rundfunk-
staatsvertrag

Die Länder beauftragen ARD, ZDF und die KEF,
unter Einbeziehung von Wirtschaftsprüfern ih-
nen bis zum 31. Dezember 2001 einen Sonderbe-
richt zum Sponsoring im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk vorzulegen. Dieser soll insbesondere
Fragen der rechtlichen Auslegung und Entwick-
lung des Begriffs Sponsoring, seiner tatsächli-
chen Handhabung, seiner Unterscheidbarkeit
zur Werbung sowie des Verhältnisses zwischen
Sponsor und der durch ihn geförderten Sendung
umfassen. Darüber hinaus sind auch Verknüp-
fungen von Sponsoring und Rechteerwerb vor
allem im Sportbereich rechtlich und wirtschaft-
lich darzustellen. Die Länder werden auf der
Grundlage des Sonderberichts ihre Beratungen
zu dieser Thematik fortsetzen.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 52a Rund-
funkstaatsvertrag

1. Die Länder werden darauf hinwirken, dass in
einer Einführungsphase von 5 Jahren bei der
Zuweisung digitaler terrestrischer Übertra-
gungskapazitäten im Fernsehen die in der
ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das ZDF insgesamt 50 vom
Hundert der Gesamtkapazität für ihre Dienst-
angebote erhalten. Dies schließt den Betrieb
des technischen Multiplex für ARD und ZDF
ein.

2. Sie gehen beim Aufbau der digitalen terrestri-
schen Fernsehnetze davon aus, dass auch
ländliche Räume angemessen berücksichtigt
werden.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 54 Rund-
funkstaatsvertrag und § 17 Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag

Die Länder gehen davon aus, dass bei einer Kün-
digung des Rundfunkstaatsvertrags oder des
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags mit Aus-
nahme des Vierten Abschnitts zum 31. Dezember
2004 die zugunsten des Saarländischen Rund-
funks, von Radio Bremen und des Senders Freies
Berlin auf Grund rundfunkstaatsvertraglicher
und Vereinbarungen der ARD-Landesrundfunk-
anstalten zu erbringenden finanzausgleichsbe-
zogenen Leistungen jedenfalls bis zu einer Kün-
digung des Vierten Abschnittes des Rundfunk-
finanzierungsstaatsvertrags unberührt bleiben.
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Auf Grund des Art. 8 Abs. 4 des Fünften Staatsver-
trags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge (Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom
6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887, BayRS 2251–6–S)
wird nachstehend der Wortlaut des Deutschlandradio-
Staatsvertrags vom 17. Juni 1993 (GVBl S. 1006, BayRS
2251–9–S) in der vom 1. Januar 2001 an geltenden Fas-
sung bekannt gemacht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
durch

1. Art. 6 des Dritten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 26. August bis 11. September 1996 (GVBl
S. 480),

2. Art. 4 des Vierten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 16. Juli bis 31. August 1999 (GVBl 2000
S. 116) und

3. Art. 4 des Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887).

München, den 27. Juli 2001

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Erwin  H u b e r ,  Staatsminister
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I. Abschnitt
Errichtung, Programm

§ 1
Rechtsform, Name, Sitz

(1) Die Länder errichten die gemeinnützige rechts-
fähige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem
Namen „Deutschlandradio“. Mitglieder der Körper-
schaft sind die in der Arbeitsgemeinschaft der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepu-
blik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten und das Zweite Deutsche
Fernsehen (ZDF). Die Aufnahme weiterer Mitglieder
ist nicht zulässig. 

(2) Die finanziellen Grundlagen der Körperschaft
sind durch die Beiträge ihrer Mitglieder über die Rund-
funkgebühr zu sichern.

(3) Die Körperschaft hat das Recht der Selbstver-
waltung im Rahmen der nachfolgenden Bestimmun-
gen.

(4) Die Körperschaft hat ihren Sitz in Köln und in
Berlin. Der Intendant, die dazugehörende Verwaltung
und der für den Gerichtsstand maßgebliche Sitz der
Körperschaft befindet sich in Köln. Die Körperschaft
betreibt programm- und produktionsgerecht gleich-
gewichtige Funkhäuser einschließlich der dazugehöri-
gen jeweiligen Programmdirektionen in Berlin und
Köln.

§ 2
Programm

(1) Die Körperschaft veranstaltet zwei Hörfunkpro-
gramme. Beide Programme haben ihre Schwerpunkte
in den Bereichen Information und Kultur. 

*) Der Deutschlandradio-Staatsvertrag ist gemäß § 37 des Staatsver-
trags über die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschland-
radio“ vom 17. Juni 1993 (GVBl S. 1006) am 1. Januar 1994 in Kraft
getreten. Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren Ände-
rungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsstaatsverträgen.
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(2) Die Programme dürfen keine Werbung enthal-
ten.

(3) Sponsoring ist unzulässig. Davon ausgenommen
sind gesponserte Beiträge, die die Körperschaft von
ihren Mitgliedern übernimmt.

§ 3
Technische Übertragungskapazitäten

(1) Die am 1. Juli 1991 genutzten Frequenzen und
Satellitenkanäle des Deutschlandfunks, der Program-
me von RIAS 1 und DS Kultur stehen der Körperschaft
zu. Sie hat hierüber sowie über weitere zur Verfügung
stehende Übertragungskapazitäten ein Nutzungskon-
zept mit dem Ziel zu erstellen, eine bundesweit mög-
lichst gleichwertige terrestrische Verbreitung für bei-
de Programme zu erreichen. Weitere Übertragungs-
kapazitäten können nach Maßgabe des Landesrechts
zugeordnet werden, ohne dass den Programmen der
Körperschaft nach diesem Staatsvertrag ein Vorrang
zukommt.

(2) Die Körperschaft ist berechtigt, die Zuordnung
von Satellitenkanälen an sie nach § 51 Abs. 2 Rund-
funkstaatsvertrag zu beantragen; § 51 Abs. 3 Rund-
funkstaatsvertrag gilt für die Körperschaft entspre-
chend.

§ 4
Programmerstellung, Verwertung, Druckwerke

(1) Die Körperschaft kann in Erfüllung ihrer Aufga-
ben zum Erwerb, zur Herstellung und zur wirtschaft-
lichen Verwertung von Hörfunkproduktionen und der
damit zusammenhängenden Rechte mit Dritten zu-
sammenarbeiten. Sie kann sich zu diesem Zweck an
Unternehmen beteiligen. Sie darf jedoch Hörfunkpro-
duktionen nicht in erster Linie zum Zwecke der wirt-
schaftlichen Verwertung erwerben, herstellen oder
herstellen lassen.

(2) Die Körperschaft kann Druckwerke mit vorwie-
gend programmbezogenem Inhalt veröffentlichen,
wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich
ist.

(3) Das Deutschlandradio ist berechtigt, im Rahmen
seiner Aufgabenerfüllung Mediendienste im Sinne 
von § 2 Abs. 2 Nr. 4 Mediendienste-Staatsvertrag mit
vorwiegend programmbezogenem Inhalt anzubieten.
Werbung und Sponsoring finden in diesen Medien-
diensten nicht statt.

§ 5
Zusammenarbeit mit ARD und ZDF

(1) Die Körperschaft arbeitet unter Wahrung ihrer
journalistischen und redaktionellen Eigenständigkeit
eng mit ihren Mitgliedern zusammen.

(2) Die Körperschaft nutzt im In- und Ausland die
vorhandenen sachlichen, technischen und personellen
Kapazitäten ihrer Mitglieder, insbesondere deren Stu-
dios, soweit dies programmlich vertretbar und wirt-
schaftlich ist. Über die Nutzung stimmt sich die Kör-
perschaft mit ihren Mitgliedern ab. Mit ihren Mitglie-
dern arbeitet die Körperschaft ferner durch die Kopro-
duktion von Programmen und die Übernahme von

Wort- und Musikbeiträgen zusammen. Die Programm-
erstellung durch die beiden Funkhäuser in Berlin und
Köln bleibt hiervon unberührt. Näheres regelt die Sat-
zung.

(3) Die Körperschaft veröffentlicht im Rahmen ihres
Jahresabschlusses eine Übersicht über die Zusammen-
arbeit mit ihren Mitgliedern.

II. Abschnitt
Vorschriften für die Sendungen

§ 6
Gestaltung der Sendungen

(1) In den Sendungen der Körperschaft soll ein ob-
jektiver Überblick über das Weltgeschehen, insbeson-
dere ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit
vermittelt werden. Die Sendungen sollen eine freie in-
dividuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern. 

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die
kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen im
Programm darzustellen.

(3) Die Körperschaft hat in ihren Sendungen die
Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit
und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und
Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiö-
sen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.
Die Sendungen sollen dabei vor allem die Zusammen-
gehörigkeit im vereinten Deutschland fördern sowie
der gesamtgesellschaftlichen Integration in Frieden
und Freiheit und der Verständigung unter den Völkern
dienen und auf ein diskriminierungsfreies Miteinan-
der hinwirken.

§ 7
Berichterstattung

(1) Die Berichterstattung soll umfassend, wahr-
heitsgetreu und sachlich sein. Herkunft und Inhalt der
zur Veröffentlichung bestimmten Berichte sind sorg-
fältig zu prüfen.

(2) Nachrichten und Kommentare sind zu trennen;
Kommentare sind als persönliche Stellungnahme zu
kennzeichnen.

§ 8
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie

1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches ver-
stoßen, 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugend-
liche sittlich schwer zu gefährden, 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen
oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren,
in einer die Menschenwürde verletzenden Weise
darstellen und ein tatsächliches Geschehen wieder-
geben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes In-
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teresse gerade an dieser Form der Berichterstattung
vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich,

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verletzen.

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche,
geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugend-
lichen zu beeinträchtigen, dürfen nicht verbreitet wer-
den, es sei denn, die Körperschaft trifft auf Grund der
Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge, dass Kinder
oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen die Sen-
dungen üblicherweise nicht wahrnehmen; die Körper-
schaft darf dies bei Sendungen zwischen 23.00 Uhr und
06.00 Uhr annehmen.

(3) Sendungen, die ganz oder im Wesentlichen mit
Schriften inhaltsgleich sind, die in der Liste nach § 1
des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften und Medieninhalte aufgenommen sind, sind
unzulässig. Auf Antrag des Intendanten können die zu-
ständigen Organe eine Ausstrahlung abweichend von
Satz 1 zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr gestatten,
wenn die mögliche sittliche Gefährdung von Kindern
oder Jugendlichen unter Berücksichtigung aller Um-
stände nicht als schwer angesehen werden kann. Im
Falle der Ablehnung einer Ausnahme von Satz 1 kann
ein erneuter Ausnahmeantrag gestellt werden, wenn
durch Bearbeitung solche Teile verändert worden sind,
die die Indizierung offenkundig veranlasst haben.

§ 9
Gegendarstellung

(1) Die Körperschaft ist verpflichtet, durch Hörfunk
die Gegendarstellung der Person oder Stelle zu ver-
breiten, die durch eine von der Körperschaft in einer
Sendung verbreitete Tatsachenbehauptung betroffen ist.

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstel-
lung besteht nicht, wenn

1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der
Verbreitung hat oder

2. die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht an-
gemessen ist, insbesondere den Umfang des bean-
standeten Teils der Sendung wesentlich überschrei-
tet.

(3) Die Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche
Angaben beschränken und darf keinen strafbaren In-
halt haben. Sie bedarf der Schriftform und muss von
dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter
unterzeichnet sein. Der Betroffene oder sein Vertreter
kann die Verbreitung nur verlangen, wenn die Gegen-
darstellung unverzüglich, spätestens innerhalb von
zwei Monaten, der Körperschaft zugeht. Die Gegen-
darstellung muss die beanstandete Sendung und Tat-
sachenbehauptung bezeichnen.

(4) Die Gegendarstellung muss unverzüglich inner-
halb des gleichen Programms und der gleichen Pro-
grammsparte wie die beanstandete Tatsachenbehaup-
tung sowie zur gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht
möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die
der Zeit der beanstandeten Sendung gleichwertig ist.
Die Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen und Weg-
lassungen. Eine Erwiderung auf die verbreitete Gegen-
darstellung muss sich auf tatsächliche Angaben be-
schränken.

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt
unentgeltlich.

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der or-
dentliche Rechtsweg gegeben. Auf Antrag des Betrof-
fenen kann das Gericht anordnen, dass die Körper-
schaft in der Form des Absatzes 4 eine Gegendarstel-
lung verbreitet. Auf das Verfahren sind die Vorschrif-
ten der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf
Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend an-
zuwenden. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht
nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur
Hauptsache findet nicht statt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheitsge-
treue Berichte über öffentliche Sitzungen des Europäi-
schen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des
Bundes, der Länder und der Vertretungen der Gemein-
den und Gemeindeverbände, der Gerichte sowie für
Sendungen nach den §§ 10 und 11 dieses Staatsver-
trags. Zu einer Gegendarstellung kann eine Gegendar-
stellung nicht verlangt werden.

§ 10
Verlautbarungsrecht

Der Bundesregierung und den Landesregierungen
ist in Katastrophenfällen oder bei anderen vergleich-
baren erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung unverzüglich angemessene Sende-
zeit für amtliche Verlautbarungen unentgeltlich ein-
zuräumen.

§ 11
Anspruch auf Sendezeit

(1) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den
Wahlen zum Deutschen Bundestag angemessene Sen-
dezeit einzuräumen, wenn mindestens eine Landes-
liste für sie zugelassen wurde. Ferner haben Parteien
und sonstige politische Vereinigungen während ihrer
Beteiligung an den Wahlen der Abgeordneten der Bun-
desrepublik Deutschland für das Europäische Parla-
ment Anspruch auf angemessene Sendezeit, wenn min-
destens ein Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde.

(2) Der Intendant lehnt die Ausstrahlung ab, wenn
es sich inhaltlich nicht um Wahlwerbung handelt oder
der Inhalt offenkundig und schwerwiegend gegen die
allgemeinen Gesetze verstößt.

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen
Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch
angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottes-
dienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie
sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fra-
gen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren.
Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete Re-
ligionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können
angemessen berücksichtigt werden.

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der
Kirchen, der verschiedenen religiösen und weltan-
schaulichen Richtungen und den Vertretern der Orga-
nisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Gele-
genheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die
Möglichkeit der Rede und Gegenrede unter jeweils
gleichen Bedingungen zu gewähren.

§ 12 
Verantwortung

(1) Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder
zugelassen hat, trägt für dessen Inhalt und Gestaltung
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nach Maßgabe der Vorschriften des Grundgesetzes, der
allgemeinen Gesetze und der besonderen Vorschriften
dieses Staatsvertrags die Verantwortung. Verantwort-
lich ist auch, wer es unterlassen hat, in seinem Aufga-
benkreis pflichtgemäß tätig zu werden.

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach
§§ 10 und 11 dieses Staatsvertrags ist derjenige verant-
wortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen, ins-
besondere des Verfassers, Herstellers oder Gestalters
eines Beitrages, bleibt unberührt.

§ 13 
Auskunftspflicht

Die Körperschaft hat auf Verlangen Namen und
Dienstanschrift des Intendanten oder der sonstigen für
Sendungen Verantwortlichen mitzuteilen.

§ 14 
Beweissicherung

(1) Von allen Hörfunksendungen, die die Körper-
schaft verbreitet, sind vollständige Tonaufzeichnun-
gen herzustellen und aufzubewahren. Bei der Sen-
dung einer Aufzeichnung kann abweichend von Satz 1
die Aufzeichnung aufbewahrt werden. Die Aufbewah-
rungsfrist beträgt drei Monate. Wird innerhalb dieser
Frist eine Sendung beanstandet, so ist die Aufzeich-
nung aufzubewahren, bis die Beanstandung durch
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch ge-
richtlichen Vergleich oder auf andere Weise erledigt ist.

(2) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rech-
ten betroffen zu sein, kann von der Körperschaft Ein-
sicht in die Aufzeichnungen nach Absatz 1 verlangen
und hiervon auf eigene Kosten von der Körperschaft
Mehrfertigungen herstellen lassen.

(3) Soweit die Körperschaft Radiotext veranstaltet,
stellt sie in geeigneter Weise sicher, dass berechtigten
Interessen Dritter auf Beweissicherung angemessen
Rechnung getragen wird.

§ 15 
Eingaben und Beschwerden

(1) Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und
Anregungen zum Programm an die Körperschaft zu
wenden.

(2) Die Körperschaft stellt sicher, dass Programm-
beschwerden, in denen die Verletzung von Programm-
grundsätzen behauptet wird, innerhalb angemessener
Frist schriftlich beschieden werden. Das Nähere regelt
die Satzung.

III. Abschnitt
Datenschutz

§ 16 
Geltung von Datenschutzvorschriften

(1) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist,
sind für den Datenschutz bei der Körperschaft die je-

weils geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes entsprechend anzuwenden.

§ 17 
Datenverarbeitung für

journalistisch-redaktionelle Zwecke

(1) Soweit personenbezogene Daten durch die Kör-
perschaft ausschließlich zu eigenen journalistisch-re-
daktionellen Zwecken verarbeitet werden, gelten nur
die für das Datengeheimnis und für die Datensiche-
rung maßgeblichen Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend.

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwen-
dung personenbezogener Daten zur Verbreitung von
Gegendarstellungen des Betroffenen oder zu Ver-
pflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urteilen
über die Unterlassung der Verbreitung oder über den
Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegen-
darstellungen, Unterlassungserklärungen oder Wider-
rufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort
für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten
selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemein-
sam mit diesen zu übermitteln.

(3) Wird jemand durch die Berichterstattung in sei-
nem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann der Be-
troffene Auskunft über die der Berichterstattung zu
Grunde liegenden zu seiner Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der
schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert
werden, soweit

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorberei-
tung, Herstellung oder Verbreitung von Rundfunk-
sendungen berufsmäßig journalistisch mitwirken
oder mitgewirkt haben, geschlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder
des Gewährträgers von Beiträgen, Unterlagen und
Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlos-
sen werden kann, 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst
erlangten Daten die journalistische Aufgabe der
Körperschaft durch Ausforschung des Informati-
onsbestandes beeinträchtigt würde. 

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Da-
ten oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung
von angemessenem Umfang verlangen.

§ 18
Datenschutzbeauftragter

(1) Die Körperschaft bestellt einen Beauftragten für
den Datenschutz, der an die Stelle des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz tritt. Die Bestellung er-
folgt auf Vorschlag des Intendanten durch den Verwal-
tungsrat für die Dauer von vier Jahren. Eine Wiederbe-
stellung ist zulässig. Das Amt des Beauftragten für den
Datenschutz kann neben anderen Aufgaben innerhalb
der Körperschaft wahrgenommen werden.

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz ist in Aus-
übung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des Ver-
waltungsrates.
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(3) Der Beauftragte für den Datenschutz überwacht
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses
Staatsvertrags, des Bundesdatenschutzgesetzes und
anderer Vorschriften über den Datenschutz bei der ge-
samten Tätigkeit der Körperschaft. Dem Beauftragten
für den Datenschutz ist dabei

1. insbesondere Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in
alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten stehen, namentlich in die gespeicherten
Daten und die Datenverarbeitungsprogramme,

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewäh-
ren.

Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften können ei-
nem Auskunfts- und Einsichtsverlangen nicht entge-
gengehalten werden.

(4) Über das Ergebnis der Überwachung unterrich-
tet der Beauftragte für den Datenschutz den Intendan-
ten. Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des
Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von fest-
gestellten Mängeln bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, verbinden. Absatz 5 bleibt unberührt.

(5) Stellt der Beauftragte für den Datenschutz Ver-
stöße gegen Vorschriften über den Datenschutz oder
sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten fest, so beanstandet er dies gegenüber dem
Intendanten und fordert ihn zur Stellungnahme inner-
halb einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unter-
richtet er den Verwaltungsrat. Von einer Beanstandung
kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche
Mängel handelt oder wenn ihre unverzügliche Behe-
bung sichergestellt ist.

(6) Die vom Intendanten nach Absatz 5 Satz 1 abzu-
gebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der
Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstan-
dung des Beauftragten für den Datenschutz getroffen
worden sind. Der Intendant leitet dem Verwaltungsrat
gleichzeitig eine Abschrift der Stellungnahme gegen-
über dem Beauftragten für den Datenschutz zu.

(7) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet
dem Verwaltungsrat alle 2 Jahre, erstmals zum 1. Ok-
tober 1995, einen Bericht über seine Tätigkeit. Weitere
Berichte im Einzelfall erstattet der Beauftragte für den
Datenschutz auf Anforderung des Verwaltungsrates.

(8) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an
den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden,
wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten durch die Körperschaft in
seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

IV. Abschnitt
Organisation, Finanzierung, Haushalt

§ 19
Organe

Die Organe der Körperschaft sind

1. der Hörfunkrat,

2. der Verwaltungsrat,

3. der Intendant.

§ 20
Aufgaben des Hörfunkrates

(1) Der Hörfunkrat hat die Aufgabe, für die Sendun-
gen der Körperschaft Richtlinien im Einvernehmen
mit dem Verwaltungsrat aufzustellen und den Inten-
danten in Programmfragen zu beraten. Er überwacht
die Einhaltung der Richtlinien und der in den §§ 6 
bis 11 und 15 dieses Staatsvertrags aufgestellten Grund-
sätze.

(2) Der Hörfunkrat beschließt auf Vorschlag des
Verwaltungsrates über die Genehmigung des Jahres-
abschlusses, die Entlastung des Intendanten und mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner gesetzlichen
Mitglieder über die Genehmigung des Haushaltsplans.

§ 21 
Zusammensetzung des Hörfunkrates

(1) Der Hörfunkrat besteht aus vierzig Mitgliedern,
nämlich

a) je einem Vertreter der vertragsschließenden Län-
der, der von der zuständigen Landesregierung ent-
sandt wird,

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundes-
regierung entsandt werden,

c) einem Vertreter der Evangelischen Kirchen in
Deutschland,

d) einem Vertreter der Katholischen Kirche,

e) einem Vertreter des Zentralrats der Juden in
Deutschland,

f) einem Vertreter des Deutschen Gewerkschafts-
bundes,

g) einem Vertreter der Bundesvereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände,

h) einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Ba-
disch-Württembergischen Bauernverbände,

i) einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, Lan-
desverband Bayern e.V.,

j) einem Vertreter des Landessportbundes Berlin
e.V.,

k) einem Vertreter der Handwerkskammern von
Brandenburg,

l) einem Vertreter des Reichsbundes der Kriegsopfer,
Behinderten, Sozialrentner und Hinterbliebenen,
Landesverband Bremen,

m) einem Vertreter der Deutschen Angestellten-Ge-
werkschaft, Landesverband Hamburg,

n) einem Vertreter des Deutschen Mieterbundes,
Landesverband Hessen e.V., 

o) einem Vertreter eines Landesverbandes der Freien
Berufe, Landesverband Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V., 

p) einem Vertreter des Landesmusikrates Nieder-
sachsen e.V., 

q) einem Vertreter des Landesjugendringes Nord-
rhein-Westfalen, 

r) für jeweils eine Amtsperiode einem Vertreter der
IG Medien/Fachgruppe Journalismus, Landesbe-
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zirk Rheinland-Pfalz/Saar oder einem Vertreter
des Deutschen Journalistenverbandes, Landes-
verband Rheinland-Pfalz, 

s) einem Vertreter der Verbraucherzentrale des Saar-
landes e.V., 

t) einem Vertreter des Bundes der stalinistisch Ver-
folgten, Landesverband Sachsen, 

u) einem Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes,
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V., 

v) einem Vertreter des Landesnaturschutzverbandes
Schleswig-Holstein, 

w) einem Vertreter der Industrie- und Handelskam-
mern von Thüringen. 

(2) Mitglieder des Personalrates nehmen an den Sit-
zungen des Hörfunkrates teil und können zu Fragen,
die nicht den Programmbereich betreffen, gehört wer-
den.

(3) Die unter Absatz 1 Buchst. c) bis w) aufgeführten
Vertreter werden von den dort bezeichneten Verbänden
oder Organisationen entsandt. Der Vorsitzende des
Hörfunkrates bestimmt, bis zu welchem Zeitpunkt der
jeweilige Vertreter zu benennen ist.

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen an-
gemessen zu berücksichtigen. Bei den Vertretern nach
Absatz 1 Buchst. b) ist mindestens eine Frau zu entsen-
den. Bei den Vertretern nach Absatz 1 Buchst. a) und c)
bis w) muss, soweit eine andere Person als Nachfolger
eines Mitglieds entsandt wird, diese Person eine Frau
sein, wenn zuvor ein Mann entsandt war, oder ein Mann
sein, wenn zuvor eine Frau entsandt war. Satz 3 gilt
nicht, wenn dies im Einzelfall oder auf Grund der Zu-
sammensetzung der entsendungsberechtigten Stelle
nicht möglich ist.

(5) Solange und soweit von dem Entsendungsrecht
kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die Zahl
der Mitglieder entsprechend. Die unter Absatz 1
Buchst. c) bis w) aufgeführten Vertreter dürfen nicht
Mitglieder einer Landesregierung oder der Bundesre-
gierung sein; gleiches gilt für Mitglieder der gesetzge-
benden und beschließenden Organe der Europäischen
Gemeinschaften, des Europarates, des Bundes oder
eines Landes. Die Amtszeit der Mitglieder des Hör-
funkrates beginnt mit dessen erstem Zusammentritt.
§ 34 Abs. 1 bleibt unberührt.

(6) Die Mitglieder des Hörfunkrates sind an Weisun-
gen nicht gebunden. Sie dürfen weder für die Körper-
schaft, für eine andere Rundfunkanstalt, einen Zusam-
menschluss von Rundfunkanstalten, eine Landesme-
dienanstalt oder einen privaten Veranstalter gegen
Entgelt tätig sein. Dies gilt nicht für eine gelegentliche
Tätigkeit, die die Unabhängigkeit des Mitglieds nicht
berührt. Die Mitglieder des Hörfunkrates dürfen keine
wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die
geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mit-
glieder des Hörfunkrates zu gefährden. Tritt eine In-
teressenkollision ein, so scheidet das Mitglied aus dem
Hörfunkrat aus. Im Zweifel stellt der Hörfunkrat fest,
ob eine Interessenkollision vorliegt. Wird eine Person
Mitglied des Hörfunkrates, so entfällt dadurch die Be-
rechtigung, Mitglied eines Aufsichtsgremiums der in
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten oder des ZDF zu sein. Das Nähere regelt die
Satzung.

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates
beträgt vier Jahre. Die unter Absatz 1 Buchst. a) und b)
genannten Mitglieder können von den entsendungs-
berechtigten Stellen abberufen werden. Die unter Ab-
satz 1 Buchst. c) bis w) genannten Mitglieder können
von den entsendungsberechtigten Stellen abberufen
werden, wenn sie aus dem jeweiligen Verband oder der
Organisation ausscheiden. Scheidet ein Mitglied aus,
so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen
Mitglieds geltenden Vorschriften ein Nachfolger für
den Rest der Amtszeit zu berufen.

(8) Die Länder überprüfen die Zusammensetzung
des Hörfunkrates nach Absatz 1 Buchst. h) bis w)
rechtzeitig vor Ablauf jeder zweiten Amtsperiode.

§ 22
Verfahren des Hörfunkrates

(1) Der Hörfunkrat ist beschlussfähig, wenn minde-
stens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen, soweit nicht dieser Staatsvertrag
anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt.

(2) Der Hörfunkrat wählt aus seiner Mitte den Vor-
sitzenden und dessen Stellvertreter in geheimer Wahl.
Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch die Bil-
dung von Ausschüssen vorgesehen werden kann.

(3) Der Hörfunkrat tritt mindestens alle drei Mona-
te zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Auf An-
trag von einem Fünftel seiner Mitglieder oder des In-
tendanten muss er zu einer außerordentlichen Sitzung
zusammentreten. Die Einladungen ergehen durch den
Vorsitzenden.

(4) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Hör-
funkrates teil. Ihm soll von dem Termin einer Sitzung
rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. Er ist auf seinen
Wunsch zu hören.

§ 23 
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über den Dienst-
vertrag mit dem Intendanten. Der Vorsitzende des Ver-
waltungsrates vertritt die Körperschaft beim Ab-
schluss des Dienstvertrages und beim Abschluss sons-
tiger Rechtsgeschäfte mit dem Intendanten sowie bei
Rechtsstreitigkeiten zwischen der Körperschaft und
dem Intendanten.

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des
Intendanten.

(3) Der Verwaltungsrat beschließt die Satzung der
Körperschaft.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über den vom In-
tendanten entworfenen Haushaltsplan, der dem Hör-
funkrat gemäß § 20 zur Genehmigung zuzuleiten ist.
Das gleiche gilt für den Jahresabschluss.

§ 24
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus acht Mitglie-
dern, nämlich
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a) drei Vertretern der Länder, die von den Ministerprä-
sidenten gemeinsam berufen werden; die Minister-
präsidenten werden sich bemühen, die Berufung
möglichst einmütig vorzunehmen; 

b) einem Vertreter des Bundes, der von der Bundes-
regierung entsandt wird; 

c) zwei Vertretern der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, die von deren In-
tendanten entsandt werden; 

d) zwei Vertretern des ZDF, die vom Intendanten des
ZDF entsandt werden. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre;
§ 21 Abs. 7 Sätze 2 und 4 gelten entsprechend.

(3) Solange und soweit von dem Recht der Entsen-
dung kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die
Zahl der Mitglieder entsprechend.

(4) § 21 Abs. 6 gilt für die Mitglieder des Verwal-
tungsrates nach Absatz 1 Buchst. a) und b) entspre-
chend.

(5) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in Verwal-
tungsrat und Hörfunkrat ist ausgeschlossen.

§ 25
Verfahren des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat wählt in geheimer Wahl aus
seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
ter mit der Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen
Mitglieder. Als Vorsitzender ist entweder ein Vertreter
der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten oder des ZDF im Wechsel nach jeder
Amtsperiode zu wählen. Der Verwaltungsrat gibt sich
eine Geschäftsordnung.

(2) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein
Antrag als abgelehnt. Beschlüsse gemäß § 23 Abs. 1
Satz 1, Abs. 3, Abs. 4, § 26 Abs. 1 und 3 und § 27 Abs. 2
bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen
der gesetzlichen Mitglieder.

(3) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein.
Auf Antrag von drei Mitgliedern muss er ihn einberu-
fen.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können an
den Sitzungen des Hörfunkrates teilnehmen. Sie ha-
ben das Recht, sich zu den Punkten der Tagesordnung
zu äußern.

§ 26 
Wahl und Amtszeit des Intendanten

(1) Der Intendant wird vom Hörfunkrat auf Vor-
schlag des Verwaltungsrates auf die Dauer von fünf
Jahren in geheimer Wahl gewählt. Für die Wahl sind
mindestens zwei Drittel der Stimmen der gesetzlichen
Mitglieder erforderlich. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrneh-
men, wer

a) seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat,

b) unbeschränkt geschäftsfähig ist, 

c) unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann, 

d) die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu beklei-
den und die Rechte aus öffentlichen Wahlen zu er-
langen, sowie

e) Grundrechte nicht verwirkt hat. 

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit
Zustimmung des Hörfunkrates entlassen; der Be-
schluss des Hörfunkrates bedarf der Mehrheit von zwei
Dritteln der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Der
Intendant ist vor der Beschlussfassung zu hören. Mit
der Entlassung scheidet der Intendant aus seiner Stel-
lung aus; die Bezüge sind ihm für die Dauer der Wahl-
zeit weiter zu gewähren.

§ 27 
Aufgaben des Intendanten

(1) Der Intendant vertritt die Körperschaft gericht-
lich und außergerichtlich. Er ist für die gesamten Ge-
schäfte der Körperschaft einschließlich der Gestaltung
der Programme verantwortlich.

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem
Verwaltungsrat

a) die Programmdirektoren der beiden Funkhäuser, 

b) den Verwaltungsdirektor, 

c) den Technischen Direktor, 

und aus deren Mitte einen Vertreter für den Fall seiner
Abwesenheit.

§ 28 
Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte

des Intendanten

Der Intendant bedarf der Zustimmung des Verwal-
tungsrates zu folgenden Rechtsgeschäften:

1. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund-
stücken, 

2. Erwerb und Veräußerung von Unternehmungen und
Beteiligungen an ihnen, 

3. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von
Krediten,

4. Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer
Bürgschaft oder einer Garantie, 

5. Abschluss von Tarifverträgen, 

6. Abschluss von Anstellungsverträgen mit leitenden
Angestellten nach näherer Bestimmung der Sat-
zung, 

7. Übernahme einer sonstigen Verpflichtung im Wert
von mehr als 125 000,– Euro1).

1) Gemäß Art. 9 Nr. 3 des Fünften Staatsvertrags zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl
S. 887) wird bis 31. Dezember 2001 der Betrag „125 000 Euro“ durch
den Betrag „250 000 Deutsche Mark“ ersetzt.
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§ 29
Finanzierung

Die Körperschaft wird von ihren Mitgliedern ge-
mäß den Bestimmungen des Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrags finanziert. Sie deckt im Übrigen ihre
Ausgaben durch sonstige Einnahmen.

§ 30 
Haushaltswirtschaft

(1) Die Körperschaft ist in ihrer Haushaltswirt-
schaft selbstständig, soweit dieser Staatsvertrag nichts
anderes bestimmt oder zulässt.

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach der
Finanzordnung, die der Verwaltungsrat erlässt. Der
Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit
und der Wirtschaftlichkeit aufzustellen.

(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unter-
liegt der gemeinsamen Prüfung durch die Rechnungs-
höfe der Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen. Der
Prüfungsbericht ist dem Intendanten, dem Vorsitzen-
den des Verwaltungsrates, dem Vorsitzenden des Hör-
funkrates und allen Landesregierungen zuzuleiten.

§ 31 
Rechtsaufsicht

(1) Die Landesregierungen wachen über die ord-
nungsgemäße Durchführung der Bestimmungen dieses
Staatsvertrags, des Rundfunkstaatsvertrags und über
die Beachtung der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie
üben diese Befugnis durch eine Landesregierung in
zweijährigem Wechsel aus; der Wechsel richtet sich
nach der alphabetischen Reihenfolge der Länder. Die
rechtsaufsichtsführende Landesregierung ist jeweils
zugleich zuständige Behörde nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des
Rundfunkstaatsvertrags.

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst zuläs-
sig, wenn die zuständigen Organe der Körperschaft die
ihnen obliegenden Pflichten in angemessener Frist
nicht oder nicht hinreichend erfüllen. Die rechtsauf-
sichtsführende Landesregierung hat sich zuvor mit den
anderen Landesregierungen abzustimmen. Sie ist be-
rechtigt, der Körperschaft im Einzelfall eine angemes-
sene Frist zur Wahrnehmung ihrer Pflichten zu setzen.

§ 32 
Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Kör-
perschaft ist unzulässig.

§ 33 
Informationspflicht, Personalvertretungsrecht

(1) Soweit rechtsverbindliche Berichtspflichten der
Länder zum Rundfunk gegenüber zwischenstaatli-
chen Einrichtungen oder internationalen Organisatio-
nen in Bezug auf die Körperschaft bestehen, gilt § 9
Abs. 1 und 2 Rundfunkstaatsvertrag entsprechend.

(2) Für die Körperschaft sind das Bundespersonal-
vertretungsgesetz und die dazu ergangenen Rechtsver-
ordnungen in ihrer jeweils geltenden Fassung entspre-

chend anwendbar. In den Fällen des § 71 Abs. 1 Satz 4
des Bundespersonalvertretungsgesetzes sind abwei-
chend die Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte
der Sitzländer, beginnend mit Nordrhein-Westfalen,
oder ein von ihnen Beauftragter mit der Befähigung
zum Richteramt für zwei Jahre Vorsitzender der Eini-
gungsstelle.

V. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 34 
Konstituierung des Hörfunkrates und des

Verwaltungsrates, Personalvertretung, Rechtsaufsicht

(1) Die Amtsperiode des Verwaltungsrates und des
Hörfunkrates beginnt am 1. Januar 1994. Hörfunkrat
und Verwaltungsrat sollen alsbald einen Intendanten
wählen. Bis zum Zeitpunkt der Wahl eines Intendanten
werden die Geschäfte des Intendanten vom Vorsitzen-
den des Verwaltungsrates kommissarisch geführt. 

(2) Bei dem unter § 21 Abs. 1 Buchst. r) bezeichneten
Vertreter steht das Entsendungsrecht für die erste
Amtsperiode der an erster Stelle genannten Organisa-
tion zu.

(3) Für die erste Amtsperiode des Hörfunkrates be-
stimmt der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkon-
ferenz, bis zu welchem Zeitpunkt die Vertreter zu be-
nennen sind.

(4) Wird eine Person Mitglied des Hörfunk- oder des
Verwaltungsrates der Körperschaft, so entfällt in der
ersten Amtsperiode des Hörfunkrates und des Verwal-
tungsrates dadurch nicht die Berechtigung, Mitglied
eines Aufsichtsgremiums der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten oder des
ZDF zu sein; § 21 Abs. 6 Satz 62) ist während dieser Zeit
nicht anwendbar.

(5) Die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses
Staatsvertrags gewählten Mitglieder der Personal-
oder Betriebsvertretungen von Deutschlandfunk,
RIAS Berlin und DS Kultur bilden, soweit sie als Be-
schäftigte auf die Körperschaft übergeleitet werden,
deren kommissarischen Personalrat bis zur konstitu-
ierenden Sitzung einer eigenen Personalvertretung;
§ 33 Abs. 2 gilt entsprechend. Spätestens bis zum
30. April 1994 bestellt der kommissarische Personal-
rat drei Wahlberechtigte als Wahlvorstand und einen
von ihnen als Vorsitzenden zur Durchführung der Wahl
einer Personalvertretung der Körperschaft.

(6) Die Ausübung der Rechtsaufsicht nach § 31
Abs. 1 Satz 2 liegt zuerst bei der Landesregierung des
Landes Baden-Württemberg.

§ 35 
Personalbestand

Der zunächst von Deutschlandfunk, RIAS Berlin
und DS Kultur übernommene Personalbestand ist von
der Körperschaft im Rahmen vorhandener arbeits-
rechtlicher Möglichkeiten so zurückzuführen, dass spä-

2) Jetzt § 21 Abs. 6 Satz 7
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testens innerhalb von drei Jahren nach In-Kraft-Tre-
ten dieses Staatsvertrags eine bedarfsgerechte Plan-
stellenzahl von höchstens 710 erreicht ist. Dabei sollen
insbesondere eine Personalfluktuation sowie Verein-
barungen über einen Vorruhestand genutzt werden.

§ 36 
Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit.
Er kann von jedem der vertragsschließenden Länder
zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann
erstmals zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Wird der
Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt,
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem
zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündi-
gung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die
Kündigung eines Landes lässt das Vertragsverhältnis
der übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch kann
jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer
Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündigungs-
erklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

(2) Wird der Rundfunkstaatsvertrag nach seinem
§ 54 Abs. 1 gekündigt, gelten die auf die Körperschaft
anwendbaren Vorschriften des Rundfunkstaatsver-
trags für die Körperschaft fort. Im Falle einer Kündi-
gung einzelner Vorschriften des Rundfunkstaatsver-
trags nach seinem § 54 Abs. 5 finden die gekündigten
Vorschriften auf die Körperschaft keine Anwendung

§ 37 
In-Kraft-Treten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 1994 in
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 1993 nicht alle Rati-
fikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt,
wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1994 rückwirkend außer Kraft, wenn der Staats-
vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und den Ländern über die Überleitung von Rechten und
Pflichten des Deutschlandfunk und des RIAS Berlin
auf die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutsch-
landradio“ (Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag) vom
17. Juni 1993 zum 1. Januar 1994 nicht in Kraft getre-
ten ist oder nach Artikel 9 Abs. 2 dieses Staatsvertrags
gegenstandslos geworden ist. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz teilt den Ländern und dem
Bund die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden nach
Absatz 1 mit. Sie teilt den Ländern ferner mit, wenn die-
ser Staatsvertrag nach Absatz 2 gegenstandslos wird.

Protokollerklärungen

Protokollerklärungen des Staatsvertrags über die Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“
vom 17. Juni 1993:

• Protokollerklärung des Landes Berlin zu § 1:

Berlin weist darauf hin, dass nach dem Staatsver-
trag über die Zusammenarbeit zwischen Berlin und

Brandenburg im Bereich des Rundfunks der bun-
desweite Hörfunk zur Grundversorgung gehört.

• Protokollerklärung des Landes Berlin zu § 1 Abs. 4
und § 27 Abs. 2:

Berlin geht davon aus, dass der stellvertretende In-
tendant aus dem Funkhaus Berlin berufen wird.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 3 Abs. 1:

Die Länder stimmen in dem Ziel überein, dass der
bundesweite Hörfunk einen möglichst hohen Versor-
gungsgrad in der Bevölkerung erreichen soll.

• Protokollerklärung der Länder Baden-Württem-
berg und Bayern zu § 3 Abs. 1:

Baden-Württemberg und Bayern weisen hierzu da-
rauf hin, dass dieses Ziel nicht zu Lasten ihrer Lan-
desrundfunkanstalten und privaten Anbieter ver-
folgt werden kann.

• Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Ham-
burg zu § 3 Abs. 1:

Hamburg geht davon aus, dass eine Umwidmung
der in Hamburg für den Deutschlandfunk koordi-
nierten Frequenz UKW 88,7 MHz zum Zwecke einer
bundesweit möglichst gleichwertigen terrestri-
schen Verbreitung beider Programme des Deutsch-
landradios nicht ohne Zustimmung Hamburgs er-
folgt.

• Protokollerklärung des Freistaates Sachsen und des
Landes Thüringen zu § 3 Abs. 1:

Der Freistaat Sachsen und das Land Thüringen er-
warten, dass die erstmalige Frequenzzuordnung in
den jeweiligen Ländern mit dem Ziel einer hohen In-
tegrationswirkung im vereinten Deutschland einer-
seits unter Beachtung der bisherigen Hörerbindung
und andererseits unter Beachtung der bisherigen
Einschaltquoten in Absprache mit den zuständigen
Gremien der Körperschaft erfolgt. 

• Protokollerklärung des Landes Schleswig-Holstein
zu § 3 Abs. 1:

Schleswig-Holstein erwartet, dass die Organe der
Körperschaft bestehende Hörerbindungen bei der
Gestaltung der Sendernetze für die beiden Hörfunk-
programme berücksichtigen und im Rahmen des Fre-
quenzbestandes nach § 3 Abs. 1 alle finanziell ver-
tretbaren Möglichkeiten der terrestrischen Verbrei-
tung ausschöpfen. Schleswig-Holstein geht deshalb
davon aus, dass etwaige Überlegungen über eine
Einstellung der bisherigen Versorgung über Mittel-
welle in Schleswig-Holstein mit dem Land abge-
stimmt werden. 

• Protokollerklärung des Landes Brandenburg zu § 21
Abs. 1 Buchst. b):

Der Bund wird gebeten zu prüfen, ob eine der ihm
zustehenden Sitze im Hörfunkrat des Deutschland-
radios durch die Ausländerbeauftragte des Bundes
wahrgenommen werden kann.

• Protokollerklärung des Freistaates Bayern zu § 21
Abs. 4 Satz 3 und 4:

Der Freistaat Bayern akzeptiert die Regelung in § 21
Abs. 4 Satz 3 und 4 nur, um eine Gesamteinigung der
Länder über den Staatsvertrag zu ermöglichen.
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Auf Grund des Art. 8 Abs. 4 des Fünften Staatsver-
trags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge (Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom
6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S.887, BayRS 2251–6–S)
wird nachstehend der Wortlaut des Mediendienste-
Staatsvertrags vom 28. Januar bis 12. Februar 1997
(GVBl S. 225, BayRS 2251–10–S) in der vom 1. Januar
2001 an geltenden Fassung bekannt gemacht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
durch

1. Art. 7 des Vierten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 16. Juli bis 31. August 1999 (GVBl 2000
S. 116) und

2. Art. 7 des Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887).

München, den 27. Juli 2001

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Erwin  H u b e r ,  Staatsminister

2251-10-S

Bekanntmachung 
der Neufassung des 

Mediendienste-Staatsvertrags

Vom 27. Juli 2001
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I. Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Zweck des Staatsvertrags

Zweck des Staatsvertrags ist, in allen Ländern ein-
heitliche Rahmenbedingungen für die verschiedenen

Nutzungsmöglichkeiten der im Folgenden geregelten
elektronischen Informations- und Kommunikations-
dienste zu schaffen. 

§ 2
Geltungsbereich

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für das Angebot und 
die Nutzung von an die Allgemeinheit gerichteten In-
formations- und Kommunikationsdiensten (Medien-
dienste) in Text, Ton oder Bild, die unter Benutzung
elektromagnetischer Schwingungen ohne Verbindungs-
leitung oder längs oder mittels eines Leiters verbreitet
werden. Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsver-
trags bleiben unberührt. Ferner bleiben die Bestim-
mungen des Teledienstegesetzes in der in einem Bun-
desgesetz erstmalig beschlossenen Fassung sowie des
Telekommunikationsgesetzes unberührt. 

(2) Mediendienste im Sinne von Absatz 1 sind ins-
besondere 

1. Verteildienste in Form von direkten Angeboten an
die Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder
Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich
unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtun-
gen, gegen Entgelt (Teleshopping), 

2. Verteildienste, in denen Messergebnisse und Daten-
ermittlungen in Text oder Bild mit oder ohne Be-
gleitton verbreitet werden, 

3. Verteildienste in Form von Fernsehtext, Radiotext
und vergleichbaren Textdiensten, 

4. Abrufdienste, bei denen Text-, Ton- oder Bilddar-
bietungen auf Anforderung aus elektronischen Spei-
chern zur Nutzung übermittelt werden, mit Aus-
nahme von solchen Diensten, bei denen der indivi-
duelle Leistungsaustausch oder die reine Übermitt-
lung von Daten im Vordergrund steht, ferner von
Telespielen.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Staatsvertrags sind 

1. „Anbieter“ natürliche oder juristische Personen oder
Personenvereinigungen, die eigene oder fremde Me-
diendienste zur Nutzung bereithalten oder den Zu-
gang zur Nutzung vermitteln, 

2. „Nutzer“ natürliche oder juristische Personen oder
Personenvereinigungen, die Mediendienste nach-
fragen.

*) Der Mediendienste-Staatsvertrag ist gemäß § 23 Abs. 1 des Staats-
vertrags über Mediendienste vom 28. Januar bis 12. Februar 1997
(GVBl S. 225) am 1. August 1997 in Kraft getreten. Der Zeitpunkt
des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den
jeweiligen Änderungsstaatsverträgen.
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§ 4
Zugangsfreiheit

Mediendienste sind im Rahmen der Gesetze zulas-
sungs- und anmeldefrei. 

II. Abschnitt
Besondere Pflichten und Rechte der Anbieter

§ 5
Verantwortlichkeit

(1) Anbieter sind für eigene Inhalte, die sie zur Nut-
zung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen ver-
antwortlich. 

(2) Anbieter sind für fremde Inhalte, die sie zur Nut-
zung bereithalten, nur dann verantwortlich, wenn sie
von diesen Inhalten Kenntnis haben und es ihnen tech-
nisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu ver-
hindern. 

(3) Anbieter sind für fremde Inhalte, zu denen sie
lediglich den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht
verantwortlich. Eine automatische und kurzzeitige
Vorhaltung fremder Inhalte aufgrund Nutzerabfrage
gilt als Zugangsvermittlung. § 18 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt. 

§ 6
Anbieterkennzeichnung

(1) Anbieter haben für ihre Angebote anzugeben 

1. Namen und Anschrift sowie 

2. bei Personenvereinigungen und -gruppen auch Na-
men und Anschrift des Vertretungsberechtigten.

(2) Anbieter von journalistisch-redaktionell gestal-
teten Angeboten, in denen vollständig oder teilweise
Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder
Bild wiedergegeben oder in periodischer Folge Texte
verbreitet werden, müssen zusätzlich einen Verant-
wortlichen mit Angabe des Namens und der Anschrift
benennen. Werden mehrere Verantwortliche benannt,
so ist kenntlich zu machen, für welchen Teil des Me-
diendienstes der jeweils Benannte verantwortlich ist.
Als Verantwortlicher kann nur benannt werden, wer 

1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat, 

2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter verloren hat, 

3. voll geschäftsfähig ist und 

4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.

§ 7
Inhalte, Sorgfaltspflicht, Meinungsumfragen

(1) Für die Angebote gilt die verfassungsmäßige
Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze
und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(2) Verteildienste nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und
Angebote nach § 6 Abs. 2 haben, soweit sie der Bericht-

erstattung dienen und Informationsangebote enthal-
ten, den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu
entsprechen. Nachrichten über das aktuelle Tagesge-
schehen sind vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit
der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt,
Herkunft und Wahrheit zu prüfen. Kommentare sind
von der Berichterstattung deutlich zu trennen und un-
ter Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen. 

(3) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen in
Angeboten, die vom Diensteanbieter durchgeführt
werden, ist anzugeben, ob sie repräsentativ sind. 

§ 8
Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz

(1) Angebote sind unzulässig, wenn sie 

1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches versto-
ßen, 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugend-
liche sittlich schwer zu gefährden, 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen
oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren,
in einer die Menschenwürde verletzenden Weise
darstellen und ein tatsächliches Geschehen wieder-
geben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes In-
teresse gerade an dieser Form der Berichterstattung
vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich,

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verletzen.

(2) Angebote für Verteildienste nach § 2 Abs. 2 Nrn.1
bis 3, die geeignet sind, das körperliche, geistige oder
seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu be-
einträchtigen, dürfen nicht verbreitet werden, es sei
denn, der Anbieter trifft aufgrund der Sendezeit oder
auf andere Weise Vorsorge, dass Kinder oder Jugend-
liche die Sendungen üblicherweise nicht wahrnehmen.

(3) Angebote für Verteildienste nach § 2 Abs. 2 Nr. 1,
die geeignet sind, das körperliche, geistige oder seeli-
sche Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu beein-
trächtigen, dürfen nur verbreitet werden, wenn ihre
Verbreitung durch akustische Zeichen angekündigt
oder durch optische Mittel während des gesamten An-
gebots kenntlich gemacht wird.

(4) Angebote nach § 2 Abs. 2 Nr. 4, die geeignet sind,
das körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kin-
dern oder Jugendlichen zu beeinträchtigen, sind nur
zulässig, wenn Vorkehrungen durch den Anbieter oder
andere Anbieter bestehen, die dem Nutzer die Sper-
rung dieser Angebote ermöglichen. 

(5) Wer gewerbsmäßig Mediendienste zur Nutzung
bereithält, hat einen Jugendschutzbeauftragten zu be-
stellen, wenn diese jugendgefährdende Inhalte enthal-
ten können. Der Jugendschutzbeauftragte ist An-
sprechpartner für Nutzer und berät den Anbieter in
Fragen des Jugendschutzes. Er ist vom Anbieter bei der
Angebotsplanung und der Gestaltung der Allgemeinen
Nutzungsbedingungen zu beteiligen. Er kann gegen-
über dem Anbieter eine Beschränkung von Angeboten
vorschlagen. Die Verpflichtung des Anbieters nach
Satz 1 kann auch dadurch erfüllt werden, dass er eine
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle zur
Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 2 bis 4
verpflichtet.
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§ 9
Werbung, Sponsoring

(1) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugend-
liche richtet oder bei der Kinder oder Jugendliche ein-
gesetzt werden, darf nicht ihren Interessen schaden
oder ihre Unerfahrenheit ausnutzen. 

(2) Werbung muss als solche klar erkennbar und vom
übrigen Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein. In
der Werbung dürfen keine unterschwelligen Techniken
eingesetzt werden. 

(3) Für Verteildienste nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 gelten
§§ 7, 8, 44, 45 und 45 a des Rundfunkstaatsvertrags ent-
sprechend.

(4) Für Sponsoring bei Fernsehtext gilt § 8 des
Rundfunkstaatsvertrags entsprechend. 

§ 10
Gegendarstellung

(1) Jeder Anbieter von Angeboten nach § 6 Abs. 2 ist
verpflichtet, unverzüglich eine Gegendarstellung der
Person oder Stelle, die durch eine in seinem Angebot
aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist, ohne
Kosten für den Betroffenen in sein Angebot ohne Ab-
rufentgelt aufzunehmen. Die Gegendarstellung ist oh-
ne Einschaltungen und Weglassungen in gleicher Auf-
machung wie die Tatsachenbehauptung anzubieten.
Die Gegendarstellung ist so lange wie die Tatsachen-
behauptung in unmittelbarer Verknüpfung mit ihr an-
zubieten. Wird die Tatsachenbehauptung nicht mehr
angeboten oder endet das Angebot vor Ablauf eines
Monats nach Aufnahme der Gegendarstellung, so ist
die Gegendarstellung an vergleichbarer Stelle so lange
anzubieten, wie der Betroffene es verlangt, höchstens
jedoch einen Monat. Eine Erwiderung auf die Gegen-
darstellung muss sich auf tatsächliche Angaben be-
schränken und darf nicht unmittelbar mit der Gegen-
darstellung verknüpft werden. 

(2) Eine Verpflichtung zur Aufnahme der Gegendar-
stellung gemäß Absatz 1 besteht nicht, wenn 

1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der
Gegendarstellung hat, 

2. der Umfang der Gegendarstellung unangemessen
über den der beanstandeten Tatsachenbehauptung
hinausgeht, 

3. die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche
Angaben beschränkt oder einen strafbaren Inhalt
hat oder 

4. die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätes-
tens sechs Wochen nach dem letzten Tage des Ange-
bots des beanstandeten Textes, jedenfalls jedoch
drei Monate nach der erstmaligen Einstellung des
Angebots, dem in Anspruch genommenen Anbieter
schriftlich und von dem Betroffenen oder seinem ge-
setzlichen Vertreter unterzeichnet, zugeht.

(3) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend ge-
machten Gegendarstellungsanspruchs ist der ordent-
liche Rechtsweg gegeben. Auf dieses Verfahren sind die
Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfah-
ren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung entspre-
chend anzuwenden. Eine Gefährdung des Anspruchs
braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Ver-
fahren zur Hauptsache findet nicht statt.

(4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung be-
steht nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffent-
liche Sitzungen der übernationalen parlamentari-
schen Organe, der gesetzgebenden Organe des Bundes
und der Länder sowie derjenigen Organe und Stellen,
bei denen das jeweilige Landespressegesetz eine pres-
serechtliche Gegendarstellung ausschließt. 

§ 11
Auskunftsrecht

(1) Anbieter von Mediendiensten nach § 6 Abs. 2 ha-
ben gegenüber Behörden ein Recht auf Auskunft. 

(2) Auskünfte können verweigert werden, soweit 

1. hierdurch die sachgemäße Durchführung eines
schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, ver-
zögert oder gefährdet werden könnte oder 

2. Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenste-
hen oder 

3. ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdi-
ges privates Interesse verletzt würde oder 

4. ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet.

III. Abschnitt
Datenschutz

§ 12
Grundsätze für die Verarbeitung

personenbezogener Daten

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes
bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften
für den Schutz personenbezogener Daten anzuwen-
den, auch wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet
oder genutzt werden. 

(2) Personenbezogene Daten dürfen vom Anbieter
zur Durchführung von Mediendiensten nur erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, soweit dieser Staats-
vertrag oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt
oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. 

(3) Der Anbieter darf für die Durchführung von Me-
diendiensten erhobene Daten für andere Zwecke nur
verwenden, soweit dieser Staatsvertrag oder eine an-
dere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Betroffene
eingewilligt hat. 

(4) Der Anbieter darf die Erbringung von Medien-
diensten nicht von einer Einwilligung des Nutzers in
eine Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für an-
dere Zwecke abhängig machen. 

(5) Die Gestaltung und Auswahl technischer Ein-
richtungen für Mediendienste hat sich an dem Ziel aus-
zurichten, keine oder so wenige personenbezogene
Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten und zu
nutzen. 

(6) Der Nutzer ist vor der Erhebung über Art, Um-
fang, Ort und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu unter-
richten. Bei automatisierten Verfahren, die eine spä-
tere Identifizierung des Nutzers ermöglichen und eine
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
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gener Daten vorbereiten, ist der Nutzer vor Beginn die-
ses Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der Unter-
richtung muss für den Nutzer jederzeit abrufbar sein.
Der Nutzer kann auf die Unterrichtung verzichten. Die
Unterrichtung und der Verzicht sind zu protokollieren.
Der Verzicht gilt nicht als Einwilligung im Sinne von
Absatz 3. 

(7) Der Nutzer ist vor einer Einwilligung auf sein
Recht auf jederzeitigen Widerruf mit Wirkung für die
Zukunft hinzuweisen. Absatz 6 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

(8) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt
werden, wenn der Anbieter sicherstellt, dass 

1. sie nur durch eine eindeutige und bewusste Hand-
lung des Nutzers erfolgen kann, 

2. sie nicht unerkennbar verändert werden kann, 

3. ihr Urheber eindeutig erkannt werden kann, 

4. die Einwilligung (Tag, Uhrzeit, Inhalt) protokolliert
wird und 

5. der Inhalt der Einwilligung jederzeit vom Nutzer
abgerufen werden kann.

§ 13
Datenschutzrechtliche Pflichten des Anbieters

(1) Der Anbieter hat dem Nutzer die Inanspruch-
nahme von Mediendiensten und ihre Bezahlung ano-
nym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit
dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer
ist über diese Möglichkeit zu informieren. 

(2) Der Anbieter von Mediendiensten hat durch
technische und organisatorische Vorkehrungen sicher-
zustellen, dass 

1. der Nutzer seine Verbindung mit dem Anbieter je-
derzeit abbrechen kann, 

2. die anfallenden Daten über den Ablauf des Abrufs
oder Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittel-
bar nach deren Beendigung gelöscht werden, soweit
nicht eine längere Speicherungsdauer für Abrech-
nungszwecke erforderlich ist, 

3. der Nutzer Mediendienste gegen Kenntnisnahme
Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann, 

4. die personenbezogenen Daten über die Inanspruch-
nahme verschiedener Mediendienste durch einen
Nutzer getrennt verarbeitet werden; eine Zusam-
menführung dieser Daten ist unzulässig, soweit dies
nicht für Abrechnungszwecke erforderlich ist.

(3) Die Weitervermittlung zu einem anderen Anbie-
ter ist dem Nutzer anzuzeigen. 

(4) Nutzungsprofile sind nur bei Verwendung von
Pseudonymen zulässig. Unter einem Pseudonym er-
fasste Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden.

§ 14
Bestandsdaten

(1) Der Anbieter von Mediendiensten darf personen-
bezogene Daten eines Nutzers erheben, verarbeiten
und nutzen, soweit sie für die Begründung, inhaltliche

Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhält-
nisses mit ihm über die Nutzung von Mediendiensten
erforderlich sind (Bestandsdaten). 

(2) Eine Verarbeitung und Nutzung der Bestandsda-
ten für Zwecke der Beratung, der Werbung, der Markt-
forschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung tech-
nischer Einrichtungen des Anbieters ist nur zulässig,
soweit der Nutzer in diese ausdrücklich eingewilligt hat.

§ 15
Nutzungs- und Abrechnungsdaten

(1) Der Anbieter darf personenbezogene Daten über
die Inanspruchnahme von Mediendiensten nur erhe-
ben, verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich ist,

1. um dem Nutzer die Inanspruchnahme von Medien-
diensten zu ermöglichen (Nutzungsdaten) oder 

2. um die Nutzung von Mediendiensten abzurechnen
(Abrechnungsdaten).

(2) Zu löschen hat der Anbieter 

1. Nutzungsdaten frühestmöglich, spätestens unmit-
telbar nach Ende der jeweiligen Nutzung, soweit es
sich nicht um Abrechnungsdaten handelt, 

2. Abrechnungsdaten, sobald sie für Zwecke der Ab-
rechnung nicht mehr erforderlich sind; nutzerbezo-
gene Abrechnungsdaten, die für die Erstellung von
Einzelnachweisen über die Inanspruchnahme be-
stimmter Angebote auf Verlangen des Nutzers ge-
mäß Absatz 4 gespeichert werden, sind spätestens
80 Tage nach Versendung des Einzelnachweises zu
löschen, es sei denn, die Entgeltforderung wird in-
nerhalb dieser Frist bestritten oder trotz Zahlungs-
aufforderung nicht beglichen.

(3) Die Übermittlung von Nutzungs- oder Abrech-
nungsdaten an andere Anbieter oder Dritte ist unzu-
lässig. Der Anbieter, der den Zugang zu Mediendiens-
ten vermittelt, darf anderen Anbietern, deren Dienste
der Nutzer in Anspruch genommen hat, lediglich über-
mitteln 

1. anonymisierte Nutzungsdaten zu Zwecken deren
Marktforschung, 

2. Abrechnungsdaten, soweit diese zum Zwecke der
Einziehung einer Forderung erforderlich sind.

(4) Hat der Anbieter mit einem Dritten einen Vertrag
über die Abrechnung des Entgelts geschlossen, so darf
er diesem Dritten Abrechnungsdaten übermitteln, so-
weit es für diesen Zweck erforderlich ist. Der Dritte ist
zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses zu verpflich-
ten. 

(5) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von
Mediendiensten darf Anbieter, Zeitpunkt, Dauer, Art,
Inhalt und Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer in
Anspruch genommener Mediendienste nicht erkennen
lassen, es sei denn, der Nutzer verlangt einen Einzel-
nachweis. 

§ 16
Auskunftsrecht des Nutzers

(1) Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit die zu seiner
Person oder zu seinem Pseudonym gespeicherten Da-
ten unentgeltlich beim Anbieter von Mediendiensten
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einzusehen. Die Auskunft ist auf Verlangen des Nut-
zers auch elektronisch zu erteilen. Das Auskunftsrecht
ist im Falle einer kurzfristigen Speicherung im Sinne
von § 33 Abs. 2 Nr. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes
nicht nach § 34 Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes
ausgeschlossen. 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwen-
dung personenbezogener Daten zur Verbreitung von
Gegendarstellungen des Betroffenen oder zu Ver-
pflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urteilen
über die Unterlassung der Verbreitung oder über den
Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese Gegendar-
stellungen, Unterlassungserklärungen oder Widerrufe
zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für
dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten
selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemein-
sam mit diesen zu übermitteln. 

(3) Werden über Angebote personenbezogene Daten
von einem Anbieter ausschließlich zu eigenen journa-
listisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet und wird
der Betroffene dadurch in seinen schutzwürdigen In-
teressen beeinträchtigt, kann er Auskunft über die zu
Grunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der
schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert
werden, soweit durch die Mitteilung die journalisti-
sche Aufgabe des Anbieters durch Ausforschung des
Informationsbestandes beeinträchtigt würde oder aus
den Daten 

1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung
oder Verbreitung mitgewirkt haben, oder 

2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährs-
trägers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen
für den redaktionellen Teil

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Be-
richtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung
einer eigenen Darstellung von angemessenem Umfang
verlangen. Für die Aufbewahrung und Übermittlung
gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 17
Datenschutz – Audit

Zur Verbesserung von Datenschutz und Datensi-
cherheit können Anbieter von Mediendiensten ihr Da-
tenschutzkonzept sowie ihre technischen Einrichtun-
gen durch unabhängige und zugelassene Gutachter
prüfen und bewerten sowie das Ergebnis der Prüfung
veröffentlichen lassen. Die näheren Anforderungen an
die Prüfung und Bewertung, das Verfahren sowie die
Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch
besonderes Gesetz geregelt. 

IV. Abschnitt
Aufsicht

§ 18
Aufsicht

(1) Die in den Ländern für den gesetzlichen Jugend-
schutz zuständige Behörde überwacht die Einhaltung
der Bestimmungen nach §§ 8 und 9 Abs. 1. Die nach den
allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes und der

Länder zuständigen Kontrollbehörden überwachen
für ihren Bereich die Einhaltung der Bestimmungen
nach §§ 12 bis 16. Die Einhaltung der übrigen Bestim-
mungen dieses Staatsvertrags wird durch eine nach
Landesrecht bestimmte Aufsichtsbehörde überwacht. 

(2) Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde
nach Absatz 1 einen Verstoß gegen die Bestimmungen
dieses Staatsvertrags mit Ausnahme von § 6 Abs. 2, § 7
Abs. 2 und 3, §§ 10, 12 bis 16 fest, trifft sie die zur Be-
seitigung des Verstoßes erforderlichen Maßnahmen ge-
genüber dem Anbieter. Sie kann insbesondere Ange-
bote untersagen und deren Sperrung anordnen. Die
Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme
außer Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den
Anbieter und die Allgemeinheit steht. Eine Untersa-
gung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in ande-
rer Weise erreicht werden kann. Die Untersagung ist,
soweit ihr Zweck dadurch erreicht werden kann, auf
bestimmte Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich
zu beschränken. 

(3) Erweisen sich Maßnahmen gegenüber dem Ver-
antwortlichen nach § 5 Abs. 1 und 2 als nicht durch-
führbar oder nicht erfolgversprechend, können Maß-
nahmen zur Sperrung von Angeboten nach Absatz 2
auch gegen den Anbieter von fremden Inhalten nach
§ 5 Abs. 3 gerichtet werden, sofern der Anbieter unter
Wahrung des Fernmeldegeheimnisses gemäß § 85 des
Telekommunikationsgesetzes von den Inhalten Kennt-
nis erlangt und eine Sperrung technisch möglich und
zumutbar ist. 

(4) Wird durch ein Angebot in Rechte Dritter einge-
griffen und ist für den Dritten hiergegen der Rechtsweg
eröffnet, sollen Anordnungen der Aufsichtsbehörde im
Sinne von Absatz 2 nur erfolgen, wenn dies aus Grün-
den des Gemeinwohls geboten ist. 

(5) Für den Vollzug dieses Abschnitts ist die Auf-
sichtsbehörde des Landes zuständig, in dem der be-
troffene Anbieter seinen Sitz, Wohnsitz oder in Erman-
gelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt
sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Auf-
sichtsbehörde zuständig, in deren Bezirk der Anlass
für die Amtshandlung hervortritt. 

(6) Der Abruf von Angeboten im Rahmen der Auf-
sicht ist unentgeltlich. Anbieter haben dies sicherzu-
stellen. Der Anbieter darf seine Angebote nicht gegen
den Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde
sperren. 

§ 19

Revision zum Bundesverwaltungsgericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision
zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt
werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verlet-
zung der Bestimmungen dieses Staatsvertrags beruhe. 

§ 20

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig 

1. Mediendienste ohne die nach § 6 Abs. 1 und 2 er-
forderliche Kennzeichnung anbietet,
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2. Mediendienste entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 1 anbietet,
die wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch
unzulässig sind, sofern diese Handlung nicht be-
reits durch das Strafgesetzbuch mit Strafe bedroht
ist, 

3. Mediendienste entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 2 anbietet,
die wegen Kriegsverherrlichung  unzulässig sind, 

4. Mediendienste entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 4 anbietet,
die unzulässig sind, weil sie Menschen, die sterben
oder schweren körperlichen oder seelischen Lei-
den ausgesetzt sind oder waren, in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise darstellen und ein
tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass
ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade
an dieser Form der Berichterstattung vorliegt,

5. Mediendienste entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 5 anbietet,
die unzulässig sind, weil sie in sonstiger Weise die
Menschenwürde verletzen, 

6. Mediendienste nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3, die ge-
eignet sind, das körperliche, geistige oder seelische
Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu beein-
trächtigen, entgegen § 8 Abs. 2 verbreitet, ohne
aufgrund der Sendezeit oder auf andere Weise Vor-
sorge getroffen zu haben, dass Kinder oder Ju-
gendliche die Sendungen üblicherweise nicht
wahrnehmen, 

7. Mediendienste nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, die geeignet
sind, das körperliche, geistige oder seelische Wohl
von Kindern oder Jugendlichen zu beeinträchti-
gen, entgegen § 8 Abs. 3 verbreitet, ohne dass ihre
Verbreitung durch akustische Zeichen angekün-
digt oder durch optische Mittel während des ge-
samten Angebots kenntlich gemacht wird,

8. Mediendienste nach § 2 Abs. 2 Nr. 4, die geeignet
sind, das körperliche, geistige oder seelische Wohl
von Kindern oder Jugendlichen zu beeinträchti-
gen, entgegen § 8 Abs. 4 verbreitet, ohne Vorkeh-
rungen getroffen zu haben, die dem Nutzer die
Sperrung dieser Angebote ermöglichen, 

9. entgegen § 8 Abs. 5 einen Jugendschutzbeauftrag-
ten nicht bestellt oder eine Organisation der frei-
willigen Selbstkontrolle zur Wahrnehmung dieser
Aufgaben nicht verpflichtet, 

10. entgegen § 12 Abs. 4 die Erbringung von Medien-
diensten von einer Einwilligung des Nutzers in
eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwe-
cke abhängig macht, 

11. den Nutzer nicht nach Maßgabe des § 12 Abs. 6
Sätze 1 und 2 unterrichtet, 

12. entgegen § 12 Abs. 8 die Voraussetzungen für die
Möglichkeit einer elektronisch erklärten Einwilli-
gung nicht beachtet, 

13. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 die Inanspruchnahme
von Mediendiensten und ihre Bezahlung nicht
anonym oder unter Pseudonym ermöglicht, 

14. die in § 13 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 genannten techni-
schen und organisatorischen Vorkehrungen nicht
trifft, 

15. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 2 unter einem Pseudonym
erfasste Nutzungsprofile mit Daten über den Trä-
ger des Pseudonyms zusammenführt, 

16. personenbezogene Daten entgegen §§ 14 und 15
Abs. 1 bis 3 erhebt, verarbeitet, nutzt, nicht löscht
oder übermittelt, 

17. entgegen einer Anordnung durch die zuständige
Aufsichtsbehörde nach § 18 Abs. 2 Satz 2 und
Abs. 3 ein Angebot nicht sperrt, 

18. entgegen § 18 Abs. 6 Satz 3 Angebote gegen den Ab-
ruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperrt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 500 000,– Euro1) geahndet werden. 

(3) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ord-
nungswidrigkeiten verjährt in sechs Monaten.

§ 20 a
Strafbestimmung

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 3 Me-
diendienste anbietet, die wegen ihrer offensichtlichen
Eignung, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu
gefährden, unzulässig sind. Handelt der Täter fahrläs-
sig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder
die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze.

V. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 21
Geltungsdauer, Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals
zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Wird der Staatsver-
trag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines
Landes lässt das Vertragsverhältnis unter den übrigen
Ländern unberührt, jedoch kann jedes der übrigen
Länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von
drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

§ 22
Notifizierung

Änderungen dieses Staatsvertrags unterliegen der
Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie 98/48/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.
Juli 1998 zur Änderung der Richtlinie 98/34/EG über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften.

§ 23
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. August 1997 in
Kraft. Sind bis zum 31. Juli 1997 nicht alle Ratifikati-
onsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden

1) Gemäß Art. 9 Nr. 5 des Fünften Staatsvertrags zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl
S. 887) wird bis 31. Dezember 2001 der Betrag „500 00 Euro“ durch
den Betrag „einer Million Deutsche Mark“ ersetzt.
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der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der
Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Wird im Teledienstegesetz nicht klargestellt,
dass Mediendienste im Sinne dieses Staatsvertrags
vom Anwendungsbereich des Teledienstegesetzes aus-
genommen sind, wird § 2 Abs. 1 Satz 3 gegenstandslos. 

(3) Mit In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrags tritt
der Bildschirmtextstaatsvertrag vom 31. August 1991
außer Kraft. 

Protokollerklärungen

1. Protokollerklärungen des Staatsvertrags über Me-
diendienste vom 28. Januar bis 12. Februar 1997:

• Protokollerklärung aller Länder

1. Bund und Länder haben sich am 1. Juli 1996
darauf verständigt, im Rahmen der Zuständig-
keitsverteilung des Grundgesetzes einen in der
Sache einheitlichen Rechtsrahmen in Form
eines Bundesgesetzes und eines Länderstaats-
vertrags zu schaffen. Es bestand Einigkeit da-
rüber, die notwendigen Regelungen nicht an
unterschiedlichen Auffassungen in Kompe-
tenzfragen scheitern zu lassen. 

2. Bund und Länder haben in wichtigen Fragen-
komplexen einvernehmliche Ergebnisse er-
zielt. Dies gilt für die zentrale Frage der Zu-
gangsfreiheit, die wortgleich geregelt ist; glei-
ches gilt für den Datenschutz sowie für die
Grundzüge der Verantwortlichkeit der Diens-
teanbieter. 

3. Bund und Länder stimmen darin überein, dass
eine abschließende, alle Dienste umfassende
Festlegung der jeweiligen Anwendungsberei-
che zur Zeit nicht sinnvoll möglich ist. Durch
die Zuordnung von einzelnen, heute bekannten
Diensten im Teledienstegesetz und im Medien-
dienste-Staatsvertrag haben Bund und Länder
die Aufteilung nach dem gegenwärtigen Er-
kenntnisstand vorgenommen. 

4. Bund und Länder werden die Entwicklung
neuer Dienste sowie die Anwendung der bei-
derseitigen gesetzlichen Regelungen fortlau-
fend beobachten und hierüber weiterhin im
Gespräch bleiben. Sie vereinbaren, die Ge-
spräche mit dem Ziel zu führen, eine Verständi-
gung über notwendige Anpassungen unver-
züglich und auf politischer Ebene herbeizu-
führen. 

5. Bund und Länder werden beide Regelungswer-
ke mit dem Ziel des gemeinsamen In-Kraft-
Tretens zum 1. August 1997 den jeweiligen Par-
lamenten zuleiten. 

• Protokollerklärung des Landes Brandenburg,
der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und
Hansestadt Hamburg, der Länder Hessen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-

Pfalz, des Saarlandes, der Länder Sachsen-An-
halt und Schleswig-Holstein zu § 4 Mediendiens-
te-Staatsvertrag:

Das Land Brandenburg, die Freie Hansestadt
Bremen, die Freie und Hansestadt Hamburg, die
Länder Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, die
Länder Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein
sind der Auffassung, dass § 4 um eine Regelung
ergänzt werden sollte, die Betreiber von Tele-
kommunikationsnetzen für Mediendienste ver-
pflichtet, Anbietern von Mediendiensten diskri-
minierungsfreien Zugang zu den Netzen zu ge-
währleisten. Sie bedauern, dass über die dem
Interesse der Nutzer dienende Regelung kein
Einvernehmen im Länderkreise erzielbar war. 

• Protokollerklärung des Landes Brandenburg zu
den § 2 Abs. 1 und § 23 Abs. 2 des Mediendienste-
Staatsvertrags:

Anlässlich der Unterzeichnung des Mediendiens-
te-Staatsvertrags am 12. Februar 1997 gibt das
Land Brandenburg folgende Protokollerklärung
ab: 

„Bei der nächsten Änderung des Staatsvertrags
strebt das Land Brandenburg die Streichung der
Worte ,in der in einem Bundesgesetz erstmalig
beschlossenen Fassung‘ in § 2 Abs. 1 Satz 3 (Be-
schreibung des Geltungsbereiches des Staats-
vertrags) an. Das Land Brandenburg geht auch
davon aus, dass es sich bei § 23 Abs. 2 des Medien-
dienste-Staatsvertrags lediglich um eine Über-
gangsvorschrift im Hinblick auf das Gesetzge-
bungsverfahren des Bundes zum Teledienstege-
setz handelt. Nach Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens des Bundes zum Teledienstegesetz
sollte deshalb die Bestimmung in § 23 Abs. 2 des
Mediendienste-Staatsvertrags im Rahmen der
Rechtsbereinigung (z.B. im Rahmen einer Ände-
rung des Rundfunkstaatsvertrags) wieder gestri-
chen bzw. geändert werden." 

2. Protokollerklärungen des Vierten Staatsvertrags
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
vom16. Juli bis 31. August 1999:

• Protokollerklärungen aller Länder zu § 18 Me-
diendienste-Staatsvertrag:

Die Regierungschefs der Länder begrüßen die
Einrichtung der gemeinsamen staatlichen Stelle
Jugendschutz aller Länder (jugendschutz.net)
durch die Obersten Landesjugendbehörden. Sie
sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Verbes-
serung des Jugendschutzes im Bereich der neuen
Medien und Dienste auf nationaler und interna-
tionaler Ebene. Sie halten eine dauerhafte und
einheitliche Begleitung und Beobachtung dieses
Bereiches unter den Gesichtspunkten des Ju-
gendschutzes für erforderlich. Die gemeinsame
Stelle Jugendschutz soll deshalb auch in Zukunft
die Behörden in den einzelnen Ländern bei deren
Vollzugsaufgaben unterstützen.
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Auf Grund des Art. 8 Abs. 4 des Fünften Staatsver-
trags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge (Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom
6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887, BayRS 2251–6–S)
wird nachstehend der Wortlaut des ARD-Staatsver-
trags – ARD-StV in der Fassung des Art. 2 des Staats-
vertrags im vereinten Deutschland vom 18. Dezember
1991 (GVBl S. 451, BayRS 2251–6–S) in der vom 1. Ja-
nuar 2001 an geltenden Fassung bekannt gemacht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
durch

1. Art. 2 des Dritten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 26. August bis 11. September 1996 (GVBl
S. 480),

2. Art. 2 des Vierten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 16. Juli bis 31. August 1999 (GVBl 2000
S. 116) und

3. Art. 2 des Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887).

München, den 27. Juli 2001

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Erwin  H u b e r ,  Staatsminister

2251-12-S

Bekanntmachung
der Neufassung des

ARD-Staatsvertrags 

Vom 27. Juli 2001
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§ 1
Erstes Fernsehprogramm

Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutsch-
land (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten werden verpflichtet, gemeinsam ein Fern-
sehvollprogramm zu gestalten. Das Recht jeder Rund-
funkanstalt, daneben Fernsehprogramme, auch zu-
sammen mit einzelnen anderen Rundfunkanstalten, zu
gestalten und auszustrahlen, bleibt unberührt.

§ 2
Vereinbarung

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten vereinbaren die tägliche Dauer des
gemeinsamen Programms sowie Art und Umfang ihrer
Beteiligung.

§ 3
Abstimmung mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen

Vor Veränderungen des Programmschemas im Er-
sten Fernsehprogramm sollen die für das erste Fern-
sehprogramm in der ARD Verantwortlichen auf ein
Einvernehmen mit dem Intendanten des Zweiten
Deutschen Fernsehens hinwirken; dabei ist auf die
Nachrichtensendungen besondere Rücksicht zu neh-
men.

§ 4
Fernsehtext, Druckwerke

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten sind berechtigt, bei ihren ge-
meinsamen Fernsehprogrammen ganztägig die Leer-
zeilen des Fernsehsignals auch für Fernsehtext zu nut-
zen. Werbung und Sponsoring finden im Fernsehtext
der ARD nicht statt.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten können gemeinsam Druckwer-
ke mit vorwiegend programmbezogenem Inhalt ver-
öffentlichen, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten sind berechtigt, gemeinsam im
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Mediendienste im
Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 4 Mediendienste-Staatsvertrag
mit vorwiegend programmbezogenem Inhalt anzubie-
ten. Werbung und Sponsoring finden in diesen Medien-
diensten nicht statt.

§ 5
Programmdirektor

Für die Gestaltung des gemeinsamen Programms
berufen die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten einen Programmdirektor auf
die Dauer von mindestens zwei Jahren. Der Beschluss
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten.

§ 6
Aufgaben des Programmdirektors

Der Programmdirektor erarbeitet das Programm in
regelmäßigen Konferenzen mit den Intendanten der in
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten oder ihren Beauftragten. Soweit eine Eini-
gung nicht zu Stande kommt, kann der Programmdi-
rektor den Landesrundfunkanstalten im Rahmen der
Vereinbarung nach § 2 Auflagen machen. Kommt eine
Landesrundfunkanstalt den Auflagen nicht nach, so
hat sie die Kosten einer angemessenen Ersatzleistung
zu tragen.

§ 7
Programmbeirat

Nach näherer Vereinbarung der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten kann ein
Programmbeirat gebildet werden, der den Programm-
direktor berät.

§ 8
Gegendarstellung

(1) Soweit Gegendarstellungsansprüche zu Sendun-
gen in Fernseh-Gemeinschaftsprogrammen, die allein
von den in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten gestaltet werden, geltend gemacht
werden, ist die Sendung ausschließlich von derjenigen
Landesrundfunkanstalt zu verantworten, die die Sen-
dung in das Gemeinschaftsprogramm eingebracht hat.
Maßgeblich ist das für diese Landesrundfunkanstalt
geltende Gegendarstellungsrecht.

*) Der ARD-Staatsvertrag ist gemäß Art. 7 Abs. 3 des Staatsvertrags
über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 18. Dezember
1991 (GVBl S. 451) am 1. Januar 1992 in Kraft getreten. Der Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus
den jeweiligen Änderungsstaatsverträgen.
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(2) Eine gegen eine einbringende Landesrundfunk-
anstalt erwirkte Gegendarstellung ist von allen betei-
ligten Landesrundfunkanstalten in dem jeweiligen
Fernseh-Gemeinschaftsprogramm zu verbreiten.

(3) Wer eine Gegendarstellung gegen eine Sendung
eines Fernseh-Gemeinschaftsprogramms der in der
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten geltend machen will, kann von jeder Landesrund-
funkanstalt Auskunft verlangen, welche Landesrund-
funkanstalt die Sendung in das Fernseh-Gemein-
schaftsprogramm eingebracht hat. Die Auskunft ist
unverzüglich zu erteilen.

§ 9

Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals
zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Wird der Staatsver-
trag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines
Landes lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Län-
der zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übri-
gen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum
gleichen Zeitpunkt kündigen. 

Protokollerklärungen

1. Protokollerklärungen des Dritten Staatsvertrags zur
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom
26. August bis 11. September 1996:

• Protokollerklärung des Landes Baden-Württem-
berg, des Freistaates Bayern, der Länder Berlin
und Brandenburg, der Freien Hansestadt Bre-
men, der Freien und Hansestadt Hamburg, der
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, des
Saarlandes, des Freistaates Sachsen, der Länder
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und des
Freistaates Thüringen zum Rundfunkstaatsver-
trag sowie zum ARD-Staatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Würt-
temberg, des Freistaates Bayern, der Länder Ber-
lin und Brandenburg, der Freien Hansestadt Bre-
men, der Freien und Hansestadt Hamburg, der
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, des
Saarlandes, des Freistaates Sachsen, der Länder
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und des
Freistaates Thüringen stimmen darin überein,
dass die regionalen Programme der ARD-Lan-
desrundfunkanstalten (Dritte Programme) sowie
die Verpflichtung zur Ausstrahlung des ARD-
Gemeinschaftsprogramms und des ZDF-Haupt-
programms beibehalten werden. Sie nehmen in
Aussicht, eine Novellierung des ARD-Staatsver-
trags hinsichtlich Art und Umfang der Beteili-
gung der einzelnen Rundfunkanstalten bis spä-
testens Mitte 1999 vorzunehmen.

Eine auf einzelne Anstalten bezogene Verände-
rung der ARD-Struktur wird von den jeweils be-
troffenen Ländern mit dem Ziel geprüft, inner-
halb der am 1. Januar 1997 beginnenden Gebüh-
renperiode konkrete Lösungen anzustreben, die
eine zügige Umsetzung ermöglichen. Die Minis-
terpräsidentenkonferenz befasst sich bis spätes-
tens Mitte 1999 mit den diesbezüglich bis dahin
erreichten Ergebnissen. 

• Protokollerklärung der Freien Hansestadt Bre-
men und des Saarlandes zum Rundfunkstaats-
vertrag sowie zum ARD-Staatsvertrag:

Eine Beteiligung der Freien Hansestadt Bremen
und des Saarlandes am Dritten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag und an der vorstehenden Pro-
tokollerklärung erfolgt mit der Maßgabe, dass die
Fortdauer von Radio Bremen und des Saarländi-
schen Rundfunks als eigenständige Landesrund-
funkanstalten, verbunden mit der Beibehaltung
der Einheitsgebühr sowie eines Finanzausgleichs
unter sämtlichen ARD-Anstalten, auch für die
Zeit nach dem 31. Dezember 2000 gesichert ist. 

Dabei verschließen sich die Freie Hansestadt
Bremen und das Saarland nicht der Prüfung der
Strukturen von Radio Bremen und des Saarlän-
dischen Rundfunks im Hinblick auf eine Verbes-
serung der bestehenden Strukturen, die verstärk-
te Nutzung von Synergieeffekten innerhalb der
ARD und durch weitere Kooperation zwischen
ARD und ZDF.

2. Protokollerklärungen des Vierten Staatsvertrags
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
vom 16. Juli bis 31. August 1999:

• Protokollerklärung des Landes Berlin, der Freien
Hansestadt Bremen, des Saarlandes und des Lan-
des Sachsen-Anhalt zum Vierten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Berlin, der Frei-
en Hansestadt Bremen, des Saarlandes und des
Landes Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass 
in einem Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trag, über dessen wesentliche Inhalte eine Ver-
ständigung anlässlich der Sonder-Ministerpräsi-
dentenkonferenz im Herbst diesen Jahres zu Fra-
gen der ARD-Strukturreform sowie der Werbung
und des Sponsoring im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk erreicht werden sollte, eine Regelung
gefunden wird, die eine funktionsgerechte Fi-
nanzausstattung sämtlicher bestehender Lan-
desrundfunkanstalten auch über den 31. Dezem-
ber 2000 hinaus gewährleistet. 

• Protokollerklärung des Landes Baden-Württem-
berg, des Freistaates Bayern, des Landes Hessen
und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Würt-
temberg, des Freistaates Bayern, des Landes Hes-
sen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen
weisen auf das Ergebnis der Medienklausurta-
gung der Regierungschefs der Länder vom 13./14.
Oktober 1995 in Bad Neuenahr hin. Dort wurde
einvernehmlich u.a. folgendes vereinbart: 

„Eine auf einzelne Anstalten bezogene Verände-
rung der ARD-Struktur wird von den jeweils be-
troffenen Ländern mit dem Ziel geprüft, inner-
halb der oben definierten Gebührenperiode (d.h.
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31. Dezember 2000) konkrete Lösungen anzu-
streben, die eine zügige Umsetzung ermögli-
chen.“

Die Regierungschefs des Landes Baden-Würt-
temberg, des Freistaates Bayern, des Landes Hes-
sen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen
bekräftigen, dass sie weiterhin an dieser Über-
einkunft festhalten. Sie weisen darauf hin, dass
die in Bad Neuenahr ebenfalls vereinbarte Mög-
lichkeit der gesonderten Kündigung der Rege-
lungen über den Finanzausgleich durch den Ab-
schluss des Vierten Rundfunkänderungsstaats-
vertrags unberührt bleibt. Die Entscheidung über
eine Kündigung wird im Hinblick auf die einzu-
haltende Kündigungsfrist unter Berücksichti-
gung des Stands der Beratungen zu einem Fünf-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag getroffen.
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Auf Grund des Art. 8 Abs. 4 des Fünften Staatsver-
trags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge (Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom
6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887, BayRS 2251–6–S)
wird nachstehend der Wortlaut des ZDF-Staatsver-
trags – ZDF-StV in der Fassung des Art. 3 des Staats-
vertrags im vereinten Deutschland vom 18. Dezember
1991 (GVBl S. 451, BayRS 2251–6–S) in der vom 1. Ja-
nuar 2001 an geltenden Fassung bekannt gemacht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
durch

1. Art. 2 des Ersten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 4. Februar bis 1. März 1994 (GVBl S. 569),

2. Art. 3 des Dritten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 26. August bis 11. September 1996 (GVBl
S. 480),

3. Art. 3 des Vierten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 16. Juli bis 31. August 1999 (GVBl 2000
S. 116) und

4. Art. 3 des Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887).

München, den 27. Juli 2001

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Erwin  H u b e r ,  Staatsminister

2251-13-S

Bekanntmachung 
der Neufassung des
ZDF-Staatsvertrags

Vom 27. Juli 2001
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I. Abschnitt
Trägerschaft, Programme

§ 1
Trägerschaft, Name, Sitz

(1) Die Länder sind Träger der gemeinnützigen An-
stalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen „Zweites
Deutsches Fernsehen (ZDF)“. Das ZDF veranstaltet
Fernsehen nach Maßgabe dieses Staatsvertrags und
des Rundfunkstaatsvertrags.

(2) Bestand und Entwicklung des ZDF werden ge-
währleistet. Dazu gehört seine Teilhabe an den neuen
technischen Möglichkeiten in der Herstellung und zur
Verbreitung sowie die Möglichkeit der Veranstaltung
neuer Formen von Fernsehen. Die finanziellen Grund-
lagen des ZDF sind zu sichern.

(3) Das ZDF hat das Recht der Selbstverwaltung im
Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen.

(4) Das ZDF hat seinen Sitz in Mainz. Es unterhält in
jedem Land ein Landesstudio.

§ 2
Fernsehvollprogramm

„Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)“

(1) Das ZDF veranstaltet das Fernsehvollprogramm
„Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)“.

(2) Vor Veränderung des Programmschemas im Fern-
sehvollprogramm soll der Intendant auf ein Einver-
nehmen mit den für das Erste Fernsehprogramm der
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD)
Verantwortlichen hinwirken; dabei ist auf die Nach-
richtensendungen besondere Rücksicht zu nehmen.

§ 3
Programmerstellung, Verwertung

Das ZDF kann in Erfüllung seiner Aufgaben zum
Erwerb, zur Herstellung und zur wirtschaftlichen Ver-
wertung von Fernsehproduktionen und der damit zu-
sammenhängenden Rechte mit Dritten zusammenar-
beiten. Es kann sich zu diesem Zweck an Unternehmen
beteiligen. Es darf jedoch Fernsehproduktionen nicht
in erster Linie zum Zwecke der wirtschaftlichen Ver-
wertung erwerben, herstellen oder herstellen lassen.
Die Produktionen sollen möglichst angemessen auf
Produktionsstandorte in den Ländern verteilt werden.

*) Der ZDF-Staatsvertrag ist gemäß Art. 7 Abs. 3 des Staatsvertrags
über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 18. Dezember
1991 (GVBl S. 451) am 1. Januar 1992 in Kraft getreten. Der Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen ergibt sich aus
den jeweiligen Änderungsstaatsverträgen.
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§ 4
Fernsehtext, Druckwerke

(1) Das ZDF ist berechtigt, bei seinen Fernsehpro-
grammen ganztägig die Leerzeilen des Fernsehsignals
auch für Fernsehtext zu nutzen. Werbung und Sponso-
ring finden im Fernsehtext des ZDF nicht statt.

(2) Das ZDF kann Druckwerke mit vorwiegend pro-
grammbezogenem Inhalt veröffentlichen, wenn dies
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(3) Das ZDF ist berechtigt, im Rahmen seiner Auf-
gabenerfüllung Mediendienste im Sinne von § 2 Abs. 2
Nr. 4 Mediendienste-Staatsvertrag mit vorwiegend pro-
grammbezogenem Inhalt anzubieten. Werbung und
Sponsoring finden in diesen Mediendiensten nicht statt.

II. Abschnitt
Vorschriften für das Fernsehvollprogramm

„Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)“

§ 5
Gestaltung der Sendungen

(1) In den Sendungen des ZDF soll den Fernsehteil-
nehmern in Deutschland ein objektiver Überblick über
das Weltgeschehen, insbesondere ein umfassendes Bild
der deutschen Wirklichkeit vermittelt werden. Die
Sendungen sollen eine freie individuelle und öffent-
liche Meinungsbildung fördern.

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die
kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen im
Programm darzustellen.

(3) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des
Menschen zu achten und zu schützen. Es soll dazu bei-
tragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körper-
licher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung ande-
rer zu stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeu-
gungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Sendun-
gen sollen dabei vor allem die Zusammengehörigkeit
im vereinten Deutschland fördern sowie der gesamt-
gesellschaftlichen Integration in Frieden und Freiheit
und der Verständigung unter den Völkern dienen und
auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken.

§ 6
Berichterstattung

(1) Die Berichterstattung soll umfassend, wahr-
heitsgetreu und sachlich sein. Herkunft und Inhalt der
zur Veröffentlichung bestimmten Berichte sind sorg-
fältig zu prüfen.

(2) Nachrichten und Kommentare sind zu trennen;
Kommentare sind als persönliche Stellungnahme zu
kennzeichnen.

§ 7
Kurzberichterstattung

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstat-
tung über Veranstaltungen und Ereignisse, die öffent-
lich zugänglich und von allgemeinem Informationsin-
teresse sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fern-
sehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu. Dieses
Recht schließt die Befugnis zum Zugang, zur kurzzei-

tigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren
Auswertung zu einem einzigen Beitrag und zur Weiter-
gabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 111)

ein.

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbe-
sondere solche des Urheberrechts und des Persönlich-
keitsschutzes bleiben unberührt.

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsge-
meinschaften sowie deren Einrichtungen mit entspre-
chender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine An-
wendung.

(4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf
eine dem Anlass entsprechende nachrichtenmäßige
Kurzberichterstattung beschränkt. Die zulässige Dauer
bemisst sich nach der Länge der Zeit, die notwendig ist,
um den nachrichtenmäßigen Informationsgehalt der
Veranstaltung oder des Ereignisses zu vermitteln. Bei
kurzfristig und regelmäßig wiederkehrenden Veranstal-
tungen vergleichbarer Art beträgt die Obergrenze der
Dauer in der Regel eineinhalb Minuten. Werden Kurzbe-
richte über Veranstaltungen vergleichbarer Art zusam-
mengefasst, muss auch in dieser Zusammenfassung
der nachrichtenmäßige Charakter gewahrt bleiben.

(5) Das Recht auf Kurzberichterstattung muss so
ausgeübt werden, dass vermeidbare Störungen der
Veranstaltung oder des Ereignisses unterbleiben. Der
Veranstalter kann die Übertragung oder die Aufzeich-
nung einschränken oder ausschließen, wenn anzuneh-
men ist, dass sonst die Durchführung der Veranstal-
tung in Frage gestellt oder das sittliche Empfinden der
Veranstaltungsteilnehmer gröblich verletzt würden.
Das Recht auf Kurzberichterstattung ist ausgeschlos-
sen, wenn Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung entgegenstehen und diese das öffentliche Interes-
se an der Information überwiegen. Unberührt bleibt im
Übrigen das Recht des Veranstalters, die Übertragung
oder die Aufzeichnung der Veranstaltung insgesamt
auszuschließen.

(6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzbericht-
erstattung kann der Veranstalter das allgemein vorge-
sehene Eintrittsgeld verlangen; im Übrigen ist ihm Er-
satz seiner notwendigen Aufwendungen zu leisten, die
durch die Ausübung des Rechts entstehen.

(7) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichter-
stattung über berufsmäßig durchgeführte Veranstal-
tungen kann der Veranstalter ein dem Charakter der
Kurzberichterstattung entsprechendes billiges Ent-
gelt verlangen. Wird über die Höhe des Entgelts keine
Einigkeit erzielt, soll ein schiedsrichterliches Verfah-
ren nach §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung verein-
bart werden. Das Fehlen einer Vereinbarung über die
Höhe des Entgelts oder über die Durchführung eines
schiedsrichterlichen Verfahrens steht der Ausübung
des Rechts auf Kurzberichterstattung nicht entgegen;
dasselbe gilt für einen bereits anhängigen Rechtsstreit
über die Höhe des Entgelts.

(8) Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstat-
tung setzt eine Anmeldung des Fernsehveranstalters
bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung
beim Veranstalter voraus. Dieser hat spätestens fünf
Tage vor dem Beginn der Veranstaltung den anmelden-

1) Mit dem Fünften Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge wurde in § 7 ZDF-StV ein neuer Absatz 7 eingefügt,
so dass § 7 ZDF-StV nunmehr aus insgesamt 12 Absätzen besteht.
Die ursprüngliche Verweisung erstreckt sich auf sämtliche nachfol-
gende Absätze, entsprechend der Erweiterung nunmehr auf die Ab-
sätze 2 bis 12.
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den Fernsehveranstaltern mitzuteilen, ob genügend
räumliche und technische Möglichkeiten für eine
Übertragung oder Aufzeichnung bestehen. Bei kurz-
fristigen Veranstaltungen und bei Ereignissen haben
die Anmeldungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu
erfolgen.

(9) Reichen die räumlichen und technischen Gege-
benheiten für eine Berücksichtigung aller Anmeldun-
gen nicht aus, haben zunächst die Fernsehveranstalter
Vorrang, die vertragliche Vereinbarungen mit dem Ver-
anstalter oder dem Träger des Ereignisses geschlossen
haben. Darüber hinaus steht dem Veranstalter oder
dem Träger des Ereignisses ein Auswahlrecht zu. Da-
bei sind zunächst solche Fernsehveranstalter zu be-
rücksichtigen, die eine umfassende Versorgung des
Landes sicherstellen, in dem die Veranstaltung oder
das Ereignis stattfindet.

(10) Fernsehveranstalter, die die Kurzberichterstat-
tung wahrnehmen, sind verpflichtet, das Signal und
die Aufzeichnung unmittelbar denjenigen Fernsehver-
anstaltern gegen Ersatz der angemessenen Aufwen-
dungen zur Verfügung zu stellen, die nicht zugelassen
werden konnten.

(11) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines
Ereignisses eine vertragliche Vereinbarung mit einem
Fernsehveranstalter über eine Berichterstattung, hat
er dafür Sorge zu tragen, dass mindestens ein anderer
Fernsehveranstalter eine Kurzberichterstattung wahr-
nehmen kann.

(12) Die für die Kurzberichterstattung nicht ver-
wendeten Teile sind spätestens drei Monate nach Been-
digung der Veranstaltung oder des Ereignisses zu ver-
nichten; die Vernichtung ist dem betreffenden Veran-
stalter oder Träger des Ereignisses schriftlich mitzu-
teilen. Die Frist wird durch die Ausübung berechtigter
Interessen Dritter unterbrochen.

§ 8
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie

1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches versto-
ßen,

2. den Krieg verherrlichen, 

3. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugend-
liche sittlich schwer zu gefährden, 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen
oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren,
in einer die Menschenwürde verletzenden Weise
darstellen und ein tatsächliches Geschehen wieder-
geben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes In-
teresse gerade an dieser Form der Berichterstattung
vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich,

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verletzen.

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche,
geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugend-
lichen zu beeinträchtigen, dürfen nicht verbreitet wer-
den, es sei denn, der Veranstalter trifft aufgrund der
Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge, dass Kinder
oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen die Sen-
dungen üblicherweise nicht wahrnehmen; der Veran-
stalter darf dies bei Sendungen zwischen 23.00 Uhr
und 6.00 Uhr annehmen. Bei Filmen, die nach dem Ge-

setz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit un-
ter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl
der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung 
zu tragen. Filme, die nach dem Gesetz zum Schutze 
der Jugend in der Öffentlichkeit für Jugendliche unter
16 Jahren nicht freigegeben sind, dürfen nur zwischen
22.00 Uhr und 6.00 Uhr und Filme, die für Jugendliche
unter 18 Jahren nicht freigegeben sind, nur zwischen
23.00 Uhr und 6.00 Uhr verbreitet werden.

(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen mit
Schriften inhaltsgleich sind, die in die Liste nach § 1
des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften und Medieninhalte aufgenommen sind, sind
unzulässig. Auf Antrag des Intendanten können die zu-
ständigen Organe des ZDF eine Ausstrahlung abwei-
chend von Satz 1 zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr ge-
statten, wenn die mögliche sittliche Gefährdung von
Kindern oder Jugendlichen unter Berücksichtigung
aller Umstände nicht als schwer angesehen werden
kann. Im Falle der Ablehnung einer Ausnahme von
Satz 1 kann ein erneuter Ausnahmeantrag gestellt
werden, wenn durch Bearbeitung solche Teile verän-
dert worden sind, die die Indizierung offenkundig ver-
anlasst haben.

(4) Sendungen, die nach den vorstehenden Bestim-
mungen nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr verbrei-
tet werden dürfen, müssen durch akustische Zeichen
angekündigt oder durch optische Mittel während der
gesamten Sendung kenntlich gemacht werden.

(5) Für Sendungen, die nach den Absätzen 2 oder 3
Sendezeitbeschränkungen unterliegen, dürfen Pro-
grammankündigungen mit Bewegtbildern nur zu die-
sen Zeiten ausgestrahlt werden.

(6) Das ZDF kann jeweils in Richtlinien oder für den
Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgrenzen nach Ab-
satz 2 Satz 3 gestatten und von den Bewertungen nach
Absatz 2 Satz 3 abweichen; dies gilt im Falle von Ab-
satz 2 Satz 3 vor allem für Filme, deren Bewertung län-
ger als 15 Jahre zurückliegt. Es kann in Richtlinien
oder für den Einzelfall auch für Filme, auf die das Ge-
setz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit kei-
ne Anwendung findet oder die nach diesem Gesetz für
Jugendliche unter 16 Jahren freigegeben sind, zeitliche
Beschränkungen vorsehen, um den Besonderheiten der
Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem bei
Fernsehserien, gerecht zu werden.

§ 8a

Jugendschutzbeauftragter

Das ZDF beruft einen Beauftragten für den Jugend-
schutz. Der Beauftragte für den Jugendschutz muss die
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkun-
de besitzen. Er ist bei Anwendung seiner Fachkunde
auf dem Gebiet des Jugendschutzes weisungsfrei. Er
hat die Aufgabe, den Intendanten oder die sonstigen
Programmverantwortlichen in allen Fragen des Ju-
gendschutzes zu beraten. Er ist insbesondere bei Fra-
gen des Programmeinkaufs, der Programmherstel-
lung, der Programmplanung und Programmgestaltung
angemessen zu beteiligen. Der Beauftragte für den Ju-
gendschutz tritt mit dem Beauftragten für den Jugend-
schutz der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und der Veranstalter bundes-
weit zugelassener Fernsehprogramme in einen regel-
mäßigen gemeinsamen Erfahrungsaustausch ein.
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§ 9
Gegendarstellung

(1) Das ZDF ist verpflichtet, durch Fernsehen die
Gegendarstellung der Person oder Stelle zu verbreiten,
die durch eine vom ZDF in einer Sendung verbreitete
Tatsachenbehauptung betroffen ist. 

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstel-
lung besteht nicht, wenn

1. der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der
Verbreitung hat oder 

2. die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht ange-
messen ist, insbesondere den Umfang des beanstan-
deten Teils der Sendung wesentlich überschreitet. 

(3) Die Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche
Angaben beschränken und darf keinen strafbaren In-
halt haben. Sie bedarf der Schriftform und muss von
dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter
unterzeichnet sein. Der Betroffene oder sein Vertreter
kann die Verbreitung nur verlangen, wenn die Gegen-
darstellung unverzüglich, spätestens innerhalb von
zwei Monaten, dem ZDF zugeht. Die Gegendarstellung
muss die beanstandete Sendung und Tatsachenbe-
hauptung bezeichnen.

(4) Die Gegendarstellung muss unverzüglich inner-
halb des gleichen Programms und der gleichen Pro-
grammsparte wie die beanstandete Tatsachenbehaup-
tung sowie zur gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht
möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die
der Zeit der beanstandeten Sendung gleichwertig ist.
Die Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen und Weg-
lassungen. Eine Erwiderung auf die verbreitete Gegen-
darstellung muss sich auf tatsächliche Angaben be-
schränken.

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt
unentgeltlich. Dies gilt nicht, wenn sich die Gegendar-
stellung gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die
in einer Werbesendung verbreitet worden ist.

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der or-
dentliche Rechtsweg gegeben. Auf Antrag des Betrof-
fenen kann das Gericht anordnen, dass das ZDF in der
Form des Absatzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet.
Auf das Verfahren sind die Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung über das Verfahren auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine
Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft
gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Hauptsache fin-
det nicht statt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheits-
getreue Berichte über öffentliche Sitzungen des Euro-
päischen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des
Bundes, der Länder und der Vertretungen der Gemein-
den und Gemeindeverbände, der Gerichte sowie für
Sendungen nach den §§ 10 und 11 dieses Staatsver-
trags. Zu einer Gegendarstellung kann eine Gegendar-
stellung nicht verlangt werden.

§ 10
Verlautbarungsrecht

Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist
in Katastrophenfällen oder bei anderen vergleichba-
ren erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung unverzüglich angemessene Sendezeit für
amtliche Verlautbarungen unentgeltlich einzuräumen.

§ 11
Anspruch auf Sendezeit

(1) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den
Wahlen zum Deutschen Bundestag angemessene Sen-
dezeit einzuräumen, wenn mindestens eine Landes-
liste für sie zugelassen wurde. Ferner haben Parteien
und sonstige politische Vereinigungen während ihrer
Beteiligung an den Wahlen der Abgeordneten aus der
Bundesrepublik Deutschland für das Europäische
Parlament Anspruch auf angemessene Sendezeit,
wenn mindestens ein Wahlvorschlag für sie zugelassen
wurde.

(2) Der Intendant lehnt die Ausstrahlung ab, wenn
es sich inhaltlich nicht um Wahlwerbung handelt oder
der Inhalt offenkundig und schwerwiegend gegen die
allgemeinen Gesetze verstößt.

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen
Kirche und den Jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch
angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottes-
dienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie
sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fra-
gen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren.
Andere über das gesamte Bundesgebiet verbreitete
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts kön-
nen angemessen berücksichtigt werden.

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der
Kirchen, der verschiedenen religiösen und weltan-
schaulichen Richtungen und den Vertretern der Orga-
nisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Gele-
genheit zur Aussprache gegeben wird, so ist ihnen die
Möglichkeit der Rede und Gegenrede unter jeweils
gleichen Bedingungen zu gewähren.

§ 12
Verantwortung

(1) Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder
zugelassen hat, trägt für dessen Inhalt und Gestaltung
nach Maßgabe der Vorschriften des Grundgesetzes, der
allgemeinen Gesetze und der besonderen Vorschriften
dieses Staatsvertrags die Verantwortung. Verantwort-
lich ist auch, wer es unterlassen hat, in seinem Auf-
gabenkreis pflichtgemäß tätig zu werden.

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach
§§ 10 und 11 dieses Staatsvertrags ist derjenige verant-
wortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden ist.

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen, insbe-
sondere des Verfassers, Herstellers oder Gestalters
eines Beitrages, bleibt unberührt.

§ 13
Auskunftspflicht

Die Anstalt hat auf Verlangen Namen und Dienst-
anschrift des Intendanten oder der sonstigen für Sen-
dungen Verantwortlichen mitzuteilen.

§ 14
Beweissicherung

(1) Von allen Fernsehsendungen, die das ZDF ver-
breitet, sind vollständige Ton- und Bildaufzeichnun-
gen herzustellen und aufzubewahren. Bei der Sendung
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einer Aufzeichnung oder eines Films kann abweichend
von Satz 1 die Aufzeichnung oder der Film aufbewahrt
werden. Die Aufbewahrungsfrist beträgt drei Monate.
Wird innerhalb dieser Frist eine Sendung beanstandet,
so ist die Aufzeichnung oder der Film aufzubewahren,
bis die Beanstandung durch rechtskräftige gericht-
liche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder
auf andere Weise erledigt ist.

(2) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rech-
ten betroffen zu sein, kann von dem ZDF Einsicht in die
Aufzeichnungen nach Absatz 1 verlangen und hiervon
auf eigene Kosten vom ZDF Mehrfertigungen herstel-
len lassen.

(3) Soweit das ZDF Fernsehtext veranstaltet, stellt
es in geeigneter Weise sicher, dass berechtigten Interes-
sen Dritter auf Beweissicherung angemessen Rech-
nung getragen wird.

§ 15
Eingaben, Beschwerden

(1) Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und
Anregungen zum Programm an das ZDF zu wenden.

(2) Das ZDF stellt sicher, dass Programmbeschwer-
den, in denen die Verletzung von Programmgrundsät-
zen behauptet wird, innerhalb angemessener Frist
schriftlich beschieden werden. Das Nähere regelt die
Satzung.

III. Abschnitt
Datenschutz

§ 16
Geltung von Datenschutzvorschriften

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist,
sind für den Datenschutz beim ZDF die jeweils gelten-
den Vorschriften des Landesgesetzes zum Schutze des
Bürgers bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten des Landes Rheinland-Pfalz anzuwenden.

§ 17

Datenverarbeitung für
journalistisch-redaktionelle Zwecke

(1) Soweit personenbezogene Daten durch das ZDF
ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionel-
len Zwecken verarbeitet werden, gelten nur die für das
Datengeheimnis und für die Datensicherung maßgeb-
lichen Vorschriften des Landesgesetzes zum Schutze
des Bürgers bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten des Landes Rheinland-Pfalz in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwen-
dung personenbezogener Daten zur Verbreitung von
Gegendarstellungen des Betroffenen oder zu Ver-
pflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urteilen
über die Unterlassung der Verbreitung oder über den
Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegen-
darstellungen, Unterlassungserklärungen oder Wider-
rufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort
für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten

selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemein-
sam mit diesen zu übermitteln.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in
seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann der
Betroffene Auskunft über die der Berichterstattung zu
Grunde liegenden zu seiner Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der
schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert
werden, soweit

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorberei-
tung, Herstellung oder Verbreitung von Rundfunk-
sendungen berufsmäßig journalistisch mitwirken
oder mitgewirkt haben, geschlossen werden kann,

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder
des Gewährträgers von Beiträgen, Unterlagen und
Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlos-
sen werden kann,

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst
erlangten Daten die journalistische Aufgabe des
ZDF durch Ausforschung des Informationsbestan-
des beeinträchtigt würde.

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Da-
ten oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung
von angemessenem Umfang verlangen.

§ 18
Datenschutzbeauftragter

(1) Das ZDF bestellt einen Beauftragten für den Da-
tenschutz, der an die Stelle des Landesbeauftragten
für den Datenschutz tritt. Die Bestellung erfolgt auf
Vorschlag des Intendanten durch den Verwaltungsrat
für die Dauer von vier Jahren. Eine Wiederbestellung
ist zulässig. Das Amt des Beauftragten für den Daten-
schutz kann neben anderen Aufgaben innerhalb des
ZDF wahrgenommen werden.

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz ist in Aus-
übung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht des Ver-
waltungsrates.

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz überwacht
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses
Staatsvertrags, des Landesgesetzes zum Schutze des
Bürgers bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten des Landes Rheinland-Pfalz und anderer Vor-
schriften über den Datenschutz bei der gesamten
Tätigkeit des ZDF. Dem Beauftragten für den Daten-
schutz ist dabei

1. insbesondere Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in
alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten stehen, namentlich in die gespeicherten
Daten und die Datenverarbeitungsprogramme, 

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewäh-
ren. 

Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften können ei-
nem Auskunfts- oder Einsichtsverlangen nicht ent-
gegengehalten werden.

(4) Über das Ergebnis der Überwachung unterrich-
tet der Beauftragte für den Datenschutz den Intendan-
ten. Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des
Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von fest-
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gestellten Mängeln bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, verbinden. Absatz 5 bleibt unberührt.

(5) Stellt der Beauftragte für den Datenschutz Ver-
stöße gegen Vorschriften über den Datenschutz oder
sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten fest, so beanstandet er dies gegenüber dem
Intendanten und fordert ihn zur Stellungnahme inner-
halb einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unter-
richtet er den Verwaltungsrat. Von einer Beanstandung
kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche
Mängel handelt oder wenn ihre unverzügliche Behe-
bung sichergestellt ist.

(6) Die vom Intendanten nach Absatz 5 Satz 1 abzu-
gebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstan-
dung des Beauftragten für den Datenschutz getroffen
worden sind. Der Intendant leitet dem Verwaltungsrat
gleichzeitig eine Abschrift der Stellungnahme gegen-
über dem Beauftragten für den Datenschutz zu.

(7) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet
dem Verwaltungsrat alle 2 Jahre, erstmals zum 1. Ok-
tober 1992, einen Bericht über seine Tätigkeit, der auch
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz für
Rheinland-Pfalz zu übersenden ist. Weitere Berichte
im Einzelfall erstattet der Beauftragte für den Daten-
schutz auf Anforderung des Verwaltungsrats.

(8) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an
den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden,
wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten durch das ZDF in seinen
schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

IV. Abschnitt
Organisation, Finanzierung, Haushalt

§ 19
Organe

Die Organe des ZDF sind 

1. der Fernsehrat, 

2. der Verwaltungsrat, 

3. der Intendant. 

§ 20
Aufgaben des Fernsehrates

(1) Der Fernsehrat hat die Aufgabe, für die Sendun-
gen des ZDF Richtlinien aufzustellen und den Inten-
danten in Programmfragen zu beraten. Er überwacht
die Einhaltung der Richtlinien und der in den §§ 5, 6, 8
bis 11 und 15 dieses Staatsvertrags aufgestellten Grund-
sätze.

(2) Der Fernsehrat beschließt über den vom Ver-
waltungsrat vorzulegenden Entwurf der Satzung; das
gleiche gilt für Satzungsänderungen. Sofern der Fern-
sehrat Satzungsänderungen beabsichtigt, ist der Ver-
waltungsrat vorher zu hören. 

(3) Der Fernsehrat genehmigt den Haushaltsplan.
Das gleiche gilt für den Jahresabschluss und die Ent-
lastung des Intendanten auf Vorschlag des Verwal-

tungsrates. Die Beteiligung an Programmvorhaben
nach § 19 Rundfunkstaatsvertrag bedarf der Zustim-
mung des Fernsehrates.

§ 21
Zusammensetzung des Fernsehrates

(1) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig
Mitgliedern, nämlich 

a) je einem Vertreter der vertragsschließenden Län-
der, der von der zuständigen Landesregierung ent-
sandt wird,

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundes-
regierung entsandt werden,

c) zwölf Vertretern der Parteien entsprechend ihrem
Stärkeverhältnis im Bundestag, die von ihrem Par-
teivorstand entsandt werden, 

d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland
entsandten Vertretern,

e) zwei von der Katholischen Kirche entsandten Ver-
tretern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland
entsandten Vertreter,

g) je einem Vertreter des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, der Deutschen Angestellten-Gewerk-
schaft und des Deutschen Beamtenbundes,

h) zwei Vertretern der Bundesvereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände, einem Vertreter des Deut-
schen Industrie- und Handelstages, einem Vertreter
des Zentralausschusses der Deutschen Landwirt-
schaft und einem Vertreter des Zentralverbandes
des Deutschen Handwerks,

i) zwei Vertretern des Bundesverbandes Deutscher
Zeitungsverleger,

j) je einem Vertreter des Deutschen Journalistenver-
bandes e.V. und der Industriegewerkschaft Medien,
Druck und Papier, Publizistik und Kunst, 

k) vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände,
und zwar je einem des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in Deutschland, des Deut-
schen Caritasverbandes e. V., des Deutschen Roten
Kreuzes und des Hauptausschusses der Deutschen
Arbeiterwohlfahrt e.V., 

l) je einem Vertreter des Deutschen Städtetages, des
deutschen Städte- und Gemeindebundes und des
Deutschen Landkreistages,

m) einem Vertreter des Deutschen Sportbundes, 

n) einem Vertreter der Europaunion Deutschland e.V., 

o) je einem Vertreter des Bundes für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland e.V. und des Naturschutz-
bundes Deutschland,

p) einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen,

q) einem Vertreter der Vereinigung der Opfer des Sta-
linismus, 

r) 16 Vertretern aus den Bereichen des Erziehungs-
und Bildungswesens, der Wissenschaft, der Kunst,
der Kultur, der Filmwirtschaft, der Freien Berufe,
der Familienarbeit, des Kinderschutzes, der Ju-
gendarbeit, des Verbraucherschutzes und des Tier-
schutzes.
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(2) Mitglieder des Personalrats nehmen an den Sit-
zungen des Fernsehrates teil und können zu Fragen, die
nicht den Programmbereich betreffen, gehört werden.

(3) Die unter Absatz 1 Buchst. g) bis q) aufgeführten
Vertreter werden auf Vorschlag der dort bezeichneten
Verbände und Organisationen durch die Ministerprä-
sidenten berufen. Die Verbände und Organisationen
haben in ihre Vorschläge die dreifache Zahl der auf sie
entfallenden Vertreter aufzunehmen. Der Vorsitzende
der Ministerpräsidentenkonferenz bestimmt, bis zu wel-
chem Zeitpunkt die Vorschlagsliste einzureichen ist.

(4) Die unter Absatz 1 Buchst. r) aufgeführten Ver-
treter werden von den Ministerpräsidenten aus den
Angehörigen der dort aufgeführten Bereiche berufen.

(5) Bei den Entscheidungen nach Absatz 3 sollen
Frauen angemessen berücksichtigt werden. Soweit
dem Fernsehrat mindestens zwei Vertreter einer Orga-
nisation oder eines Verbandes angehören, soll jeweils
auch eine Frau in den Fernsehrat berufen werden.
Sätze 1 und 2 gelten für die Entsendung von Vertretern
nach Absatz 1 Buchst. b) und c) entsprechend.

(6) Die Ministerpräsidenten werden sich bemühen,
die Berufungen nach Absatz 3 und 4 möglichst ein-
mütig vorzunehmen.

(7) Die Berufenen haben dem Vorsitzenden der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz binnen 14 Tagen nach Zu-
gang der Mitteilung über die Berufung zu erklären, ob
sie die Berufung annehmen. Die Amtszeit der Mitglie-
der des Fernsehrates beginnt mit dessen erstem Zu-
sammentritt.

(8) Solange und soweit von dem Entsendungs- und
Vorschlagsrecht kein Gebrauch gemacht wird, verrin-
gert sich die Zahl der Mitglieder entsprechend. Die
unter Absatz 1 Buchst. c) bis r) aufgeführten Vertreter
dürfen nicht Mitglieder einer Landesregierung oder
der Bundesregierung sein.

(9) Die Mitglieder des Fernsehrates sind an Weisun-
gen nicht gebunden. Sie dürfen weder für die Anstalt
noch für eine andere Rundfunkanstalt oder einen Zu-
sammenschluss von Rundfunkanstalten, eine Landes-
medienanstalt oder einen privaten Veranstalter gegen
Entgelt tätig sein. Dies gilt nicht für eine gelegentliche
Tätigkeit, die die Unabhängigkeit des Mitglieds nicht
berührt. Die Mitglieder des Fernsehrates dürfen keine
wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die
geeignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mit-
glieder des Fernsehrates zu gefährden. Tritt eine Inter-
essenkollision ein, so scheidet das Mitglied aus dem
Fernsehrat aus. Im Zweifel stellt der Fernsehrat fest,
ob eine Interessenkollision vorliegt.

(10) Die Amtszeit der Mitglieder des Fernsehrates
beträgt vier Jahre. Die unter Absatz 1 Buchst. a) bis f)
genannten Mitglieder können von den entsendungs-
berechtigten Stellen abberufen werden. Scheidet ein
Mitglied aus, so ist nach den für die Berufung des aus-
geschiedenen Mitglieds geltenden Vorschriften ein
Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu berufen.

§ 22
Verfahren des Fernsehrates

(1) Der Fernsehrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst
seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-

benen Stimmen, soweit nicht dieser Staatsvertrag an-
deres bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden mit Ausnahme der Be-
schlüsse nach § 20 Abs. 2.

(2) Der Fernsehrat wählt aus seiner Mitte den Vor-
sitzenden und dessen Stellvertreter in geheimer Wahl.
Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch die Bil-
dung von Ausschüssen vorgesehen werden kann.

(3) Der Fernsehrat tritt mindestens alle drei Monate
zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Auf Antrag
von einem Fünftel seiner Mitglieder oder des Inten-
danten muss er zu einer außerordentlichen Sitzung zu-
sammentreten. Die Einladungen ergehen durch den
Vorsitzenden.

(4) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Fern-
sehrates teil. Ihm soll von dem Termin einer Sitzung
rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. Er ist auf seinen
Wunsch zu hören.

§ 23
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über den Dienst-
vertrag mit dem Intendanten. Der Vorsitzende des Ver-
waltungsrates vertritt das ZDF beim Abschluss des
Dienstvertrages und zum Abschluss sonstiger Rechts-
geschäfte mit dem Intendanten sowie bei Rechtsstrei-
tigkeiten zwischen dem ZDF und dem Intendanten.

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des
Intendanten.

(3) Der Verwaltungsrat legt dem Fernsehrat den
Entwurf der Satzung des ZDF vor. Er hat das Recht,
Änderungen der Satzung vorzuschlagen.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über den vom In-
tendanten entworfenen Haushaltsplan, der dem Fern-
sehrat gemäß § 20 zur Genehmigung zuzuleiten ist. Das
gleiche gilt für den Jahresabschluss.

§ 24
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus vierzehn Mit-
gliedern, nämlich 

a) fünf Vertretern der Länder, darunter einem Vertre-
ter des Sitzlandes des ZDF, die von den Minister-
präsidenten gemeinsam berufen werden; die Minis-
terpräsidenten werden sich bemühen, die Berufun-
gen einmütig vorzunehmen, 

b) acht weiteren Mitgliedern, die vom Fernsehrat mit
einer Mehrheit von drei Fünfteln seiner gesetz-
lichen Mitglieder gewählt werden; diese dürfen
weder einer Regierung noch einer gesetzgebenden
Körperschaft angehören; wählbar sind auch die
Mitglieder des Fernsehrates, 

c) einem Vertreter des Bundes, der von der Bundes-
regierung berufen wird. 

(2) Mitglieder des Fernsehrates scheiden mit ihrer
Berufung oder der Annahme ihrer Wahl in den Verwal-
tungsrat aus dem Fernsehrat aus.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre.
§ 21 Abs. 10 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
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(4) Solange und soweit von dem Recht der Entsen-
dung kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die
Zahl der Mitglieder entsprechend.

(5) § 21 Abs. 9 gilt für die Mitglieder des Verwal-
tungsrates entsprechend.

§ 25
Verfahren des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat wählt in geheimer Wahl aus
seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter mit der Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen
Mitglieder. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte seiner gesetzlichen Mitglieder an-
wesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse ge-
mäß § 23 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4, § 26 Abs. 3 und § 27
Abs. 2 bedürfen der Mehrheit von drei Fünfteln der
Stimmen der gesetzlichen Mitglieder.

(3) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein.
Auf Antrag von drei Mitgliedern muss er ihn einberufen.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können an
den Sitzungen des Fernsehrates teilnehmen. Sie haben
das Recht, sich zu den Punkten der Tagesordnung zu
äußern.

§ 26
Wahl und Amtszeit des Intendanten

(1) Der Intendant wird vom Fernsehrat auf die Dau-
er von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt. Für die
Wahl sind mindestens drei Fünftel der Stimmen der ge-
setzlichen Mitglieder erforderlich. Wiederwahl ist zu-
lässig.

(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrneh-
men, wer

a) seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat,

b) unbeschränkt geschäftsfähig ist,

c) unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann,

d) die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu beklei-
den und die Rechte aus öffentlichen Wahlen zu er-
langen sowie

e) Grundrechte nicht verwirkt hat.

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit
Zustimmung des Fernsehrates entlassen; der Be-
schluss des Fernsehrates bedarf der Mehrheit von drei
Fünfteln der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Der
Intendant ist vor der Beschlussfassung zu hören. Mit
der Entlassung scheidet der Intendant aus seiner Stel-
lung aus; die Bezüge sind ihm für die Dauer der Wahl-
zeit weiterzugewähren.

§ 27
Der Intendant

(1) Der Intendant vertritt das ZDF gerichtlich und
außergerichtlich. Er ist für die gesamten Geschäfte des
ZDF einschließlich der Gestaltung der Programme
verantwortlich.

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem
Verwaltungsrat 

a) den Programmdirektor, 

b) den Chefredakteur, 

c) den Verwaltungsdirektor 

und aus deren Mitte einen Vertreter für den Fall seiner
Abwesenheit.

§ 28
Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte

des Intendanten

Der Intendant bedarf der Zustimmung des Verwal-
tungsrates zu folgenden Rechtsgeschäften:

1. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund-
stücken, 

2. Erwerb und Veräußerung von Unternehmungen und
Beteiligungen an ihnen, 

3. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von
Krediten, 

4. Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer
Bürgschaft oder einer Garantie, 

5. Abschluss von Tarifverträgen, 

6. Abschluss von Anstellungsverträgen mit leitenden
Angestellten nach näherer Bestimmung der Sat-
zung mit Ausnahme der Bestimmung derjenigen lei-
tenden Angestellten, die ausschließlich mit künst-
lerischen Aufgaben betraut sind, 

7. Übernahme einer sonstigen Verpflichtung im Wert
von mehr als 250 000,– Euro1) außer bei Verträgen
über Herstellung oder Lieferung von Programm-
teilen. 

§ 29
Finanzierung

Das ZDF deckt seine Ausgaben durch Erträge aus
der Fernsehgebühr nach Maßgabe des Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrags, durch Erträge aus der Wer-
bung und sonstige Erträge. 

§ 30
Haushaltswirtschaft

(1) Das ZDF ist in seiner Haushaltswirtschaft
selbstständig, soweit dieser Staatsvertrag nichts an-
deres bestimmt oder zulässt.

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach der
Finanzordnung, die der Verwaltungsrat erlässt. Der
Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit
und der Wirtschaftlichkeit aufzustellen.

(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unter-
liegt der Prüfung durch den Rechnungshof des Sitz-
landes. Die Prüfungsberichte sind dem Intendanten,
dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, dem Vorsit-
zenden des Fernsehrates und den Landesregierungen
zuzuleiten.

1) Gemäß Art. 9 Nr. 2 des Fünften Staatsvertrags zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl
S. 887) wird bis 31. Dezember 2001 der Betrag „250 000 Euro“ durch
den Betrag „500 000 Deutsche Mark“ ersetzt.
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§ 31
Rechtsaufsicht

(1) Die Landesregierungen wachen über die ord-
nungsgemäße Durchführung der Bestimmungen des
Staatsvertrags, des Rundfunkstaatsvertrags und über
die Beachtung der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie
üben diese Befugnis durch eine Landesregierung in
zweijährigem Wechsel aus; der Wechsel richtet sich
nach der alphabetischen Reihenfolge der Länder. Die
rechtsaufsichtsführende Landesregierung ist jeweils
zugleich zuständige Behörde nach § 9 Abs. 1 Satz 1
Rundfunkstaatsvertrag.

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst zuläs-
sig, wenn die zuständigen Organe des ZDF die ihnen
obliegenden Pflichten in angemessener Frist nicht
oder nicht hinreichend erfüllen. Die rechtsaufsichts-
führende Landesregierung ist berechtigt, dem ZDF im
Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahrnehmung
seiner Pflichten zu setzen.

§ 32
Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens

Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des ZDF
ist unzulässig. 

V. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 33
Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit.
Er kann von jedem der vertragsschließenden Länder
zum Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann
erstmals zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Wird der
Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt,
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem
zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündi-
gung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kün-
digung eines Landes lässt das Vertragsverhältnis der
übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch kann
jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer
Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündigungs-
erklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

(2) Wird der Rundfunkstaatsvertrag nach seinem
§ 54 Abs. 1 gekündigt, gelten die auf das ZDF anwend-
baren Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrags für
das ZDF fort, mit Ausnahme des § 15 Abs. 1 und 2. 
Im Falle einer Kündigung einzelner Vorschriften des
Rundfunkstaatsvertrags nach seinem § 54 Abs. 5 fin-
den die gekündigten Vorschriften auf das ZDF keine
Anwendung.

Protokollerklärungen

Protokollerklärungen des Staatsvertrags über den
Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. August
1991:

• Protokollerklärung aller Länder zu § 5 ZDF-Staats-
vertrag:

Die Länder verstehen den Programmauftrag des ZDF,
die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutsch-
land zu fördern, in der Weise, dass die Anstalt auch
das Geschehen und die kulturelle Vielfalt der neuen
Länder in den Programmen darstellt.

Die neuen Länder erwarten insbesondere, dass vom
ZDF Personal aus den neuen Ländern in allen Be-
reichen der Anstalt und auf allen Ebenen eingesetzt
wird und dass Themen, Geschehen, Persönlichkei-
ten, Gedanken, Sprache und Schauplätze der neuen
Länder in den Programmen hinreichendes Gewicht
erhalten.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 21 ZDF-
Staatsvertrag:

Die Länder gehen davon aus, dass die vorschlags-
und entsendungsberechtigten Verbände und Orga-
nisationen bei ihren Vorschlägen und der Entsen-
dung von Vertretern Mitglieder aus den neuen Län-
dern angemessen berücksichtigen.

• Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Ham-
burg zu § 21 Abs. 1 und § 24 Abs. 1 ZDF-Staats-
vertrag:

Nach Meinung Hamburgs steht die Mitgliedschaft
von Vertretern des Bundes im Fernsehrat und im
Verwaltungsrat des ZDF nicht in Einklang mit der
verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung für
Rundfunk in Deutschland. Danach sind allein die
Länder für den Rundfunk in Deutschland zustän-
dig. Durch eine Vertretung in diesen Aufsichts- und
Entscheidungsgremien des ZDF erhält der Bund ei-
nen von der Verfassung nicht vorgesehen Einfluss.
Diese Ungereimtheit hätte aus der Sicht Hamburgs
im Zuge der Bereinigung der Rundfunkstrukturen
im vereinten Deutschland durch die novellierten
Rundfunkstaatsverträge mit berücksichtigt werden
müssen. Hamburg sieht sich durch den Einigungs-
druck insgesamt vor dem Hintergrund der Vielzahl
regelungsbedürftiger Fragen gehindert, diesen
Punkt zum Anlass einer Verweigerung des Ab-
schlusses zu machen, behält sich seine verfassungs-
mäßigen Rechte jedoch ausdrücklich vor.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 24 Abs. 1 ZDF-
Staatsvertrag:

Die Ministerpräsidenten werden sicherstellen, dass
die neuen Länder einschließlich Berlin in der Grup-
pe der Länder vertreten sind.
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Auf Grund des Art. 8 Abs. 4 des Fünften Staatsver-
trags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge (Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom
6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887, BayRS 2251–6–S)
wird nachstehend der Wortlaut des Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrags in der Fassung des Art. 4 des Staats-
vertrags über den Rundfunk im vereinten Deutschland
vom 18. Dezember 1991 (GVBl S. 451, BayRS 2251–6–S)
in der vom 1. Januar 2001 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
durch

1. Art. 4 des Dritten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 26. August bis 11. September 1996 (GVBl
S. 480),

2. Art. 5 des Vierten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 16. Juli bis 31. August 1999 (GVBl 2000
S. 116) und

3. Art. 5 des Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887).

München, den 27. Juli 2001

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Erwin  H u b e r ,  Staatsminister

2251-14-S

Bekanntmachung
der Neufassung des

Rundfunkgebührenstaatsvertrags 

Vom 27. Juli 2001



Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Rundfunkempfangsgeräte, Rundfunkteilnehmer
§ 2 Rundfunkgebühr
§ 3 Anzeigepflicht
§ 4 Beginn und Ende der Gebührenpflicht, Zahlungswei-

se, Auskunftsrecht
§ 5 Zweitgeräte, gebührenbefreite Geräte
§ 5 a Rundfunkwiedergabe aus dem Internet
§ 6 Gebührenbefreiung
§ 7 Gebührengläubiger, Schickschuld, Erstattung, Voll-

streckung
§ 8 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag,

Datenübermittlung
§ 9 Ordnungswidrigkeiten
§ 10 Vertragsdauer, Kündigung 

§ 1
Rundfunkempfangsgeräte, Rundfunkteilnehmer

(1) Rundfunkempfangsgeräte im Sinne dieses
Staatsvertrags sind technische Einrichtungen, die zur
drahtlosen oder drahtgebundenen, nicht zeitversetz-
ten Hör- oder Sichtbarmachung oder Aufzeichnung
von Rundfunkdarbietungen (Hörfunk und Fernsehen)
geeignet sind. Rundfunkempfangsgeräte sind auch
Lautsprecher, Bildwiedergabegeräte und ähnliche
technische Einrichtungen als gesonderte Hör- oder
Sehstellen. Mehrere Geräte gelten dann als ein einziges
Rundfunkempfangsgerät, wenn sie zur Verbesserung
oder Verstärkung des Empfangs einander zugeordnet
sind und damit eine einheitliche Hör- oder Sehstelle
bilden.

(2) Rundfunkteilnehmer ist, wer ein Rundfunkemp-
fangsgerät zum Empfang bereithält. Ein Rundfunk-
empfangsgerät wird zum Empfang bereitgehalten,
wenn damit ohne besonderen zusätzlichen technischen
Aufwand Rundfunkdarbietungen, unabhängig von
Art, Umfang und Anzahl der empfangbaren Program-
me, unverschlüsselt oder verschlüsselt, empfangen
werden können.

(3) Für das in ein Kraftfahrzeug eingebaute Rund-
funkempfangsgerät gilt derjenige als Rundfunkteil-
nehmer, für den das Kraftfahrzeug zugelassen ist. Ist
das Kraftfahrzeug nicht zugelassen, gilt der Halter des
Kraftfahrzeugs als Rundfunkteilnehmer.

§ 2 
Rundfunkgebühr

(1) Die Rundfunkgebühr besteht aus der Grundge-
bühr und der Fernsehgebühr. Ihre Höhe wird durch den
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag festgesetzt.

(2) Jeder Rundfunkteilnehmer hat vorbehaltlich der
Regelung des § 5 für jedes von ihm zum Empfang be-

reitgehaltene Rundfunkempfangsgerät eine Grundge-
bühr und für das Bereithalten jedes Fernsehgerätes je-
weils zusätzlich eine Fernsehgebühr zu entrichten.
Wenn hiernach Grundgebühren für Hörfunkgeräte zu
entrichten sind, sind weitere Grundgebühren für Fern-
sehgeräte nur zu entrichten, soweit die Zahl der von
einem Rundfunkteilnehmer bereitgehaltenen Fern-
sehgeräte die Zahl der Hörfunkgeräte übersteigt. 

(3) Im Falle der gewerblichen Vermietung eines
Rundfunkempfangsgerätes sind die Rundfunkgebüh-
ren bei einer Vermietung für einen Zeitraum bis zu drei
Monaten nicht vom Mieter, sondern vom Vermieter zu
zahlen; wird das Gerät mehrmals vermietet, so sind für
den Zeitraum von drei Monaten die Rundfunkgebüh-
ren nur einmal zu zahlen. 

§ 3 
Anzeigepflicht

(1) Beginn und Ende des Bereithaltens eines Rund-
funkempfangsgerätes zum Empfang sind unverzüg-
lich der Landesrundfunkanstalt anzuzeigen, in deren
Anstaltsbereich der Rundfunkteilnehmer wohnt, sich
ständig aufhält oder ständig ein Rundfunkempfangs-
gerät zum Empfang bereit hält; entsprechendes gilt für
einen Wohnungswechsel. In den Fällen des § 5 Abs. 1
und 3 bis 6 besteht keine Anzeigepflicht.

(2) Bei der Anzeige hat der Rundfunkteilnehmer der
Landesrundfunkanstalt folgende Daten mitzuteilen
und auf Verlangen nachzuweisen:

1. Vor- und Familienname sowie früherer Name, unter
dem ein Rundfunkempfangsgerät angemeldet wur-
de,

2. Geburtsdatum, 

3. Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters, 

4. gegenwärtige Anschrift sowie letzte Anschrift, un-
ter der ein Rundfunkempfangsgerät angemeldet
wurde, 

5. Zugehörigkeit zu einer der in § 5 genannten Bran-
chen, 

6. Beginn und Ende des Bereithaltens von Rundfunk-
empfangsgeräten, 

7. Art, Zahl, Nutzungsart und Standort der Rundfunk-
empfangsgeräte, 

8. Rundfunkteilnehmernummer und 

9. Grund der Abmeldung (Haushaltsauflösung oder
sonstige Ereignisse).

*) Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag ist gemäß Art. 7 Abs. 3 des
Staatsvertrags über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom
18. Dezember 1991 (GVBl S. 451) am 1. Januar 1992 in Kraft getre-
ten. Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen
ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsstaatsverträgen.
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(3) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 2
genannten Daten nur für die ihr im Rahmen des Rund-
funkgebühreneinzugs obliegenden Aufgaben verar-
beiten und nutzen. Werden erstmals die Daten in einer
automatisierten Datei gespeichert, ist der Rundfunk-
teilnehmer nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts
darauf hinzuweisen.

(4) Jede Landesrundfunkanstalt kann für ihren An-
staltsbereich eine andere Stelle mit der Entgegennah-
me der Anzeige beauftragen; diese Stelle ist in den amt-
lichen Verkündungsblättern der Länder öffentlich be-
kannt zu machen.

§ 4 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht,
Zahlungsweise, Auskunftsrecht

(1) Die Rundfunkgebührenpflicht beginnt mit dem
ersten Tag des Monats, in dem ein Rundfunkempfangs-
gerät zum Empfang bereitgehalten wird.

(2) Die Rundfunkgebührenpflicht endet mit Ablauf
des Monats, in dem das Bereithalten eines Rundfunk-
empfangsgerätes endet, jedoch nicht vor Ablauf des
Monats, in dem dies der Landesrundfunkanstalt ange-
zeigt worden ist.

(3) Die Rundfunkgebühren sind in der Mitte eines
Dreimonatszeitraums für jeweils drei Monate zu leis-
ten.

(4) Der Anspruch auf Rundfunkgebühren verjährt
in vier Jahren.

(5) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann
vom Rundfunkteilnehmer oder von Personen, bei de-
nen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass sie ein
Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithalten
und dies nicht oder nicht umfassend nach § 3 Abs.1 und
2 angezeigt haben, Auskunft über diejenigen Tatsa-
chen verlangen, die Grund, Höhe und Zeitraum ihrer
Gebührenpflicht betreffen. Die Auskunft kann auch
von Personen verlangt werden, die mit den in Satz 1 ge-
nannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben.
Die Landesrundfunkanstalt kann dabei neben den in
§ 3 Abs.2 genannten Daten im Einzelfall weitere Daten
erheben, soweit dies nach Satz 1 erforderlich ist; § 3
Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. Der Anspruch auf Aus-
kunft kann im Verwaltungszwangsverfahren durchge-
setzt werden.

(6) Über Personen, bei denen tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen, dass sie ein Rundfunkempfangs-
gerät zum Empfang bereithalten und dies nicht oder
nicht umfassend nach § 3 angezeigt haben, dürfen die
Landesrundfunkanstalten auch Auskünfte bei den
Meldebehörden einholen, soweit dies zur Überwa-
chung der Rundfunkgebührenpflicht erforderlich ist
und die Erhebung der Daten beim Betroffenen nicht
möglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordern würde. Besondere melderechtliche Regelun-
gen des Landesrechts, die eine Übermittlung von Da-
ten an Landesrundfunkanstalten oder die aufgrund
des § 8 Abs. 2 Satz 1 von ihnen beauftragte Stelle zu-
lassen, bleiben unberührt.

(7) Die Landesrundfunkanstalten werden ermäch-
tigt, Einzelheiten des Anzeigeverfahrens und des Ver-
fahrens zur Leistung der Rundfunkgebühren einschließ-
lich von Nachlässen bei längerfristiger Vorauszahlung

und von Säumniszuschlägen durch Satzung zu regeln.
Die Satzungen sollen übereinstimmen; sie bedürfen
der Genehmigung der Landesregierung und sind in den
amtlichen Verkündungsblättern der Länder zu veröf-
fentlichen.

§ 5
Zweitgeräte, gebührenbefreite Geräte

(1) Eine Rundfunkgebühr ist nicht zu leisten für
weitere Rundfunkempfangsgeräte (Zweitgeräte), die
von einer natürlichen Person oder ihrem Ehegatten 

1. in ihrer Wohnung oder ihrem Kraftfahrzeug zum
Empfang bereitgehalten werden, wobei für Rund-
funkempfangsgeräte in mehreren Wohnungen für
jede Wohnung eine Rundfunkgebühr zu entrichten
ist;

2. als der allgemeinen Zweckbestimmung nach trag-
bare Rundfunkempfangsgeräte vorübergehend au-
ßerhalb ihrer Wohnung oder vorübergehend außer-
halb ihres Kraftfahrzeuges zum Empfang bereitge-
halten werden.

Eine Rundfunkgebührenpflicht im Rahmen des Sat-
zes 1 besteht auch nicht für weitere Rundfunkemp-
fangsgeräte, die von Personen zum Empfang bereitge-
halten werden, welche mit dem Rundfunkteilnehmer
in häuslicher Gemeinschaft leben und deren Einkom-
men den einfachen Sozialhilferegelsatz nicht über-
steigt.

(2) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 Satz 1 gilt
nicht für Zweitgeräte in solchen Räumen oder Kraft-
fahrzeugen, die zu gewerblichen Zwecken oder zu
einer anderen selbstständigen Erwerbstätigkeit des
Rundfunkteilnehmers oder eines Dritten genutzt wer-
den. Auf den Umfang der Nutzung der Rundfunkemp-
fangsgeräte, der Räume oder der Kraftfahrzeuge zu
den in Satz 1 genannten Zwecken kommt es nicht an.
Für Zweitgeräte in Gästezimmern des Beherbergungs-
gewerbes ist die Rundfunkgebühr in Höhe von jeweils
50 vom Hundert zu zahlen.

(3) Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der
Herstellung, dem Verkauf, dem Einbau oder der Repa-
ratur von Rundfunkempfangsgeräten befassen, sind
berechtigt, bei Zahlung der Rundfunkgebühren für ein
Rundfunkempfangsgerät weitere entsprechende Ge-
räte für Prüf- und Vorführungszwecke auf ein und
demselben Grundstück oder zusammenhängenden
Grundstücken gebührenfrei zum Empfang bereitzu-
halten. Außerhalb der Geschäftsräume können Rund-
funkempfangsgeräte von diesen Unternehmen ge-
bührenfrei nur bis zur Dauer einer Woche zu Vorführ-
zwecken bei Dritten zum Empfang bereitgehalten wer-
den.

(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
und die Landesmedienanstalten sind von der Rund-
funkgebührenpflicht befreit.

(5) Die Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion und Post ist von der Rundfunkgebührenpflicht für
ihre Dienstgeräte befreit, soweit sie diese im Zusam-
menhang mit ihren hoheitlichen Aufgaben bei der Ver-
breitung von Rundfunk zum Empfang bereithält.

(6) Rundfunkteilnehmer, die aufgrund Artikel 2 des
Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener Überein-
kommen vom 18. April 1961 über diplomatische Bezie-
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hungen (BGBl 1964 II S. 957) oder entsprechender
Rechtsvorschriften Vorrechte genießen, sind von der
Rundfunkgebührenpflicht befreit.

(7) Private Rundfunkveranstalter oder -anbieter
werden auf Antrag von der Rundfunkgebührenpflicht
für Rundfunkempfangsgeräte befreit, die sie für be-
triebliche, insbesondere studio- und überwachungs-
technische Zwecke zum Empfang bereithalten. Für das
Verfahren gelten die Rechtsverordnungen über die Be-
freiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach § 6
Absatz 1 entsprechend.

§ 5a
Rundfunkwiedergabe aus dem Internet

Bis zum 31. Dezember 2004 sind für Rechner, die
Rundfunkprogramme ausschließlich über Angebote
aus dem Internet wiedergeben können, Gebühren nicht
zu entrichten.

§ 6
Gebührenbefreiung

(1) Die Landesregierungen können durch Rechts-
verordnung die Voraussetzungen für die Befreiung von
der Rundfunkgebührenpflicht oder für eine Ermäßi-
gung der Rundfunkgebühr in folgenden Fällen bestim-
men:

1. Aus sozialen Gründen oder aus Billigkeitsgründen
für Rundfunkempfangsgeräte von natürlichen Per-
sonen im ausschließlich privaten Bereich; 

2. für das Bereithalten von Rundfunkempfangsgerä-
ten in Unternehmen, Betrieben oder Anstalten, ins-
besondere Krankenhäusern und Heimen. Voraus-
setzung für die Befreiung ist, dass die Rundfunk-
empfangsgeräte von dem jeweiligen Rechtsträger
des Betriebs oder der Einrichtung bereitgehalten
werden und der Rechtsträger gemeinnützigen oder
mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung dient. Das gleiche gilt, wenn bei
dem Betrieb oder der Einrichtung eines Rechtsträ-
gers diese Voraussetzungen vorliegen. Bei Kranken-
häusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Al-
tenpflegeheimen genügt es, wenn diese Einrichtun-
gen nach § 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes von
der Gewerbesteuer befreit sind; 

3. für allgemein- und berufsbildende Schulen. 

(2) Die Rechtsverordnungen sollen übereinstimmen.

(3) Eine Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht wird nur auf Antrag und befristet gewährt.

(4) Entscheidet nicht die Landesrundfunkanstalt
über den Antrag auf Gebührenbefreiung, ist durch
Rechtsverordnung auch zu bestimmen, welche perso-
nenbezogenen Daten die für die Entscheidung zustän-
dige Stelle an die Landesrundfunkanstalt zu übermit-
teln hat.

§ 7
Gebührengläubiger, Schickschuld,

Erstattung, Vollstreckung

(1) Das Aufkommen aus der Grundgebühr steht der
Landesrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfi-

nanzierungsstaatsvertrag bestimmten Umfang dem
Deutschlandradio sowie der Landesmedienanstalt zu,
in deren Bereich das Rundfunkempfangsgerät zum
Empfang bereitgehalten wird.

(2) Das Aufkommen aus der Fernsehgebühr steht
der Landesrundfunkanstalt und in dem im Rundfunk-
finanzierungsstaatsvertrag bestimmten Umfang der
Landesmedienanstalt, in deren Bereich das Fernseh-
empfangsgerät zum Empfang bereitgehalten wird, so-
wie dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) zu. Der
Anteil des ZDF nach § 9 Abs. 2 Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag errechnet sich aus dem Aufkom-
men aus der Fernsehgebühr nach Abzug der Anteile
der Landesmedienanstalten.

(3) Die Rundfunkgebühren sind an die zuständige
Landesrundfunkanstalt als Schickschuld zu entrich-
ten. Die Landesrundfunkanstalten können andere
Stellen mit der Einziehung beauftragen; diese Stellen
sind in den amtlichen Verkündungsblättern der Län-
der öffentlich bekannt zu machen. Die Landesrund-
funkanstalten oder die von ihnen beauftragten Stellen
führen die Anteile, die dem ZDF, dem Deutschland-
radio und den Landesmedienanstalten zustehen, an
diese ab. Die Kosten des Gebühreneinzugs tragen die
Landesrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschland-
radio und die Landesmedienanstalten entsprechend
ihren Anteilen.

(4) Soweit Rundfunkgebühren ohne rechtlichen
Grund entrichtet wurden, kann derjenige, auf dessen
Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, von der
zuständigen Landesrundfunkanstalt die Erstattung
des entrichteten Betrages fordern. Der Erstattungsan-
spruch verjährt mit dem Ende des vierten Jahres, das
auf das Jahr folgt, in dem der Anspruch entstanden ist.
Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesme-
dienanstalten haben die auf sie entfallenden Anteile
des Erstattungsbetrages an die zuständigen Landes-
rundfunkanstalten abzuführen.

(5) Die Rundfunkgebührenschuld wird durch die
nach Absatz 1 zuständige Landesrundfunkanstalt
festgesetzt. Bescheide über rückständige Rundfunk-
gebühren können anstelle der nach Absatz 1 zustän-
digen Landesrundfunkanstalt auch von der Landes-
rundfunkanstalt im eigenen Namen erlassen werden,
in deren Anstaltsbereich der Rundfunkteilnehmer zur
Zeit des Erlasses des Bescheides wohnt, sich ständig
aufhält oder ständig ein Rundfunkempfangsgerät zum
Empfang bereithält.

(6) Bescheide über rückständige Rundfunkgebüh-
ren werden im Verwaltungszwangsverfahren voll-
streckt. Ersuchen um Vollstreckungshilfe gegen Ge-
bührenschuldner, die in anderen Ländern ihren Wohn-
sitz oder ständigen Aufenthalt haben, können von der
Landesrundfunkanstalt, an die die Gebühr zu entrich-
ten ist, unmittelbar an die für den Wohnsitz oder stän-
digen Aufenthalt zuständige Vollstreckungsbehörde
gerichtet werden.

§ 8
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag,

Datenübermittlung

(1) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten Drit-
te mit der Ermittlung von Personen, die der Anzeige-
pflicht nach § 3 nicht nachgekommen sind und mit der
Erhebung der dafür erforderlichen Daten, gelten die
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für die Datenverarbeitung im Auftrag anwendbaren
Bestimmungen.

(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine
andere Stelle mit der Einziehung der Rundfunkgebüh-
ren, verarbeitet diese für die Landesrundfunkanstal-
ten als Auftragnehmer die beim Gebühreneinzug an-
fallenden personenbezogenen Daten. Bei dieser Stelle
ist unbeschadet der Zuständigkeit des nach Landes-
recht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen Da-
tenschutzbeauftragten ein betrieblicher Datenschutz-
beauftragter zu bestellen . Er arbeitet zur Gewährleis-
tung des Datenschutzes mit dem nach dem Landes-
recht für die Rundfunkanstalt zuständigen Daten-
schutzbeauftragten zusammen und unterrichtet die-
sen über Verstöße gegen Datenschutzvorschriften so-
wie die dagegen getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen
gelten die für den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten anwendbaren Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes entsprechend.

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf im
Einzelfall die von ihr gespeicherten personenbezoge-
nen Daten der Rundfunkteilnehmer an andere Landes-
rundfunkanstalten auch im Rahmen eines automati-
sierten Abrufverfahrens übermitteln, soweit dies zur
rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der übermit-
telnden oder der empfangenden Landesrundfunkan-
stalt beim Gebühreneinzug erforderlich ist. Die über-
mittelnde Landesrundfunkanstalt hat aufzuzeichnen,
an welche Stellen, wann und aus welchem Grund wel-
che personenbezogenen Daten übermittelt worden sind.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig 

1. das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes
zum Empfang entgegen § 3 nicht innerhalb eines
Monats anzeigt; 

2. ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereit-
hält und die fällige Rundfunkgebühr länger als
sechs Monate ganz oder teilweise nicht leistet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der
Landesrundfunkanstalt verfolgt. Die Rundfunkanstalt
ist vom Ausgang des Verfahrens zu benachrichtigen.

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind ein Jahr
nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zu löschen.

§ 10
Vertragsdauer, Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum
Schluss eines Kalenderjahres mit einer Frist von einem
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals
zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Wird der Staatsver-
trag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines
Landes lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Län-
der zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übri-
gen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Mo-
naten nach Eingang der Kündigungserklärung zum
gleichen Zeitpunkt kündigen.

Protokollerklärungen

Protokollerklärungen des Vierten Staatsvertrags zur
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom
16. Juli bis 31. August 1999:

• Protokollerklärung des Landes Baden-Württem-
berg, des Freistaates Bayern, des Landes Hessen und
der Freistaaten Thüringen und Sachsen zu § 5a
Rundfunkgebührenstaatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Württem-
berg, des Freistaates Bayern, des Landes Hessen und
der Freistaaten Thüringen und Sachsen vertreten
die Auffassung, dass Rechner, die Rundfunkpro-
gramme ausschließlich über Angebote aus dem
Internet wiedergeben bzw. abrufen können, keine
Rundfunkempfangsgeräte sind. Sie gehen daher da-
von aus, dass frühestmöglich, jedoch spätestens
zum 31. Dezember 20031), der Rundfunkgebühren-
staatsvertrag entsprechend angepasst wird.

1) Durch Art. 5 Nr. 1 des Fünften Staatsvertrags zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge wurde das Datum „31. Dezember
2003“ in § 5a Rundfunkgebührenstaatsvertrag durch das Datum
„31. Dezember 2004“ ersetzt.
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Auf Grund des Art. 8 Abs. 4 des Fünften Staatsver-
trags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge (Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom
6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887, BayRS 2251–6–S)
wird nachstehend der Wortlaut des Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrags – RFinStV in der Fassung des
Art. 5 des Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrags
vom 19. Dezember 1996 (GVBl S. 480, BayRS 2251–6–S)
in der vom 1. Januar 2001 an geltenden Fassung be-
kannt gemacht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
durch

1. Art. 6 des Vierten Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 16. Juli bis 31. August 1999 (GVBl 2000
S. 116) und

2. Art. 6 des Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trags vom 6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887).

München, den 27. Juli 2001

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Erwin  H u b e r ,  Staatsminister

2251-15-S

Bekanntmachung
der Neufassung des

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags

Vom 27. Juli 2001



Inhaltsverzeichnis

I. Abschnitt

Verfahren zur Rundfunkgebühr

§ 1 Bedarfsanmeldung
§ 2 Einsetzung der KEF
§ 3 Aufgaben und Befugnisse der KEF
§ 4 Zusammensetzung der KEF
§ 5 Verfahren bei der KEF
§ 6 Finanzierung und Organisation der KEF
§ 7 Verfahren bei den Ländern

II. Abschnitt

Höhe der Rundfunkgebühr

§ 8 Höhe der Rundfunkgebühr
§ 9 Aufteilung der Mittel

III. Abschnitt

Anteil der Landesmedienanstalten

§ 10 Höhe des Anteils
§ 11 Zuweisung des Anteils

IV. Abschnitt

Finanzausgleich

§ 12 Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich 
§ 13 Aufbringung der Finanzausgleichsmasse 
§ 14 Umfang der Finanzausgleichsmasse 
§ 15 Vereinbarung der Rundfunkanstalten
§ 16 Beschluss der Landesregierungen 

V. Abschnitt
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I. Abschnitt
Verfahren zur Rundfunkgebühr

§ 1
Bedarfsanmeldung

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Rund-
funkanstalten des Landesrechts auf der Grundlage von
Einzelanmeldungen ihrer Mitglieder, die Anstalt des
öffentlichen Rechts „Zweites Deutsches Fernsehen“
(ZDF) und die Körperschaft des öffentlichen Rechts

„Deutschlandradio“ melden im Abstand von zwei Jah-
ren ihren Finanzbedarf der unabhängigen Kommis-
sion zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten (KEF).

(2) Die Rundfunkanstalten haben die für die Ge-
bührenfestsetzung erforderlichen und zur Bewertung
geeigneten, vergleichbaren Zahlenwerke und Erläute-
rungen über ihren mittelfristigen Finanzbedarf in der
von der KEF vorgegebenen Form vorzulegen. Diese
Unterlagen sind, aufgeteilt nach dem Hörfunk- und
Fernsehbereich, insbesondere nach Bestand, Entwick-
lung sowie Darlegung von Wirtschaftlichkeits- und
Sparsamkeitsmaßnahmen aufzubereiten. Die Bedarfs-
anmeldungen von ARD und ZDF stellen den Finanzbe-
darf für den deutschen Anteil an der Finanzierung des
europäischen Fernsehkulturkanals „ARTE“ gesondert
dar. Erträge und Aufwendungen sind jeweils nach Er-
trags- und Kostenarten gesondert auszuweisen. Die
KEF kann weitere Anforderungen an die vorzulegen-
den Unterlagen stellen, insbesondere im Hinblick auf
die Vergleichbarkeit der Zahlenwerke und die Struk-
turierung von Kostenarten. Entsprechen die Unterla-
gen nicht den in den Sätzen 1 bis 5 genannten Voraus-
setzungen, kann sie die KEF zurückweisen. Angefor-
derte Unterlagen zur fachlichen Überprüfung der Be-
darfsanmeldungen sowie für erforderlich gehaltene
ergänzende Auskünfte, Erläuterungen und Zahlenan-
gaben sind der KEF fristgerecht vorzulegen. 

§ 2 

Einsetzung der KEF

Zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbe-
darfs wird eine unabhängige Kommission (KEF) ein-
gesetzt. Die Mitglieder sind in ihrer Aufgabenerfül-
lung an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden.

§ 3 

Aufgaben und Befugnisse der KEF

(1) Die KEF hat die Aufgabe, unter Beachtung der
Programmautonomie der Rundfunkanstalten den von
den Rundfunkanstalten angemeldeten Finanzbedarf
fachlich zu überprüfen und zu ermitteln. Dies bezieht
sich darauf, ob sich die Programmentscheidungen im
Rahmen des rechtlich umgrenzten Rundfunkauftrages
halten und ob der aus ihnen abgeleitete Finanzbedarf
zutreffend und im Einklang mit den Grundsätzen von
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt worden
ist. Die Prüfung, ob der Finanzbedarf im Einklang mit

*) Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ist gemäß Art. 7 Abs. 3 des
Staatsvertrags über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom
18. Dezember 1991 (GVBl S. 451) am 1. Januar 1992 in Kraft getre-
ten. Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren Änderungen
ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsstaatsverträgen.
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den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit ermittelt worden ist, umfasst auch, in wel-
chem Umfang Rationalisierungs- einschließlich Ko-
operationsmöglichkeiten genutzt werden. Bedarfsan-
meldungen, die sich auf technische oder programmli-
che Innovationen im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 Rund-
funkstaatsvertrag beziehen, können von der KEF nur
anerkannt werden, wenn sie Beschlüssen der zuständi-
gen Gremien der Rundfunkanstalten, soweit das je-
weils geltende Landesrecht solche Beschlussfassungen
vorsieht, entsprechen.

(2) Im Rahmen ihrer Aufgabe ist die KEF berechtigt,
von den Rundfunkanstalten Auskünfte über deren Un-
ternehmen, Beteiligungen und Gemeinschaftseinrich-
tungen einzuholen. Erfolgt die Vorlage von Unterlagen
nach Satz 1 oder nach § 1 nicht, ist die KEF berechtigt,
notwendige Zahlenangaben durch näher zu begrün-
dende Schätzwerte zu ersetzen.

(3) Die Rundfunkanstalten wirken an der Fortent-
wicklung von Methoden und Verfahren zur Überprü-
fung und Ermittlung des Finanzbedarfs mit.

(4) Die KEF kann zur Unterstützung ihrer Aufgaben
ergänzend zu Einzelfragen Aufträge für gutachterli-
che Stellungnahmen an Dritte vergeben. Für diese gut-
achterlichen Stellungnahmen stellen die Rundfunk-
anstalten dem beauftragten Dritten die Informationen
über die bedeutsamen Sachverhalte zur Verfügung.

(5) Die KEF erstattet den Landesregierungen min-
destens alle zwei Jahre einen Bericht. Sie leitet den Be-
richt den Rundfunkanstalten zur Unterrichtung zu
und veröffentlicht diesen. Die Landesregierungen lei-
ten diesen Bericht den Landesparlamenten zur Unter-
richtung zu. In diesem Bericht legt die KEF unter Be-
achtung von Absatz 1 und § 13 Rundfunkstaatsvertrag
die Finanzlage der Rundfunkanstalten dar und nimmt
insbesondere zu der Frage Stellung, ob und in welcher
Höhe und zu welchem Zeitpunkt eine Änderung der
Rundfunkgebühr notwendig ist, die betragsmäßig be-
ziffert wird oder bei unterschiedlichen Entwicklungs-
möglichkeiten aus einer Spanne bestehen kann. Sie
weist zugleich auf die Notwendigkeit und Möglichkeit
für eine Änderung des Finanzausgleichs der Rundfunk-
anstalten hin. Weiterhin beziffert sie prozentual und
betragsmäßig die Aufteilung der Gebühren im Verhält-
nis von ARD und ZDF und den Betrag des Deutsch-
landradios.

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 und 5 gelten nicht
für Sonderberichte, die die KEF auf Anforderung der
Länder zu einzelnen Teilfragen erstellt. Die Beteili-
gungsrechte der Rundfunkanstalten bleiben unbe-
rührt.

(7) Abweichende Meinungen von Mitgliedern der
KEF werden auf deren Verlangen in den Bericht aufge-
nommen. 

§ 4 

Zusammensetzung der KEF

(1) Die KEF besteht aus 16 unabhängigen Sachver-
ständigen. Sie wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzen-
den und einen oder zwei Stellvertreter.

(2) Die KEF beschließt ihre Berichte nach § 3 mit
einer Mehrheit von mindestens zehn Stimmen ihrer ge-
setzlichen Mitglieder.

(3) Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Mit-
glieder und Bedienstete der Institutionen der Europäi-
schen Union oder der Verfassungsorgane des Bundes
und der Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete
von Landesrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des
Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkultur-
kanals „ARTE“, der Landesmedienanstalten und der
privaten Rundfunkveranstalter sowie Bedienstete von
an ihnen unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28
Rundfunkstaatsvertrag beteiligten Unternehmen.
Gleiches gilt für Personen, bei denen auf Grund ihrer
ständigen oder regelmäßigen Tätigkeit für die in Satz 1
genannten Institutionen die Gefahr einer Interessen-
kollision besteht.

(4) Jedes Land benennt ein Mitglied. Die Sachver-
ständigen sollen aus folgenden Bereichen berufen wer-
den:

1. Drei Sachverständige aus den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung und Unternehmungsberatung, 

2. zwei Sachverständige aus dem Bereich der Betriebs-
wirtschaft; sie sollen fachkundig in Personalfragen
oder für Investitionen und Rationalisierung sein, 

3. zwei Sachverständige, die über besondere Erfah-
rungen auf dem Gebiet des Rundfunkrechts verfü-
gen und die die Befähigung zum Richteramt haben, 

4. drei Sachverständige aus den Bereichen der Me-
dienwirtschaft und Medienwissenschaft, 

5. ein Sachverständiger aus dem Bereich der Rund-
funktechnik, 

6. fünf Sachverständige aus den Landesrechnungs-
höfen. 

(5) Die Mitglieder der KEF werden von den Minis-
terpräsidenten jeweils für die Dauer von fünf Jahren
berufen; Wiederberufung ist zulässig. Die Berufung
kann aus wichtigem Grund seitens der Länder wider-
rufen werden. Scheidet ein Mitglied aus, so ist nach den
für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds gel-
tenden Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der
Amtszeit zu berufen.

(6) Die Mitglieder der KEF und die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben herangezogenen Dritten sind auch
nach Beendigung ihrer Tätigkeit zur Verschwiegenheit
über alle ihnen im Rahmen der Tätigkeit bekanntge-
wordenen Tatsachen verpflichtet, es sei denn, diese
sind offenkundig oder bedürfen ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung. 

§ 5 
Verfahren bei der KEF

(1) Die Rundfunkanstalten sind bei der Überprü-
fung und Ermittlung des Finanzbedarfs durch die KEF
angemessen zu beteiligen. Vertreter der Rundfunkan-
stalten sind nach Bedarf zu den Beratungen der KEF
hinzuzuziehen.

(2) Vor der abschließenden Meinungsbildung in der
KEF ist den Rundfunkanstalten Gelegenheit zu einer
Stellungnahme und Erörterung zu geben. Zu diesem
Zweck wird der ARD, dem ZDF und dem Deutsch-
landradio der Berichtsentwurf durch die KEF über-
sandt. Gleiches gilt für die Rundfunkkommission der
Länder. Die Stellungnahmen der Rundfunkanstalten
sind von der KEF in den endgültigen Bericht einzube-
ziehen.
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§ 6 
Finanzierung und Organisation der KEF

(1) Die Kosten der KEF und ihrer Geschäftsstelle
werden vorab aus der Rundfunkgebühr gedeckt. Das
Deutschlandradio trägt 2,471% der Kosten, die übri-
gen Kosten tragen die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und das ZDF jeweils
zur Hälfte.

(2) Die KEF erstellt einen Wirtschaftsplan. Er be-
darf der Genehmigung des Sitzlandes der Einrichtung,
an die die KEF-Geschäftsstelle organisatorisch ange-
bunden ist. Die Genehmigung erfolgt nach Abstim-
mung mit den Staats- und Senatskanzleien der übrigen
Länder. Sie ist zu erteilen, wenn die Grundsätze einer
geordneten und sparsamen Haushaltswirtschaft ge-
wahrt sind.

(3) Die Einrichtung, an die die KEF-Geschäftsstelle
organisatorisch angebunden ist, kann die ihr zustehen-
den Mittel vierteljährlich, jeweils in der Mitte des Ka-
lendervierteljahres abrufen. Erster Abruftermin ist
der 15. Februar 1997.

(4) Die näheren Einzelheiten der Finanzierung und
der organisatorischen Anbindung der KEF legen die
Ministerpräsidenten in einem Statut durch Beschluss
fest. Das Statut regelt auch die fachliche und haus-
haltsmäßige Unabhängigkeit der Geschäftsstelle.

§ 7 
Verfahren bei den Ländern

(1) Die Rundfunkkommission der Länder erhält von
den Rundfunkanstalten zeitgleich die der KEF zuge-
leiteten Bedarfsanmeldungen und diese erläuternde
sowie ergänzende weitere Unterlagen der Rundfunk-
anstalten.

(2) Der Gebührenvorschlag der KEF ist Grundlage
für eine Entscheidung der Landesregierungen und der
Landesparlamente. Davon beabsichtigte Abweichun-
gen soll die Rundfunkkommission der Länder mit den
Rundfunkanstalten unter Einbeziehung der KEF er-
örtern. Die Abweichungen sind zu begründen.

II. Abschnitt
Höhe der Rundfunkgebühr

§ 8 
Höhe der Rundfunkgebühr

Die Höhe der Rundfunkgebühr wird monatlich wie
folgt festgesetzt:

1. Die Grundgebühr: 5,32 Euro1),

2. die Fernsehgebühr: 10,83 Euro2).

1) Gemäß Art. 9 Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. aa des Fünften Staats-
vertrags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom
6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887) wird bis zum 31. Dezember
2001 der Betrag „5,32 Euro“ durch den Betrag „10,40 Deutsche
Mark“ ersetzt.

2) Gemäß Art. 9 Nr. 4 Buchst. a Doppelbuchst. bb des Fünften Staats-
vertrags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom
6. Juli bis 7. August 2000 (GVBl S. 887) wird bis zum 31. Dezember
2001 der Betrag „10,83 Euro“ durch den Betrag „21,18 Deutsche
Mark“ ersetzt.

§ 9 
Aufteilung der Mittel

(1) Von dem Aufkommen aus der Grundgebühr er-
halten die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten 92,2703 vom Hundert und die
Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutschland-
radio“ 7,7297 vom Hundert.

(2) Von der Fernsehgebühr erhält die ARD einen
Anteil von 62,2368 vom Hundert, das ZDF einen Anteil
von 37,7632 vom Hundert. 

(3) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten oder das ZDF sich nicht an
der nationalen Stelle des Europäischen Fernsehkul-
turkanals „ARTE“ beteiligen, stehen der nationalen
Stelle von „ARTE“ für die Finanzierung dieses Pro-
grammvorhabens die auf diese Anstalten entfallenden
Anteile an der Finanzierung unmittelbar aus dem
Fernsehgebührenaufkommen zu. Der Anteil dieser
Anstalten bemisst sich nach dem für sie in Ziffer 6.2 des
Gesellschaftsvertrages der nationalen Stelle von „AR-
TE“ in der Fassung vom 1. Dezember 1994 vorgesehe-
nen Pflichtanteil für die Programmzulieferung. Dabei
ist ein Finanzierungsbetrag von insgesamt 121,71258
Mio. Euro3) jährlich zu Grunde zu legen. Die Mittel
können in zwölf gleichen Teilbeträgen vierteljährlich,
jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres abgeru-
fen oder Teilbeträge auf einen der späteren Abrufter-
mine übertragen werden.

III. Abschnitt
Anteil der Landesmedienanstalten

§ 10 
Höhe des Anteils

(1) Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstal-
ten beträgt zwei vom Hundert des Aufkommens aus der
Grundgebühr und zwei vom Hundert des Aufkommens
aus der Fernsehgebühr. Aus dem jährlichen Gesamtbe-
trag des Anteils aller Landesmedienanstalten erhält
jede Landesmedienanstalt vorab einen Sockelbetrag von
511 290 Euro4). Der verbleibende Betrag steht den ein-
zelnen Landesmedienanstalten im Verhältnis des Auf-
kommens aus der Rundfunkgebühr in ihren Ländern zu.

(2) Wird aus zwei oder mehreren Landesmedienan-
stalten eine gemeinsame Landesmedienanstalt gebil-
det, so steht dieser für einen Zeitraum von drei Kalen-
derjahren ein Sockelbetrag in der Höhe der Summe der
bisher den einzelnen Landesmedienanstalten zuge-
wiesenen Sockelbeträge zu.

§ 11
Zuweisung des Anteils

Die Landesmedienanstalten erhalten nach Anfor-
derung von ihrer zuständigen Landesrundfunkanstalt

3) Gemäß Art. 9 Nr. 4 Buchst. b des Fünften Staatsvertrags zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 6. Juli bis 7. August
2000 (GVBl S. 887) wird bis zum 31. Dezember 2001 der Betrag
„121,71258 Mio. Euro“ durch den Betrag „238,05 Mio. Deutsche
Mark“ ersetzt.

4) Gemäß Art. 9 Nr. 4 Buchst. c des Fünften Staatsvertrags zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 6. Juli bis 7. August
2000 (GVBl S. 887) wird bis 31. Dezember 2001 der Betrag „511 290
Euro“ durch den Betrag „1 Mio. Deutsche Mark“ ersetzt.
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jeweils zur Mitte eines Kalendervierteljahres ange-
messene Abschlagszahlungen. Die Schlusszahlung für
ein Kalenderjahr ist spätestens sechs Monate nach
Ablauf des Kalenderjahres zu leisten.

IV. Abschnitt
Finanzausgleich

§ 12 

Ermächtigung und Verpflichtung
zum Finanzausgleich

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten werden ermächtigt und verpflich-
tet, einen angemessenen Finanzausgleich durchzufüh-
ren. Der Finanzausgleich muss gewährleisten, dass

1. die übergeordneten Aufgaben des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks und solche Aufgaben einzelner
Rundfunkanstalten, die wegen ihrer Bedeutung für
den gesamten Rundfunk als Gemeinschaftsaufga-
ben wahrgenommen werden müssen, erfüllt werden
können, 

2. jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein ausrei-
chendes Programm zu gestalten und zu senden. 

§ 13

Aufbringung der Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmasse wird von den in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten
nach Maßgabe ihrer Finanzkraft gemäß der nach § 15
zwischen diesen Rundfunkanstalten abzuschließen-
den Vereinbarung aufgebracht.

§ 14 

Umfang der Finanzausgleichsmasse

(1) Die Finanzausgleichsmasse beträgt zum 1. Janu-
ar 2001 1,9 vom Hundert des ARD-Nettogebührenauf-
kommens. Der Vomhundertsatz bezieht sich auf das
jeweilige Jahres-Nettogebührenaufkommen der ARD
und vermindert sich jährlich zum 1. Januar eines Jah-
res jeweils um 0,18 Prozentpunkte und beträgt ab dem
1. Januar 2006 1,0 vom Hundert des ARD-Nettoge-
bührenaufkommens des jeweiligen Jahres. Hinsicht-
lich der übrigen Verpflichtungen der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten gel-
ten die zwischen diesen getroffenen Vereinbarungen
vom 22. November 1999.

(2) Aus der Finanzausgleichsmasse erhält der Sen-
der Freies Berlin im Jahre 2001 5,62419 Mio. Euro5) zu-
züglich einer prozentualen Steigerung in Höhe der
prozentualen Steigerung des Nettogebührenaufkom-
mens zum 1. Januar 2001 in Folge der Gebührenanpas-
sung. Der Betrag reduziert sich ab dem Jahr 2002 jähr-
lich entsprechend der Regelung nach Absatz 1. Der je-

5) Gemäß Art. 9 Nr. 4 Buchst. d des Fünften Staatsvertrags zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 6. Juli bis 7. August
2000 (GVBl S. 887) wird bis 31.Dezember 2001 der Betrag „5,62419
Mio. Euro“ durch den Betrag „11 Mio. Deutsche Mark“ ersetzt.

weils verbleibende Betrag aus der Finanzausgleichs-
masse wird im Verhältnis 53,76 vom Hundert zu 46,24
vom Hundert auf den Saarländischen Rundfunk und
Radio Bremen aufgeteilt.

(3) Die Finanzausgleichsmasse nach Absatz 1 und
die Zuwendungen nach Absatz 2 sind späteren Ände-
rungen der Rundfunkgebühr im gleichen Verhältnis
anzupassen.

§ 15 
Vereinbarung der Rundfunkanstalten

Im Rahmen der vorstehenden Grundsätze wird der
Finanzausgleich von den in § 13 genannten Rundfunk-
anstalten im Einzelnen vereinbart. Rundfunkanstal-
ten, die nicht in die Finanzausgleichsmasse gemäß § 14
Abs. 1 einzahlen, sind dabei lediglich an der Aufbrin-
gung der Finanzierungsbeträge für die Gemeinschafts-
aufgaben zu beteiligen; diese Beteiligungen sind bei
der Vereinbarung der Zuwendungsbeträge zu berück-
sichtigen.

§ 16
Beschluss der Landesregierungen

(1) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres
eine Vereinbarung nicht zustande, so werden Aus-
gleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichsbe-
rechtigung durch Beschluss der Landesregierungen
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln festgelegt. Für
den Beschluss hat jede Landesregierung so viele Stim-
men, wie das Land Stimmen im Bundesrat hat (Art. 51
Abs. 2 Grundgesetz).

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses rich-
ten sich Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Aus-
gleichsberechtigung nach der Vereinbarung oder dem
Beschluss des Vorjahres.

V. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 17 
Vertragsdauer, Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals
zum 31. Dezember 2004 erfolgen. Das Vertragsverhält-
nis nach dem IV. Abschnitt kann erstmals zum 31. De-
zember 2005 mit einer halbjährlichen Frist zum Jah-
resende gesondert gekündigt werden. Wird der Staats-
vertrag oder das Vertragsverhältnis nach dem IV. Ab-
schnitt zu diesen Zeitpunkten nicht gekündigt, kann
die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines
Landes lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Län-
der zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übri-
gen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Mo-
naten nach Eingang der Kündigungserklärung zum
gleichen Zeitpunkt kündigen.
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Protokollerklärungen

1. Protokollerklärungen des Staatsvertrags über den
Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. Au-
gust 1991:

• Protokollerklärung aller Länder zu § 1 Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag6):

Die Regierungschefs der Länder nehmen in Aus-
sicht, im Laufe der ab 1. Januar 1992 beginnen-
den Gebührenperiode mit ARD und ZDF Mög-
lichkeiten  verbesserter Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks angesichts der nationalen und internatio-
nalen Rundfunkentwicklungen zu erörtern. Da-
rüber hinaus werden ARD und ZDF gebeten, in
Zusammenarbeit mit der KEF bis zu deren 9. Be-
richt Lösungen zu entwickeln, wonach alle Rund-
funkanstalten nach einheitlichen Kriterien auf
ihre Wirtschaftlichkeit überprüft werden kön-
nen. Die Regierungschefs gehen weiter davon
aus, dass ein erheblicher Teil der Gebührener-
höhung für zusätzliche Auftrags- und Koproduk-
tionen deutscher und europäischer Fernseh- und
Filmproduzenten verwendet wird.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 3 Abs. 2
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag6):

ARD und ZDF gründen eine Einrichtung zur Ver-
anstaltung nationalen Hörfunks. Die Einrichtung
ist so zu gestalten, dass die journalistische und re-
daktionelle Unabhängigkeit gewährleistet ist.

Die Einrichtung betreibt drei werbefreie Hör-
funkprogramme:
DLF als Informationsprogramm mit Sitz in
Köln,
RIAS 1 als Informationsprogramm mit Sitz in
Berlin,
DS-Kultur als Kulturprogramm mit Sitz in
Berlin.

Den drei Programmen sollen die derzeit genutz-
ten Frequenzen weiter zur Verfügung stehen. Ge-
bührengläubiger sind ARD und ZDF. Zur Durch-
führung des Programmauftrages wird mindes-
tens ein Klangkörper der Einrichtung nach Art. 36
des Einigungsvertrages übernommen. Bei der Ver-
anstaltung der Programme kooperiert der Pro-
grammbetreiber mit ARD und ZDF.

Sitz der Gemeinschaftseinrichtung ist Köln. Die
Regierungschefs der Länder bekräftigen ihren Be-
schluss vom 28. Februar 1991, wonach die Fremd-
sprachenredaktion des Deutschlandfunks und
RIAS-TV der Deutschen Welle zugeordnet werden.

Die Regierungschefs beauftragen das Vorsitz-
land der Rundfunkkommission der Länder, die
notwendigen Verhandlungen mit der Bundes-
regierung unverzüglich aufzunehmen.

• Protokollerklärung aller Länder zu §§ 6 ff. Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag6):

1. Die Regierungschefs der Länder nehmen den
Vorschlag des Vorsitzenden der ARD zum Fi-
nanzausgleich vom 26. Juni 1991 zur Kenntnis.
Sie sehen darin einen Ausgangspunkt zur Än-
derung des Finanzausgleichs.

6) In der Fassung des Staatsvertrags über den Rundfunk im vereinten
Deutschland vom 31. August 1991.

2. In Fortentwicklung dieses Vorschlags erwar-
ten die Regierungschefs der Länder von den 
in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten bis Ende Juni 1992 den
Entwurf einer Finanzausgleichsregelung mit
dem Inhalt, die durch die beitrittsbedingte
Veränderung der ARD-Struktur freiwerden-
den Anteile der Finanzausgleichsmasse ab
1993 zur Entlastung von überproportional be-
lasteten „gebenden“ Rundfunkanstalten so-
wie zur Verbesserung der Finanzstruktur der
finanzausgleichsbedürftigen Anstalten zu ver-
wenden. Ziel dieser Finanzausgleichsregelung
muss es sein, bei Vorgabe einer einheitlichen
Rundfunkgebühr während der Gebührenpe-
riode die Erfüllung der gesetzlichen und staats-
vertraglichen Aufgaben aller bisher bestehen-
den Landesrundfunkanstalten sicherzustellen.

3. Die Regierungschefs erwarten, dass in den
neuen Ländern Rundfunkanstalten entstehen,
die wirtschaftlich tragfähig und nicht auf den
Finanzausgleich angewiesen sind.

• Protokollerklärung des Landes Hessen zu §§ 6 ff.
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag6):
Hessen erwartet, dass der Hessische Rundfunk ab
1993 im ARD-Finanzausgleich aus dem Kreise
der gebenden Anstalten ausscheidet.

• Protokollerklärung des Landes Baden-Württem-
berg zu §§ 6 ff. Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trag6):
Scheidet der Hessische Rundfunk 1993 aus dem
Finanzausgleich aus, so erwartet Baden-Würt-
temberg, dass auch der Süddeutsche Rundfunk
nicht länger als gebende Anstalt im Finanzaus-
gleich verbleibt.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 8 Abs. 2
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag6):
Die Regierungschefs der Länder behalten sich
eine Überprüfung vor.

2. Protokollerklärungen des Zweiten Staatsvertrags
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
vom 22. Juni 1995:

• Protokollerklärung des Saarlandes:
Das Saarland geht davon aus, dass der bisherige
Finanzausgleich zwischen den Landesrundfunk-
anstalten, an dem die Landesanstalt für das
Rundfunkwesen Saarland gemäß § 4 Satz 3 Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag7) mittelbar teil-
nimmt, unangetastet bleibt. Es erwartet, dass
eine gleichgewichtigere finanzielle Ausstattung
der Landesmedienanstalten in dem geplanten
Staatsvertrag zu Fragen der Medienkonzentra-
tion und der Zusammenarbeit der Landesme-
dienanstalten geregelt wird. 

3. Protokollerklärungen des Dritten Staatsvertrags
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
vom 26. August bis 11. September 1996:

• Protokollerklärung aller Länder zum Rundfunk-
finanzierungsstaatsvertrag:
1. Die Regierungschefs der Länder bitten die

KEF, in einem Sondervotum die in der ARD

7) In der Fassung des Staatsvertrags über den Rundfunk im vereinten
Deutschland vom 31. August 1991 (jetzt: § 10 Satz 3 Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrag).

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 18/2001 571



zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten einzeln alsbald insbesondere darauf zu
untersuchen, ob die im 10. KEF-Bericht aufge-
zeigten Lücken in den Deckungsstöcken der
Altersversorgung 
– durch dem Zeitwert entsprechende Aktivie-

rung vorhandener nichtrundfunknotwen-
diger Liegenschaften, 

– durch den Einsatz der Einnahmen aus Ver-
mietung und Verpachtung,

– durch die Aktivierung sonstiger stiller Reser-
ven zumindest teilweise geschlossen werden
können. Die Prüfung soll im Hinblick auf
die übernächste Gebührenperiode erfolgen.

2. Des weiteren sollen im Rahmen künftiger Ge-
bührenfestsetzungsverfahren die von der KEF
aufgezeigten Rationalisierungspotenziale in
möglichst großem Umfang zur Schließung der
Lücken in den Deckungsstöcken verwendet
werden, um den derzeit angenommenen Auf-
füllungszeitraum zu verkürzen. 

• Protokollerklärung aller Länder zu § 8 Rundfun-
finanzierungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs der Länder beschließen, die
Höhe der Rundfunkgebühr für die Zeit vom 1. Ja-
nuar 1997 bis 31. Dezember 2000 im Rundfunkfi-
nanzierungsstaatsvertrag mit 28,25 Deutsche
Mark festzusetzen. Der 10. KEF-Bericht und die
aufgrund der Stellungnahmen von ARD und ZDF
abgegebenen Bewertungen der KEF begründen
diese Entscheidung.

• Protokollerklärung aller Länder zu § 9 Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs der Länder erzielen Einver-
nehmen, dass ARD und ZDF im Rahmen des
KEF-Anmeldeverfahrens auch das vollständige
Zahlenmaterial einschließlich der Finanzvor-
schauen zu ARTE einbringen und ARTE hierzu
unmittelbar seitens der KEF um Stellungnahme
gebeten werden kann. 

• Protokollerklärung aller Länder zu § 10 Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Landesmedienanstalten sollen an der Er-
höhung der Rundfunkgebühr in der nächsten Ge-
bührenperiode teilhaben. Am Ende der nächsten
Gebührenperiode soll überprüft werden, ob die
Landesmedienanstalten auch künftig automa-
tisch an weiteren Gebührenerhöhungen teilneh-
men. Es obliegt den Landesmedienanstalten,
ihren Finanzbedarf dadurch zu verringern, dass
sie alle Möglichkeiten von Rationalisierungen
und Kooperationen nutzen. Hierbei sind auch die
Möglichkeiten und Belastungen für überregiona-
le Institutionen wie z.B. die KEK in die Über-
legungen mit einzubeziehen. Verbleibt hiernach
ein darüber hinausgehender zusätzlicher Fi-
nanzbedarf, soll über eine Erhöhung des Sockel-
betrages auf 1,5 Mio. Deutsche Mark erneut bera-
ten werden.

3. Protokollerklärungen des Vierten Staatsvertrags
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
vom 16. Juli bis 31. August 1999:

• Protokollerklärung des Landes Berlin, der Freien
Hansestadt Bremen, des Saarlandes und des Lan-

des Sachsen-Anhalt zum Vierten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs des Landes Berlin, der Frei-
en Hansestadt Bremen, des Saarlandes und des
Landes Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass in
einem Fünften Rundfunkänderungsstaatsver-
trag, über dessen wesentliche Inhalte eine Ver-
ständigung anlässlich der Sonder-Ministerpräsi-
dentenkonferenz im Herbst diesen Jahres zu Fra-
gen der ARD-Strukturreform sowie der Werbung
und des Sponsoring im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk erreicht werden sollte, eine Regelung
gefunden wird, die eine funktionsgerechte Fi-
nanzausstattung sämtlicher bestehender Lan-
desrundfunkanstalten auch über den 31. Dezem-
ber 2000 hinaus gewährleistet. 

• Protokollerklärung des Landes Baden-Württem-
berg, des Freistaates Bayern, des Landes Hessen
und der Freistaaten Sachsen und Thüringen:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Würt-
temberg, des Freistaates Bayern, des Landes Hes-
sen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen
weisen auf das Ergebnis der Medienklausurta-
gung der Regierungschefs der Länder vom 13./14.
Oktober 1995 in Bad Neuenahr hin. Dort wurde
einvernehmlich u.a. folgendes vereinbart:

„Eine auf einzelne Anstalten bezogene Verände-
rung der ARD-Struktur wird von den jeweils be-
troffenen Ländern mit dem Ziel geprüft, inner-
halb der oben definierten Gebührenperiode (d.h.
31. Dezember 2000) konkrete Lösungen anzu-
streben, die eine zügige Umsetzung ermögli-
chen.“

Die Regierungschefs des Landes Baden-Würt-
temberg, des Freistaates Bayern, des Landes Hes-
sen und der Freistaaten Sachsen und Thüringen
bekräftigen, dass sie weiterhin an dieser Über-
einkunft festhalten. Sie weisen darauf hin, dass
die in Bad Neuenahr ebenfalls vereinbarte Mög-
lichkeit der gesonderten Kündigung der Rege-
lungen über den Finanzausgleich durch den Ab-
schluss des Vierten Rundfunkänderungsstaats-
vertrags unberührt bleibt. Die Entscheidung
über eine Kündigung wird im Hinblick auf die
einzuhaltende Kündigungsfrist unter Berück-
sichtigung des Stands der Beratungen zu einem
Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrag ge-
troffen.

4. Protokollerklärungen des Fünften Staatsvertrags
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
vom 6. Juli bis 7. August 2000:

• Protokollerklärung aller Länder zu § 54 Rund-
funkstaatsvertrag und § 17 Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag:

Die Länder gehen davon aus, dass bei einer Kün-
digung des Rundfunkstaatsvertrags oder des
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags mit Aus-
nahme des IV. Abschnittes zum 31. Dezember
2004 die zugunsten des Saarländischen Rund-
funks, von Radio Bremen und des Senders Freies
Berlin aufgrund rundfunkstaatsvertraglicher
und Vereinbarungen der ARD-Landesrundfunk-
anstalten zu erbringenden finanzausgleichsbe-
zogenen Leistungen jedenfalls bis zu einer Kün-
digung des IV. Abschnittes des Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrags unberührt bleiben.
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• Protokollerklärung aller Länder zu § 8 Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag:

1. Die Länder sind mit der KEF der Auffassung,
dass Effizienz und Einsparungsanstrengun-
gen von ARD und ZDF fortgesetzt werden und
dabei auch zu fortwirkenden Einspareffekten
und damit zur Minderung des Finanzbedarfs
führen müssen.

2. Die Länder gehen davon aus, dass mit der an-
stehenden Rundfunkgebührenerhöhung zu-
sätzliche Kreditaufnahmen durch die Anstal-
ten grundsätzlich nicht erfolgen; Ausnahmen
sollen nur aus zwingenden Gründen möglich
sein.

3. Die Länder erwarten anlässlich der vorgenom-
menen Gebührenanpassung von ARD und
ZDF, dass sie bei der Wahrnehmung ihres Pro-
grammauftrags Produktionen unabhängiger
Film- und Fernsehproduzenten angemessen
berücksichtigen. 

• Protokollerklärung aller Länder zu § 10 Absatz 1
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Länder lassen mit Ablauf der nächsten Ge-
bührenperiode zum 31. Dezember 2004 die auto-
matische Teilhabe der Landesmedienanstalten
an Rundfunkgebührenerhöhungen entfallen. Bis
dahin sollen die Aufgaben der Landesmedienan-
stalten und ihr weiterer Finanzbedarf überprüft
werden.
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